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PETER FONK

AB WANN IST DER MENSCH EIN MENSCH?

Ein kritischer Blick aus der Sicht christlicher Ethik auf die Forschung
nnt embryonalen Stammzellen

Dr. theol. Dr. phil. Peter Fonk ist Ordinarius für das Fach Moraltheologie
an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Passau. Er wurde
1955 in Münster/Westf. geboren und studierte Theologie, Philosophie und
Slawistik in Münster und Würzburg. 1983 Promotion zum Dr. phil; 1989
folgte die Promotion zum Dr. theol., 1994 die Habilitation im Fach Moral
theologie. Zum Wintersemester 1994/95 Berufung auf den Lehrstuhl für
Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
Passau. Seit 2000 Leiter des ethikWAW (Institut für Angewandte Ethik in
Wirtschaft, Aus- und Weiterbildung).
Schriften in Auswahl: Transformation der Dialektik. Grundzüge der Philo
sophie Arnold Gehlens (Studien zur Anthropologie; 7), Würzburg, 1983;
Zwischen Sünde und Erlösung. Entstehung und Entwicklung einer christli
chen Anthropologie bei Sören Kierkegaard, Kevelaer, 1990; Glauben, han
deln und begründen. Theologische und anthropologische Bedingungen ethi
scher Argumentation, STHE 65, Freiburg i. Ue., 1995; Orientierung in plu
raler Gesellschaft. Ethische Perspektiven an der Zeitenschwelle. Festschrift
für Bernhard Fraling zum 70. Geburtstag, Freiburg/CH, 1999 (zus. mit
Udo Zelinka); Christlich handeln im ethischen Konflikt. Brennpunkte heuti
ger Diskussion, Regensburg, 2000; Handeln aus christlicher Verantwortung.
Einführung in die Theologische Ethik (Theologie im Femkurs/Grundkurs,
Lehrbrief 23), Würzburg, 2002; Frieden schaffen - auch mit Waffen? Theo
logisch-ethische Überlegungen zum Einsatz militärischer Gewalt angesichts
des internationalen Terrorismus und der Irak-Politik, Stuttgart, 2003; Das
Gewissen. Was es ist - wie es wirkt - wie weit es bindet, Regensburg, 2004;
zahlreiche Aufsatzveröffentlichungen zu Grundlegungsfragen der theologi
schen und philosophischen Ethik sowie zu Problemen der angewandten
Ethik; Lexikonartikel und Rezensionen.

1. Der Mensch als Mitspieler der Evolution

Der Traum von einer Welt ohne Krankheit und Leiden zieht sich wie ein
roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Doch erst im 20. Jahr
hundert machte der Mensch die Erfahrung, dass diese Wunschvorstellung
nicht länger im Reich der Phantasie oder Utopie verbleiben muss, sondern



228 Peter Fonk

vermeintlich von ihm selbst realisiert werden kann. Was in Aldous HUX-

LEYs Roman Schöne neue Welt noch als phantastische Spekulation eines
Science-Fiction-Autors erschien - die planvolle Züchtung von Menschen,
die statt im mütterlichen Uterus in Retorten heranwachsen - das scheint

mittlerweile schon in greifbare Nähe gerückt.
An Spekulationen, die üppig ins Kraut schießen, fehlt es dabei nicht. Am

weitesten hat sich zuletzt eine Handvoll ausgeflippter Intellektueller aus
dem Fenster gelehnt, die offenbar mit dem Abschied vom abendländi

schen Humanismus und seinen Idealen der Gleichheit und Gerechtigkeit
unter den Menschen kokettieren. Ihre spektakulären Vorschläge, mit
denen sie versuchen, sich ins Gespräch zu bringen und die Öffentlichkeit
auf sich aufmerksam zu machen, laufen auf die Empfehlung hinaus, die
Vorgänge von Zeugung und Geburt künftig einer strengen, staatlich ge
lenkten Selektion zu unterwerfen. Anscheinend spukt durch ihre Köpfe
die phantastische Vorstellung F. NIETZSCHES, es müsse durch planvolle
Züchtung möglich sein, den Übermenschen hervorzubringen. Durch den
Fortschritt in der modernen Biomedizin würde dann möglich, was die Na
zis mit dem Lebensbom noch vergeblich erträumten: die Zucht einer neu
en „Rasse" mit erheblich gesteigerten physischen, psychischen und geisti
gen Fähigkeiten. Glücklicherweise fehlt diesen provozierenden Thesen bis
her die breitenwirksame Ansteckungskraft. Es reicht zum aufgeregten Me
dienspektakel - zu mehr nicht.

Die Probleme, die uns heute unmittelbar ins Haus stehen, betreffen
zunächst nicht die Züchtung perfekter Designer-Babys aus den Gen-Labors
der Reproduktionsmediziner, sondern ergeben sich aus der zugleich medi
zinisch wie ökonomisch geforderten Lockerung der moralischen Fesseln
des biotechnischen Fortschritts. Dass die davon ausgehende Gefährdung
nicht sofort als solche erkannt wird, liegt zunächst wohl daran, dass sie
unter falscher Flagge segelt. Denn die neuen Möglichkeiten medizinischer
Heilkunst, die uns versprochen werden, klingen verheißungsvoll und
scheinen auf den ersten Blick ethisch geradezu wünschenswert. So ver

wundert es nicht, dass sich zur Rechtfertigung der neuen Therapiemetho
den bzw. der damit verbundenen ärztlichen Maßnahmen eine „Ethik des

Heilens" ̂ etabliert hat, die auf ihre Weise dem Fortschritt zu höherer Ge

sundheit und größerem Wohlergehen der Menschheit kräftigen Rücken
wind geben soll. Aber therapeutische Ziele bedürfen eigentlich keiner
ethischen Legitimation; denn sie sind grundsätzlich gut und sinnvoll. Von

1 Vgl. E. SCHOCKENHOFF: Die Ethik des Heilens und die Menschenwürde, in: ZME
47 (2001), 235-257.
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daher legt sich die Vermutung nahe, dass der beträchtliche Aufwand, mit
dem diese Ethik des Heilens auf allen Ebenen verfochten wird, vor allem
wohl deshalb vonnöten ist, weil die Mittel und Methoden, mit denen die
Therapieziele verwirklicht werden sollen, ethisch betrachtet durchaus
fragvmrdig sind.

Am aktuellen Beispiel des sog. „therapeutischen Klonens" lässt sich die
ses Bedenken sehr gut aufzeigen. Vordergründig wird durch den Begriff
ein therapeutischer Impetus signalisiert - und wer wollte schon den ärztli
chen Heilungsauftrag in Frage stellen! Tatsächlich aber verschleiert der
Begriff, dass hier an die Grundfesten einer Ethik gerührt wird, die auf der
Unveräußerlichkeit der menschlichen Schutzrechte und des sie begrün

denden Gedankens der Menschenwürde basiert. Das wird erst bei einem

Blick hinter die Kulissen bzw. hinter die Türen der Labors erkennbar.

Denn mit der neuen Technik des „therapeutischen Klonens" verbindet
sich die normative Frage, ob es mit der Würde des menschlichen Lebens
vereinbar ist, wenn Embryonen, die künstlich erzeugt wurden und - aus
welchen Gründen auch immer - nicht der Mutter implantiert werden,

buchstäblich zerlegt und verbraucht werden für die vage Aussicht, in fer
ner Zukunft beispielsweise aus ihnen Körperzellen - transplantierbare Ge
webe - züchten zu können. Diese Methode, die übrigens nur eines der

Ziele der derzeit diskutierten Forschung an embryonalen Stammzellen
darstellt, hätte gegenüber den bisherigen Transplantationsverfahren für
Organe und Gewebeteile den Vorteil, dass sich das Problem der Immunab
wehr gegen fremde Zellen nicht mehr stellt und damit eine wesentliche
Barriere für den Erfolg und die Dauerhaftigkeit einer Organtransplantati
on endgültig überwunden wäre. Die moralische Frage lautet also: Dürfen
wir über vorgeburtliches menschliches Leben unter dem Kosten-Nutzen-Kal
kül frei verfügen?

Wer so fragt, hat im Grunde schon eine ganz bestimmte Vorstellung von
der Aufgabe, die der Moral hier zukommt. Sie soll als Rettungsanker die
nen, den man auswirft, um ein weiteres Abdriften zu verhindern. Anders
gesagt: Das embryonale menschliche Leben, das durch Wissenschaft tech
nisch verfügbar geworden ist, soll durch moralische Kontrolle wieder nor
mativ geschützt und unverfügbar gemacht werden. Der Philosoph und So
ziologe Jürgen HABERMAS, für sein Werk mit dem Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, bemerkt dazu:

„Wenn ich die Diskussion über die ,Vemutzung' von Embryonen für For
schungszwecke (...) richtig einschätze, drückt sich in den affektiven Reak
tionen Abscheu vor etwas Obszönem aus. Es sind Schwindelgefühle, die
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uns erfassen, wenn ein sicher geglaubter Boden unter den Füßen weg
rutscht."^

Im Blick auf diese und andere Versuche, die Natur des Menschen ganz
verfügbar zu machen - etwa auch durch das bisher noch weitgehend
geächtete reproduktive Klonen, d. h. die Erzeugung eines zeitversetzten
Zwillings, einer genetischen Kopie eines erwachsenen Menschen, - trifft
er die düstere Prognose, dass die Menschengattung ihre biologische Evo
lution bald selbst in die Hand nehmen werde. Schickt die Menschheit sich
an, Mitspieler der Evolution zu werden, mehr noch: „Gott zu spielen"^,
weil sie sich selbst transformiert und neu erschafft?

Diese Gedanken eines Intellektuellen, der erklärtermaßen auf dem Bo
den einer nachmetaphysischen Philosophie steht und von sich selbst be
kennt, eher zu den religiös unmusikalischen Menschen zu zählen, sind
deshalb für den Moraltheologen von besonderem Interesse, weil sie expli
zit jene Frage thematisieren, die im März 2001 unter dem Titel „Der
Mensch: sein eigener Schöpfer?" als Wort der Deutschen Bischofskonfe
renz zu Fragen von Gentechnik und Biomedizin erschienen ist. Mit dieser
Erklärung wollten die deutschen Bischöfe vor allem jene Probleme in den
Blick nehmen, die sich mit der Erforschung des menschlichen Erbgutes
und den verschiedenen Techniken der modernen Reproduktionsraedizin
ergeben.

Am Beginn der Anwendung von Reproduktionsmedizin am Menschen
stand die künstliche Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch eine
männliche Samenzelle im Labor, d. h. im Reagenzglas oder in der Petri-
schale. Dieses Verfahren wurde ursprünglich entwickelt, um Ehepaaren,
die ungewollt kinderlos blieben, weil eine Schwangerschaft auf natürli
chem Wege nicht möglich war, durch Einpflanzung eines Embryos, der
außerhalb des Mutterleibes erzeugt wurde, auf diese Weise den Kinder
wunsch zu erfüllen. Aber es gibt noch andere, medizinisch wie ethisch
brisante Möglichkeiten der Nutzbarmachung dieser modernen Biotechnik.
48 Stunden nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzellen haben sie

sich zu Embryonen mit vier bis acht Zellen entwickelt und könnten dann
in den Mutterleib eingepflanzt werden. Aber das geschieht eben nicht im
mer. Man kann beispielsweise auch den Embryo vor seiner Einpflanzung
daraufhin untersuchen, ob er eine genetisch bedingte Erkrankung hat, die
in der Familie seiner Eltern schon aufgetreten ist und später auch bei dem

2 J. HABERMAS: Die Zukunft der menschlichen Natur (2001), S. 72 f.
3 Ders., ebd., S. 42.
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Kind ausbrechen würde. Dieses Verfahren wird als Präimplantationsdiag
nostik bezeichnet und ist in Deutschland bisher durch das seit 1991 gel
tende Emhryonenschutzgesetz verboten. In anderen Ländern, die weniger
strenge Schutzbestimmungen haben, würde ein solcher Embryo vernichtet
oder zu Forschungszwecken eingesetzt.

Es könnte aber auch der Fall eintreten, dass bei einer künstlichen Be

fruchtung mehr Embryonen erzeugt werden, als der Mutter dann tatsäch

lich eingepflanzt werden können. Ebenso kommt es vor, dass Eltern ihre
„Laborkinder" zunächst einfrieren lassen, weil sie die Schwangerschaft

bzw. die Geburt erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant haben. Bis
weilen geschieht es aber auch, dass sie sich anders besinnen und dann
den Embryo nicht mehr einpflanzen lassen wollen. In beiden Fällen ist die
Frage dieselbe: Was geschieht dann mit den „überzähligen" und „verwais
ten" Embryonen?

Für diese Embryonen hätte Emst-Ludwig WINNACKER, Chef der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, noch eine andere Verwendung. Sie könn
ten doch, so schlägt er vor, als Lieferanten für embryonale Stammzellen
und deren Erforschung diesen. Diesem Vorschlag hat sich im Dezember
2001 auch der vom Bundeskanzler persönlich eingesetzte Nationale
Ethikrat angeschlossen - allerdings nur mit einer relativ knappen Mehr
heit. 14 der Mitglieder sprachen sich dafür aus, 8 forderten zunächst eine
Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht und 3 Mitglieder blie
ben der Abstimmung fern.

An Gegenstimmen fehlt es also nicht. Kardinal LEHMANN, Vorsitzender

der Deutschen Bischofskonferenz, wertete jeden Versuch, menschliche

Embryonen zur Stammzellen-Forschung zu verwenden, als schweren Ver

stoß gegen die Würde des Menschen. Zugleich warnte er vor der Gefahr
eines Dammbruchs, der eintreten wird, wenn man menschliches Leben

beliebig benutzen und vernichten darf. Mit dieser Meinung steht er kei
neswegs allein. Wolf gang HUBER, der evangelische Bischof von Berlin-

Brandenburg und Präses des Rates der EKD, teilt seine Meinung in dieser
Frage voll und ganz. Insofern besteht also damit zumindest auf der Ebene

der Kirchenleitung ein erfreulicher ökumenischer Konsens.

Diese kritisch-ablehnende Haltung beschränkt sich aber nicht auf die
Repräsentanten der christlichen Kirchen in Deutschland und ihre höchs
ten Vertreter. Sie findet sich ebenso in den Reihen prominenter Forscher,
Politiker und Vertreter ärztlicher Standesorganisationen; um nur einige
wenige Namen zu nennen: die Molekularbiologen Regine Kollek und Jens
Reich, Bundespräsident a. D. Johannes Rau, der Präsident der Bundesärz-
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tekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, und der Vorsitzende des Marburger Bun
des, Frank Ulrich Montgomery. Auch die Enquete-Kommission „Recht

und Ethik der modernen Medizin" des Deutschen Bundestages kommt zu
dem Ergebnis, dass sowohl aus ethischen als auch aus rechtlichen Grün

den die Gewinnung und Nutzung embryonaler Stammzellen aus sog.
„überzähligen Embryonen" genauso wenig vertretbar sei wie das Verfah

ren des „therapeutischen Klonens".^

2. Der Embryo als medizinischer Rohstoff

Worum aber geht es nun im Einzelnen bei diesem kontrovers diskutierten

bioethischen Thema? Die Stammzellen, an denen sich der Streit entzün

det, haben eine Fähigkeit, die sie wesentlich von den spezialisierten Zellen
unterscheidet, aus denen der menschliche Organismus normalerweise be

steht: sie können alternde und absterbende Zellen immer wieder neu er

zeugen und verleihen somit einem Lebewesen die Fähigkeit, seinen Orga
nismus selbständig zu regenerieren. Es handelt sich also um unbegrenzt,
zumindest sehr langfristig teilungsfähige, nicht ausdifferenzierte Zellen.

Solche Stammzellen bilden sich erstmals bei der Befruchtung einer Eizelle
und ihren ersten Teilungen. Bis zum 8-Zell-Stadium handelt es sich da
rüber hinaus um sog. totipotente (= „alles könnende") Stammzellen, d. h.
um solche, aus denen sich noch alle Zelltypen und Organe entwickeln kön
nen. Das heißt aber auch, dass aus jeder totipotenten embryonalen

Stammzelle (= ES-Zelle) wieder potentiell (der Möglichkeit nach) ein gan
zer Mensch entstehen kann. Danach entwickeln sich die „alles können

den", die totipotenten Zellen zu anders charakterisierten, zu sog. pluripo-
tenten („vieles könnenden") Stammzellen, die sich noch in mehrere, aber
schon nicht mehr in alle Richtungen entwickeln können. Entsprechend
kann aus ihnen auch nicht mehr ein ganzer Mensch entstehen. Diese Ei
genschaft während der frühesten Stadien der Emhryonalentwicklung, in
denen sie noch völlig undifferenziert sind und aus jeder noch eine Viel
zahl verschiedener Körpergewebe werden kann, machen die Stammzellen
im Blick auf künftige Therapiemöglichkeiten besonders interessant. Die
Absicht derjenigen Biomediziner, die in diese Richtung forschen, geht da
hin, „in krankes organisches Gewebe, etwa in das Nervengewebe des Ge-

4 Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode: Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kom
mission „Recht und Ethik der modernen Medizin" des Deutsrhpn TtiinHpctnoPc
(21.11.2001), Drucksache 14/7546, 54-56. unaestage
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hirns, in geschädigtes Lebergewebe oder in das Blut, gesunde Stammzel
len einzuschleusen, damit sie dort anfangen, wieder gesundes Gewebe zu
produzieren"®.
Die Hoffnung der Forscher richtet sich darauf, mit menschlichen

ES-Zellen das ideale Medikament zur Heilung einer Fülle von Leiden in

den Händen zu halten: Alzheimer, Parkinson, Leukämie, Diabetes, Multip

le Sklerose, Herzinfarkt und Krebs - fast jede große Geißel der Mensch
heit könnte damit bekämpft werden.

Die Befürworter sind zudem überzeugt, dass es schon bald möglich sein
wird, menschliche ES-Zellen zu Nieren-, Leber-, Herz- und Nervengewebe
heranreifen zu lassen und somit menschliche Ersatzorgane gewisser

maßen auf Abruf nachzuzüchten. Davon erhofft man sich den Durch
bruch in der schwierigen Frage der Organverpflanzung, weil man dann
nicht mehr mühsam nach einem Organspender suchen müsste.
Für diese therapeutischen Ziele werden aber schon nicht mehr totipo-

tente, sondern bereits nur noch pluripotente ES-Zellen benötigt. Auf den
ersten Blick, so möchte man meinen, sei damit der Stein des Anstoßes aus
dem Weg geräumt, weil dafür kein menschliches Leben geopfert werden
müsse. Allerdings ist dieser Eindruck irrig.

Ein Blick auf die drei wichtigsten Verfahren, mittels derer embryonale
Stammzellkulturen gewonnen werden, gibt Auskunft darüber, warum von

ethischer Seite schwerwiegende Bedenken erhoben werden müssen
(Abb. 1):

- Bei Methode eins werden ES-Zellen (engl.: Embryonic Stem Cells) aus
der inneren Zellmasse (Embryoblast) fünf bis zehn Tage alter Embryonen
gewonnen. Diese Embryonen können eigens für medizinische Zwecke in
vitro (d. h. unter künstlichen Bedingungen im Reagenzglas bzw. in der Pe-
trischale) gezeugt worden sein, ohne dass die Absicht bestanden hätte, sie
zur Herbeiführung einer Schwangerschaft der Frau einzupflanzen. Dieses
Verfahren ist in Deutschland nach dem geltenden Embryonenschutzgesetz

streng verboten und wird auch in vielen anderen Ländern bisher weitge
hend abgelehnt. In den meisten Fällen handelt es sich deshalb um sog.
überzählige" und „verwaiste" Embryonen, die aus einer In-vitro-Fertili-

sation hervorgegangen sind. Ihre Existenz ist im Übrigen ein Beweis
dafür, dass die Methoden künstlicher Fortpflanzung beim Menschen man
cherlei Fragen und Folgeprobleme aufwerfen, die in der öffentlichen Dis
kussion bisher zu selten zur Sprache kommen. Die Zellverbände, die man

5 St ERNST: Stammzellenforschung und Embryonenschutz, in: SdZ 9 (2001), 580.
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diesen Embryonen entnommen hat, werden im Labor zum Auswachsen in
undifferenziert bleibende Stammzelllinien angeregt. Bei entsprechender
Stimulierung durch Wachstumsfaktoren können sich solche zu grundsätz
lich allen Gewebetypen ausdifferenzieren.

Wege zur Gewinnung embryonaler Stammzelien
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- Bei Methode zwei werden EG-Zellen (engl.: Embryonic Germ Line Stem
Cells) aus den Urkeimzellen von Föten gewonnen, die in der 5. bis 11
Schwangerschaftswoche abgetrieben wurden. Solche Urkeimzellen (der
exakte Fachbegriff lautet: primordiale Keimzellen) sind die Vorläufer der
späteren Ei- und Samenzellen. Da die bisher verwendeten EG-Zellen eine
geringere Vermehrungsfähigkeit als ES-Zellen aufweisen, deutet neueren
Forschungsergebnissen zufolge vieles darauf hin, dass sie nicht als wirkli
che Alternative zu ES-Zellen angesehen werden können.

- Bei Methode drei werden embryonale Stammzelien durch Klonierungs-
techniken gewonnen. Sie entstehen letztlich nach der Methode der ES-Zel-
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len, allerdings mit dem Unterschied, dass die benötigten Embryoblastzel-

len aus dem Embryoblast geklönter Embryos entnommen werden.

Was ist darunter konkret zu verstehen?

Mit Klonierung bezeichnet man ganz allgemein das Entstehen bzw. die
künstliche Erzeugung einer genetisch identischen Kopie eines Lebewe

sens. Beim Menschen geschieht dies natürlicherweise bei der eineiigen
Zwillingsbildung. Das, was in der Natur geschieht, kann der Mensch im

Labor nachahmen, indem der Biomediziner einen Embryo im Totipotenz-
stadium künstlich in zwei oder mehr Einheiten aufteilt. D. h., dass bei die

sem Verfahren, das man als Embryonensplitting bezeichnet, aus ursprüng
lich einem Embryo genidentische Zwillinge oder gar Mehrlinge hergestellt
werden. Diese Möglichkeit ist schon seit etlichen Jahren bekannt und wur

de in der Tierzucht entwickelt. Im Jahre 1993 überschritt der US-Ameri

kaner Jerry Hall diese Grenze beim Menschen und vervielfältigte einen
menschlichen Embryo in der Petrischale, erzeugte also künstlich gene

tisch identische Mehrlinge.
Wesentlich interessanter für die Gewinnung von embryonalen Stamm

zellen zu therapeutischen Zwecken ist allerdings das Verfahren des Zell-
kerntransfers bzw. der Kerntransferklonierung, das umgangssprachlich

auch als „Dolly-Technik" bezeichnet wird. Seinen Namen verdankt es je

nem geklonten Schaf aus dem schottischen Aberdeen, das 1997 das Licht
der Welt erblickte. Mit dem Experiment Dolly konnten die Forscher erst
mals den Nachweis führen, dass es möglich ist, eine spezifizierte Körper

zelle, in diesem Fall eine Euterzelle eines erwachsenen Schafes (Schaf 1),

auf das Stadium der Totipotenz zurückzuführen.

Zu diesem Zweck stimulierte man die von Schaf 1 entnommenen Euter

zellen, indem man sie in eine Petrischale ohne Nährstoffe gab, gewisser
maßen durch „Aushungern" dazu, ihr komplettes Erbgut, das sie nach wie

vor in sich tragen, aber eben nur zum Teil nutzen, wieder vollständig zu
reaktivieren. Einer dieser reaktivierten, zur Totipotenz zurückgeführten

Zellen von Schaf 1 entnahm man den Zellkern, in dem das komplette Ge

nom (Gesamtheit der Erbanlagen eines Individuums) enthalten ist, und
pflanzte diesen in die entkernte und unbefruchtete Eizelle eines anderen
Schafes (Schaf 2) ein.
Die Erbinformation des Zellkerns von Schaf 2 hlieb vollständig ausge

schlossen. Sodann regte man durch elektronische Impulse den Zellkern
von Schaf 1 und die entkernte Eizelle von Schaf 2 zur Verschmelzung und
Zellteilung an. In einer spezifischen Nährlösung wuchs der Embryo heran
und wurde schließlich einem dritten Schaf (Schaf 3) eingepflanzt. Schaf 3
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fungiert in diesem Vorgang somit als Leihmulter und trägt, wie auch bei
herkömmlichen Leihmutterschaften praktiziert, den Embryo auf natürli
chem Wege aus. Der Nachwuchs, der schließlich geboren wird, ist ein ge
klöntes Schaf (Dolly), die exakte Kopie von Schaf 1, d. h. ein zeitversetzter
Zwilling. Mit dieser Technik lässt sich theoretisch jedes Lebewesen - auch
der Mensch - beliebig oft vervielfältigen.
Diesen Vorgang bezeichnet man als reproduktives Klonen, da hier der

zeitversetzte Zwilling bis zur Geburtsreife heranwächst.

Klonen
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Das Verfahren lässt sich grundsätzlich auch auf den Menschen übertra

gen. Wie die Graphik zeigt, ist der Ablauf im Prinzip derselbe; zunächst
jedenfalls (Abb. 2).

Einem Menschen (Original) wird eine ausdifferenzierte Körperzelle ent
nommen und im Labor in die unbefruchtete Eizelle einer Spenderin einge
bracht, nachdem man zuvor aus dieser Eizelle den Zellkern (und damit die
Erbinformation der Spenderin) entfernt hat.

Für den weiteren Verlauf sind nun allerdings zwei Varianten möglich.
Variante A stellt die Übertragung der Dolly-Technik auf den Menschen
dar, d. h. hier wird gemäß dem Verfahren des reproduktiven Klonens der
Embryo in die Gebärmutter einer Leihmutter eingepflanzt und ausgetra
gen.

Bei Variante B hingegen pflanzt man ihn keiner Leihmutter ein, sondern

lässt ihn bis zum 4. Tag nach Erreichen des Blastozystenstadiums heran
reifen, um ihm sodann embryonale Stammzellen zu entnehmen. Diese

können sich zwar nicht mehr in alle, aber doch noch in viele Richtungen
entwickeln, sind also noch pluripotent. Die pluripotenten Stammzellen

vermehrt man im Labor, um sie dann zu der gewünschten Organ- bzw.
Gewebespezialisierung weiterzuzüchten. Darin besteht zumindest die Ziel
vorstellung, die man bisher allerdings nicht oder noch nicht - darüber ge
hen die Meinungen stark auseinander - realisieren kann. Das Verfahren

ist deshalb für therapeutische Zwecke von besonderem Interesse, weil die
Stammzellen durch Klonierung des Genoms des kranken Menschen selbst
gewonnen werden können. D. h. wenn es gelingen sollte, aus den repro

grammierten ES-Zellen Organe nachzuzüchten, wären mit einem Schlag

gleich zwei Probleme gelöst: Man müsste erstens für eine Organtransplan

tation nicht mehr mühsam und oft genug vergeblich nach einem geeigne
ten Spender suchen, und zweitens wäre das entscheidende Problem der
Immunabwehr im Kern gelöst. Bisher scheitert eine erfolgreiche Organ
transplantation nämlich häufig daran, dass der Körper des Empfängers

das eingepflanzte Organ des Spenders als Fremdkörper identifiziert und

mit aller Macht abzustoßen versucht. Organe aber, die aus körpereigenen
Zellen nachgezüchtet werden, verursachen das Problem der Abstoßungs
reaktion nicht mehr, weil sie keine körperfremden, sondern nur körperei

gene Eiweiße enthalten.
Für diesen doppelten Gewinn muss aber ein hoher Preis gezahlt wer

den. Er besteht darin, dass ein Embryo, der für die Stammzellgewinnung
kloniert wurde, nach wenigen Entwicklungstagen abgetötet wird und nicht
mehr zum Kind heranwächst, das er hätte werden können. In diesem Fal-
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le - in der Graphik als Variante B bezeichnet - handelt es sich nicht um

ein sog. reproduktives Klonen, da kein zeitversetzter genetischer Zwilling
(siehe Dolly) herangezüchtet wird. Vielmehr wird hier ein Embryo ge
klont, um ihn zu zerlegen und seine Stammzellen für Heilungsversuche an
erkrankten Menschen zu verwenden. Aus diesem Grunde bezeichnet man

das Verfahren mit dem irreführenden Begriff des „therapeutischen Klo
nens". Die hohe suggestive Kraft, die ihm anhaftet, darf aber nicht da

rüber hinwegtäuschen, dass dem Embryo keinerlei Heilbehandlung ange
deiht. Nicht er ist es, der therapiert werden soll, sondern ein anderer

Mensch. Dafür wird der Embryo geopfert.

Vor diesem Hintergrund ist das Vorgehen des damaligen nordrheinwest
fälischen Ministerpräsidenten Wolfgang CLEMENT zu sehen, der ein ge
meinsames Projekt der Universität Bonn und der Universitätsklinik in Hai

fa unterstützte, bei dem es um den Import pluripotenter embryonaler
Stammzellen ging. Ebenfalls für eine Lockerung des bisher noch geltenden
strengen Embryonenschutzes plädierte die Bundesjustizministerin Brigitte
ZYPRIES beim Humboldt-Forum im Oktober 2003 in ihrer Rede „Vom

Zeugen zum Erzeugen? Verfassungsrechtliche und rechtspolitische Fragen
der Bioethik". Sie begründet ihre Position damit, dass dem in vitro gezeug
ten Embryo die Menschenwürde noch nicht zuerkannt werden könne. An

Gegenstimmen aus allen politischen Parteien - außer aus den Reihen der

FDP - fehlt es allerdings nicht. Ein unüberhörbares Fanal in diese Rich
tung und deutliches Bekenntnis eines Politikers zum Maßstab des christli
chen Menschenbildes war die Berliner Rede des vormaligen Bundespräsi
denten Johannes RAU. Unmissverständlich plädierte dieser für ein
menschliches Maß bei der Anwendung der Gentechnik und erteilte gleich
zeitig jeder Form negativer Eugenik, sprich: vorgeburtlicher Selektion wie
im Fall der Präimplantationsdiagnostik, eine ebenso deutliche Absage wie
jeder verbrauchenden Forschung an Embryonen. Um eine solche handelt
es sich zweifellos im Falle des sog. therapeutischen Klonens.

Diese Rede machte deutlich, dass es in einer von Interessensgegensät-
zen gekennzeichneten Situation für die Politik einerseits nötig ist, Ent
wicklungen in Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft zu ermöglichen; an
dererseits ist die Politik aber auch verpflichtet, die Gesellschaft und den

Staat vor dem Missbrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen, vor dem
fahrlässigen Umgang mit den Ergebnissen der Forschung und deren un
verantwortlicher wirtschaftlicher Nutzung zu schützen.

Sie machte darüber hinaus deutlich, dass sich uns zwei Fragen in nie ge
kannter Zuspitzung stellen. Die erste lautet: „Wie weit ist uns unsere eige-
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ne menschliche Existenz beliebig verfügbar?" Und die zweite: „Wo sind die

Grenzen der Verfügung des Menschen über den Menschen?"^
In der Tat können Menschen technisch gesehen Inzwischen weitaus

mehr, als sie ethisch dürfen. Diese Einsicht Ist zwar nicht neu, aber die

rasanten Fortschritte In den biomedizinischen Wissenschaften zwingen
die Gesellschaft, sich mit Ihren Konsequenzen in ganz neuer Dramatik

auseinander zu setzen. Doch die Bildung eines sachgerechten Urteils ist

Im konkreten Konfliktfall schwierig und führt nicht selten zur Verwir

rung. Der Grund dafür liegt nicht nur In widersprüchlichen Feststellun

gen, zum Beispiel über den Beginn des menschlichen Lebens, sondern
auch In Irritierenden Alternativen, die In den Fragestellungen konstruiert
werden. Ein aktuelles Beispiel dafür bietet die Diskussion über die For

schung mit embryonalen Stammzellen, wenn von vornherein ein Gegen

satz zwischen dem medizinischen Ziel der Hellung kranker Menschen und

dem Schutz ungeborenen Lebens postuliert wlrd.^
Anders gesagt: Die Antwort auf die Frage nach der moralischen Akzep

tanz der Forschung an embryonalen Stammzellen und Ihrer Nutzbarma
chung zu therapeutischen Zwecken hängt wesentlich von der Vorausset

zung ab, unter der diese Diskussion geführt wird.

3. Ab wann Ist der Mensch ein Mensch?

Dass die Frage, Stammzellforschung ja oder nein bzw. welche Form von
Stammzellforschung akzeptiert werden kann, höchst unterschiedlich be

antwortet wird, hängt wesentlich davon ab, welchen Status man dem

Embryo zubilligt. Aus biologischer Sicht Ist der Sachverhalt eindeutig. Ab
der Zygote, d. h. sobald die Elzelle befruchtet Ist und den kompletten
Chromosomensatz enthält, so dass sich aus Ihr das Individuum der neuen

Generation entwickeln kann, haben wir es mit einem Menschen zu tun.

Der winzige Organismus In Glasschale, für das Auge des Betrachters nur
unter dem Mikroskop erkennbar, Ist ein Mensch In einem frühen Entwick
lungsstadium. Im Blastozystenstadlum, In dem die ES-Zellen entnommen
werden, handelt es sich Immerhin schon um einen Embryo Im 200-Zellsta-
dlum, der In mindestens zwei Gewebe differenziert Ist und über Botenstof
fe bereits mit seiner Umgebung kommunizieren kann.

6 Wertekommission der CDU Deutschlands: Die neue Aktualität des christlichen Men
schenbildes, Berlin, 26. November 2001, 7.
7 Ebd.
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Dies ist allerdings keine Aussage über den moralischen Status von Emb

ryonen, also darüber, welche Formen des Umgangs mit ihnen erlaubt sind
und welche es nicht mehr sind, insbesondere, worin die Schutzbedürftig
keit von Embryonen und Feten begründet liegt.

Solche Fragen knüpfen zwar an biologische Sachverhalte an, aber die
konkrete ethische Schlussfolgerung beruht auf einem gemischten Urteil,
das sowohl eine empirische Tatsachenseite als auch einen normativen
Wertungsaspekt enthält.

Die ethische Frage nach dem Status des Embryos, die Frage nach der
Auffassung von menschlichem Leben überhaupt, näherhin die Frage nach
dem Beginn dieses Lebens, nach dem, was das spezifisch Menschliche die
ses Lebens ausmacht (Personalität) und schließlich die Frage nach den
Werten, Rechten und dem Schutz dieses Lebens lässt sich aus der Sicht ei

ner christlichen Ethik durch folgende These beantworten:

„Zum Zeitpunkt der Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch eine
männliche Samenzelle liegt artspezifisches Leben vor, welches von Beginn
an die Befähigung zur Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit und zu
geistigen Äußerungen einschließt. Ihm ist ab diesem Zeitpunkt - und zwar
gleich, ob innerhalb oder außerhalb des Mutterleibes - ein schutzwürdiger
Status einzuräumen."®

Diese These ist nicht unwidersprochen. Es bestehen innerhalb der Hu

manwissenschaften sehr unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der
Frage, wann definitiv der Zeitpunkt menschlichen Lebensbeginns anzuset
zen ist: mit der Gametenverschmelzung, mit der Nidation, ab dem dritten
oder sechsten Schwangerschaftsmonat, mit der Geburt oder dem ersten
Atemzug. Es gibt sogar extreme Positionen, deren Vertreter diesen Zeit
punkt noch später datieren: ab der sechsten Woche nach der Geburt oder

mit der Annahme durch den Vater und durch die Gesellschaft. Schon vor

etlichen Jahren hat es der Mainzer Moraltheologe Johannes REITER un

ternommen, die verschiedenen Auffassungen, die in der Literatur zu die

ser Frage vertreten werden, zu systematisieren und in drei Gruppen zu
sammenzufassen: ein soziologisches, ein entwicklungsbiologisches und ein

genetisches Modell.® Diese drei Hauptgruppen bestehen nach wie vor. Le
diglich für das zweite der vorgestellten Modelle, das entwicklungsbiologi
sche, wäre noch eine gewisse Differenzierung ergänzend zu vermerken.

8 J. REITER: Menschliche Würde und christliche Verantwortung (1989), S. 31.
9 Ders., ebd., S. 100-104.
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a) Soziologisches Modell

Für die Vertreter des soziologischen Modells hängt menschliches Leben im
eigentlichen Sinne von der Fähigkeit ab, Beziehungen aufnehmen zu kön
nen. Dabei unterscheiden sie oft zwischen biologischem und personalem
menschlichen Leben (human biological life/human personal life). Persona

les menschliches Leben und damit verbunden ein moralisch schutzwürdi

ger Status liegen erst dann vor, wenn der Einzelne in der Lage ist, zu an
deren eine Beziehung aufzubauen. Allerdings sind die Meinungen da
rüber, wann dieser Zeitpunkt gegeben ist, recht unterschiedlich. Beginnt
die Aufnahme von Beziehungen etwa zwischen dem Ungeborenen und sei
ner Mutter mit dem ersten Wahrnehmen von Kindsbewegungen? Oder
erst dann, wenn das Kind die Mutter zum ersten Mal anlächelt? Manche
Autoren dieses Modells gehen sogar noch weiter und machen die Zuerken-

nung des Personstatus von der Annahme des Kindes durch die Eltern oder
gar durch die Gesellschaft abhängig. Die gesellschaftliche Lebenderklä
rung soll beispielsweise nach Meinung des Nobelpreisträgers James WAT-
SON erst am 3. Tag nach der Geburt durch eine Expertenkommission er
folgen, damit sie auf der Basis bestmöglicher Informationen getroffen
werden kann.

Die unterschiedlichen Zeitangaben im Rahmen dieses Modells weisen

auf das dahinter stehende Problem hin. Zweifellos ist die Fähigkeit, Bezie

hungen zu anderen aufbauen zu können, eine wesentliche Voraussetzung
für die gesellschaftliche Integration eines Menschen. Man darf davon al
lerdings nicht fragwürdige ethische oder rechtliche Konsequenzen ablei
ten. Wer den Personstatus nur jenen Menschen zuerkennt, die aktuell

über Rationalität, Selbstbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit verfü

gen, bestreitet nicht nur das uneingeschränkte Lebensrecht von Ungebore
nen, sondern auch von geistig behinderten Menschen sowie von denen,
die diese Fähigkeiten durch Unfall, Krankheit oder hohes Alter verloren
haben. Wenn man den Personstatus von der Gesellschaft abhängig macht,

die ihn ihren Mitgliedern zuerkennt, müsste konsequenterweise der Ge
sellschaft auch das Recht zugestanden werden, den Menschen- oder Per
sonstatus wieder abzuerkennen. Die unvermeidbare Folge wäre dann,

dass ungewollten Kindern, missliebigen politischen Oppositionellen oder
notorischen Straftätem das Recht auf Leben jederzeit abgesprochen wer
den könnte.

Anzumerken ist, dass eine derart extreme Position, die ursprünglich im
Kontext der Debatte um den Schwangerschaftsabbruch vor allem im ang-
lo-amerikanischen Raum verfochten wurde, im Zusammenhang mit der
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Forschung bzw. Verwendung von ES-Zellen von niemandem in Deutsch
land zitiert wird.

b) Entwicklungsbiologisches Modell

Das entwicklungsbiologische Modell ist dem soziologischen insofern ähn
lich, als seine Vertreter die Existenz menschlichen Lebens von einem Min
destmaß an körperlichen und geistigen Fähigkeiten abhängig machen, das
sie nach einem eigens erstellten Kriterienkatalog (criteria of humanhood)
genau aufschlüsseln^®:

1. ein Mindestmaß an Intelligenz
2. Bewusstsein seiner selbst

3. Selbstkontrolle

4. ein Sinn für Zeit

5. ein Sinn für Zukunft

6. ein Sinn für Vergangenheit
7. die Fähigkeit, zu anderen Beziehungen aufzunehmen
8. Sorge um andere
9. Kommunikation

10. Kontrolle der Existenz

11. Neugier
12. Veränderung und Veränderbarkeit
13. ein Gleichgewicht von Rationalität und Gefühl
14. individueller Ausdruck der Persönlichkeit

15. Großhimfunktion

Dieses Modell, das ebenfalls ursprünglich im Blick auf den Schwanger
schaftsabbruch diskutiert wurde, wird in praktisch gleich lautender Form
auch mit Blick auf die Erforschung bzw. Verwendung von ES-Zellen ver
wendet. Es gleicht dem soziologischen Modell insofern, als es davon aus
geht, dass das Maß der Schutzwürdigkeit von der jeweils erreichten emb
ryonalen Entwicklungsstufe abhängt und ihr voller Umfang, wie er mit
dem Titel der Menschenwürde bzw. mit einem unabwägbaren Recht auf
Leben verbunden ist, erst mit dem Erreichen eines bestimmten Entwick
lungsstandes gefordert ist. Der wesentliche Unterschied zum soziologi
schen Modell besteht darin, dass aus der Sicht der entwicklungsbiologi
schen Position dem Menschen aufgrund innerer Wesensmerkmale, nicht
etwa aufgrund äußerer gesellschaftlicher Konvention, Schutzwürdigkeit
zukommt.

10 Ders., ebd., S. 101.
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Allerdings herrscht bei den Vertretern dieses Modells Uneinigkeit da

rüber, wann diese Kriterien erfüllt sind: ob bereits beim Beginn der Ge-
staltwerdung durch Ausbildung des Primitivstreifens, beim Ausschluss
natürlicher Mehrlingsbildung und der damit verbundenen Individuation,

bei der Nidation, dem Nachweis eigener EEG-Aktivität des Gehirns, der

Überlebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes oder noch später.
Diejenigen, die grundsätzlich die Forschung mit ES-Zellen bzw. ihre Ge

winnung und Verwendung zu medizinischen Zwecken befürworten, sind
allesamt Anhänger des entwicklungsbiologischen Modells. Sie alle stim

men in der Grundthese überein, dass wir gegenüber menschlichen Emb

ryonen noch nicht die gleichen moralischen Pflichten wie gegenüber
menschlichen Individuen in einem späteren Entwicklungsstadium haben.
Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass die grundsätzlich nach wie vor

richtige Subsumierung unter diesen gemeinsamen Oberbegriff noch einer
genaueren Differenzierung bedarf. Grundlegende Gemeinsamkeiten kön
nen die Unterschiede nicht verdecken. Sie werden besonders in den Kon

sequenzen deutlich. Der „Zweite Zwischenbericht der Enquete-Kommissi

on Recht und Ethik der modernen Medizin des Deutschen Bundestages"^^
unterscheidet deshalb terminologisch zunächst zwischen zwei grundle
gend verschiedenen Positionen. Position II entspricht dem an dieser Stelle
bisher so bezeichneten entwicklungsbiologischen Modell, während Positi
on I dem im Folgenden noch vorzustellenden genetischen Modell ent
spricht.

Überblick-Schema zu den verschiedenen Modellen bzw. Positionen:

Soziolog.
Modell

Entwicklungsbiologisches Modell Genetisches Modell

Position II

(radikale
Form)

Position II

(gradualistische
Form)

Position I/II

(vermittelnde Form)
Position I

Innerhalb von Position II, die zunächst dem entwicklungsbiologischen
Modell entspricht, weil ihr eine gradualistische Auffassung von der Wür
de und Schutzbedürftigkeit embryonalen menschlichen Lebens zugrunde
liegt, lassen sich allerdings noch einmal zwei Varianten unterscheiden.

11 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen
Medizin des Deutschen Bundestages" vom 21.11.2001, 30-32.
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Die radikale Form von Position II geht davon aus, dass nur jenes
menschliche Lebewesen Träger von Rechten und insbesondere des Rechts
auf Leben sein kann, das Interessen besitzt, diese Interessen auch selbst
wahrnehmen kann und um deren Verletzung weiß. Demnach wären nur
diejenigen Menschen Personen, welche über die dafür nötigen Fähigkeiten
wie Selbstbewusstsein, Zukunftsbezug etc. verfügen; nur dann fallen sie
dieser Auffassung zufolge unter das generelle Tötungsverbot. Jene Men
schen, die diese Kriterien nicht erfüllen, hätten demzufolge nur in dem
Sinne einen moralisch relevanten Status, wie sie gleich anderen Lebewe
sen etwa das Interesse an Schmerzvermeidung besitzen.
Es liegt auf der Hand, dass diese radikale Form von Position II ganz

zentral gegen die Grundvoraussetzungen des Menschenrechtsgedankens
verstößt. Dieser enthält nämlich die Forderung, den moralischen Status
des Menschen und die aus ihm resultierende Schutzwürdigkeit von keiner
anderen Eigenschaft abhängig zu machen als von der, Mensch zu sein. Po
sition II in ihrer radikalen Form widerspricht demnach der Überzeugung
von der fundamentalen Gleichheit aller Menschen, die sich seit der Epo

che der europäischen Aufklärung und des damals entstandenen Preußi
schen Allgemeinen Landrechts auch auf den ungeborenen Menschen be
zieht. Dieser Aspekt wird im Zusammenhang mit dem genetischen Modell
noch eigens zu besprechen sein. Als weiterer gewichtiger Einwand gegen
die radikale Form von Position II kommt hinzu, dass sie massiv das Le

bensrecht bzw. die volle Schutz Würdigkeit von Menschen in Frage stellt,
die aufgrund von geistiger Behinderung oder Krankheit nur bedingt von
diesen geforderten Fähigkeiten und Eigenschaften Gebrauch machen kön
nen.

Die gradualistische Form von Position II geht zwar davon aus, dass dem
Menschen von abgeschlossener Befruchtung an Schutzwürdigkeit zu
kommt, macht jedoch das Maß der Schutzwürdigkeit von der jeweils er
reichten Entwicklungsstufe abhängig, auf der sich das ungeborene
menschliche Lebewesen nach abgeschlossener Befruchtung befindet. Ent
sprechend wird das volle Ausmaß des Schutzes, wie er mit dem Titel Men

schenwürde und dem unabwägbaren Recht auf Leben gefordert ist, vom
Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstandes abhängig gemacht. Als

moralisch relevante Zäsuren werden vor allem der Beginn der Gestaltwer-
dung durch Ausbildung des Primitivstreifens, der Ausschluss natürlicher
Mehrlingsbildung bzw. die endgültige Individuation sowie die Einnistung
in den Uterus bewertet.
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Ein dezidierter Vertreter der gradualistischen Form von Position II tritt

uns beispielsweise in dem Ethiker Bernhard IRRGANG entgegen. IRR
GANG unterscheidet in der vorgeburtlichen Entwicklung des Menschen

zwölf Phasen, deren erste mit dem Transport der Eizelle bis zum Ort der

Befruchtung im Eileiter beginnt und deren letzte mit der Geburt des Kin

des am 265. Tag endet.^^ Auf der Grundlage dieses Zwölf-Phasen-Modells
entwickelt er ein Konzept, das die Schutzwürdigkeit werdenden menschli

chen Lebens von einem Gradualismus her begründet, d. h. die sich stei

gernde Entwicklung bestimmter Fähigkeiten der befruchteten Eizelle als
biologische Voraussetzung wachsender Personalität erklärt. Die Definition

der entscheidenden ethischen Zentralkategorie lautet dann bei IRRGANG
wie folgt:

„Der Begriffsinhalt von Personalität umfasst neben Sittlichkeit Bestim
mungsmomente wie Individualität, Rationalität, Kommunikationsfähigkeit
und Empfindungsfähigkeit. Für diese Eigenschaften gibt es leiblich unhin-
tergehbare Vorbedingungen, die an die Entwicklung der Sprachorgane und
des Gehirns geknüpft sind. Keiner der hier unverzichtbaren Faktoren liegt
mit dem Verschmelzen von Samen und Eizelle vor."^^

Auf dem Boden des von ihm vertretenen gradualistischen Konzepts ent
wickelt IRRGANG konsequent die weiteren Bedingungen, von denen er die
Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens abhängig machen will:

„Menschliches Leben ist unter der Perspektive der leiblich-seelischen
Grundlage für Personalität und sittlich zurechenbares Handeln schutzwür

dig, und zwar in wachsendem Maße mit der Befruchtung, Einnistung, der
Ausbildung der Schmerzfähigkeit bzw. Empfindungsfähigkeit (Entwicklung
der Großhirnrinde) bis zur Geburt. Es genießt allerdings nicht dieselbe
Berücksichtigungswürdigkeit in einer Güterabwägung wie ein geborener
Mensch. Als Bewertungskriterien für die Ausbildung unverzichtbarer leib
seelischer Bedingungen für Personalität können gemäß dem Gradualismus
angeführt werden: Einnistung, Individuierung, Organentstehung, Herz
schlag, EEG-Funktion und EEG-Aktivität, volle Ausbildung aller Organe,
unabhängige Existenz nach der Geburt."

Aufgrund dieser Überlegungen hält IRRGANG eine verbrauchende Emb
ryonenforschung zwar nicht für ethisch unbedenklich, kann sich aber
durchaus Fälle vorstellen, in denen sie ethisch legitim sein kann. Ein sol-

12 Vgl. B. IRRGANG: Grundriß der medizinischen Ethik (1995), S. 222. Der Autor
folfit hier der Einteilung, die Bernhard HASSENSTEIN voraimmt (vgl. ders.: Art. Lebens
beginn, in: Lexikon Medizin, Ethik, Recht (1989), S. 679).
13 Ders., ebd., S. 226.
14 Ders., ebd., S. 227f.
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eher Ausnahmefall ist seiner Meinung nach dann gegeben, wenn ein wich
tiger Forschungszweck therapeutischer Art anders nicht erreicht werden

kann, so dass selbst die bewusste Erzeugung von Embryonen mit dem kla
ren Ziel, diese später nicht zu implantieren, ihm auf dem Boden seines
gradualistischen Konzepts zumindest nicht grundsätzlich verwerflich er
scheint.^®

Neben der radikalen und der gradualistischen Form von Position II hat

sich als deren dritte Modifikation eine vermittelnde Form I/II herangebil
det, die - wie die Bezeichnung schon vermuten lässt - gewisse Affinitäten
zu der im Folgenden noch zu behandelnden Position I aufweist.^® Die Ver

treter von Position I/II sind nämlich durchaus der Meinung, dass ein
menschliches Lebewesen von der abgeschlossenen Befruchtung an unter
den Schutz der Würde falle und dieser Schutz der Würde auch nicht ge
gen andere Güter abwägbar sei. Diese Meinung teilen sie mit Position I.

Sie unterscheiden sich jedoch von Position I darin, dass sie eine Verlet

zung des Lebensschutzes nicht in jedem Falle auch als eine Verletzung der
Würde ansehen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass nach Position I/II
das Lebensschutzgebot nicht in allen embryonalen Entwicklungsstadien
gleichermaßen gilt, sondern um so schwerer wiegt, je weiter die Entwick
lung bis zur Geburt vorangeschritten ist. Insofern handelt es sich hinsicht
lich der daraus zu ziehenden praktischen Konsequenzen für unseren Um
gang mit Embryonen als Gegenstand unseres Forschens und Handelns

letztlich doch um eine Auffassung, die dem gradualistischen Konzept am
nächsten steht.

Wir können daher festhalten: Position II geht - unabhängig davon, ob
es sich um die radikale, die gradualistische oder die vermittelnde Form I/II

handelt - von der Prozesshaftigkeit der Menschwerdung aus. Deshalb
gehört sie auch in ihren verschiedenen Modifikationen der umfassenderen

Kategorie des entwicklungsbiologischen Modells an. Gleich diesem ist sie
aber dem grundsätzlichen Einwand ausgesetzt, dass jede moralisch rele

vante Grenzziehung letztlich willkürlich bleibt. Nach Meinung der Kriti
ker ist es deshalb einleuchtender, den unbezweifelbaren Beginn der konti
nuierlichen Entwicklung des Embryos bereits mit der abgeschlossenen
Fertilisation als moralisch relevant zu betrachten und nicht erst eine der
späteren Entwicklungsstufen.

15 Ders., ebd., S. 230 f.

16 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen
Medizin des Deutschen Bundestages" vom 21.11.2001, 31.
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c) Genetisches Modell

Diesem Einwand trägt das sog. genetische Modell in vollem Umfang Rech
nung. Ihm zufolge beginnt menschliches Leben bereits mit der Verschmel
zung der Gameten (Ei- und Samenzelle). In den 60er-Jahren brachten die
Forschungsarbeiten des Humanembryologen Erich BLECHSCHMIDT zu
Tage, dass bereits die erste Zelle des Embryos die komplette genetische In
formation des späteren Erwachsenen enthält, von der sie sich in nichts
unterscheidet. Diese Entdeckung gab dem Modell seinen Namen.

Vor allem wurde damit endgültig ein Irrtum widerlegt, der bis heute
nicht vollständig ausgetilgt ist. Er geht auf den Zoologen Emst HAECKEL
zurück, der 1866 das sog. „biogenetische Gmndgesetz" formulierte, wel
ches besagt, dass jeder Mensch in seiner individuellen embryonalen Ent
wicklung alle Phasen durchläuft, welche die Gattung Mensch in der lan
gen Geschichte der Evolution durchlaufen hat. Das heißt nichts anderes,
als dass demzufolge der ungeborene Mensch zunächst noch tierische Ent
wicklungsstadien durchliefe und erst in fortgeschrittener Schwanger
schaft den Entwicklungsschritt zum Menschen vollzöge. Solche Annah
men sind haltlose Spekulation.

Die genetische Auffassung beinhaltet zweifelsfrei, dass alle Entwick
lungsstufen, die der Embryo durchläuft, von Beginn an humanspezifisch
sind. Der Mensch entwickelt sich nicht erst zum Menschen, sondern im

mer schon als Mensch. Jede Form Embryonen verbrauchender For
schung, gleich in welchem Stadium der Entwicklung des Embryos sie er
folgt, ist immer Tötung eines Menschen und verstößt gegen das fünfte Ge
bot bzw. das Menschenrecht auf Leben.

Allerdings ist die Frage nach dem Personstatus des Embryos keine Fra
ge, die sich auf dem Boden der Medizin oder der Naturwissenschaften
entscheiden ließe. In dieser Frage sind Theologie und Philosophie zustän

dig. Deshalb ist es von der Sache her gerechtfertigt, wenn im Zwischenbe
richt zur Stammzellforschung, den die Enquete-Kommission „Recht und

Ethik der modernen Medizin" vorgelegt hat, nicht die Bezeichnung „gene
tisches Modell" übernommen wurde, sondern in Entgegensetzung zu den
gradualistischen Konzepten die Bezeichnung Position I für sämtliche Auf
fassungen gewählt wurde, die kompromisslos die Überzeugung vertreten,
dem menschlichen Embryo komme von Beginn, d. h. von abgeschlossener
Befruchtung an, der Schutz der menschlichen Würde und seines Lebens
uneingeschränkt und in vollem Umfang zu.^^ Es könnte sonst der falsche

17 Ders., ebd., S- 30 f.



248 Peter Fonk

Eindruck entstehen, moralische Werturteile würden direkt aus empiri

schen Erkenntnissen abgeleitet. Eine solche Schlussfolgerung ist im Übri
gen unter logischen Gesichtspunkten absolut unzulässig und als naturalis
tischer Fehlschluss verpönt.

Andererseits darf die Ethik an den Tatsachen nicht hochmütig vorbei
schauen, sondern muss die Ergebnisse der Naturwissenschaften zur

Kenntnis nehmen und sich kritisch mit ihnen auseinander setzen. Zu

gleich muss sie ihre eigene Tradition daraufhin befragen, ob diese in der
Lage ist, mit den Erkenntnissen der modernen Biomedizin über den Men
schen in einen Dialog zu treten, indem sie diese mit ihren eigenen Ent
würfen vom Menschen vergleicht. Denn Fragen der Bioethik knüpfen
zwar an biologische Sachverhalte an, aber die Antworten darauf setzen
voraus, dass wir wissen, was es heißt: ein Mensch zu sein. Dieses Wissen
entstammt also nicht der Beobachtung des Naturforschers, sondern der

Selbstreflexion des Menschen in Philosophie, Ethik und Theologie.
Hier sind an erster Stelle die Philosophie der Aufklärung und insbeson

dere der Name des Königsberger Philosophen Immanuel KANT zu nen

nen. Von ihnen gingen maßgebliche Impulse auf die europäische Men
schenrechtstradition aus. KANT ist deshalb ein unbelasteter Zeuge, weil er

gegen den Verdacht, in der Forderung nach einem konsequenten Schutz
des ungeborenen Lebens eine „katholische Position" zu vertreten, absolut
gefeit ist. In seiner 1797 erschienenen Schrift Metaphysik der Sitten gab
er den drei Jahre zuvor erlassenen Bestimmungen des Allgemeinen

Preußischen Landrechts, wonach schon ungeborenen Kindern vom Zeit
punkt ihrer Empfängnis an die menschlichen Schutzrechte zukommen, ei
ne philosophische Begründung.
Anders als jene vermittelnde Position I/II, die Würdeschutz und Le

bensschutz unterschiedlich hoch bewertet, war KANT - wie E. SCHO

CKENHOFF es treffend beschreibt - dezidiert der Auffassung,

„(...) dass zwischen der Vorstellung der Menschenwürde und dem Gedan
ken eines unveräußerlichen Lebensrechts ein unlösbarer Zusammenhang
besteht, der sowohl in der moralischen als auch in der rechtlichen Ord
nung entsprechende Schutzpflichten für den Embryo begründet. Die Wür
de des Menschen kann nämlich nur dann als realer, das Zusammenleben
der Bürger in einem demokratischen Staatswesen bestimmender Begriff ge
dacht werden, wenn sie jedem menschlichen Individuum allein aufgrund
seiner Gattungszugehörigkeit vom Ursprung seiner Existenz an eigen

18
ist

«

18 E. SCHOCKENHOFF: Die Ethik des Heilens und die Menschenwürde (2001), S. 238.
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Ausgangspunkt seiner Überlegungen war für KANT die Frage, welche
Rechte, aber auch welche Pflichten Eltern ihren Kindern gegenüber besit
zen. Diese Frage ist aus seiner Sicht untrennbar mit der weiteren Folge
frage verbunden, ab welchem Zeitpunkt diese rechtlichen und morali
schen Verbindlichkeiten in Kraft treten. Er selbst schreibt dazu in der

Rechtslehre seiner Metaphysik der Sitten:

„Denn da das Erzeugte eine Person ist, und es unmöglich ist, sich von
der Erzeugung eines mit Freiheit begabten Menschen durch eine physische
Operation einen Begriff zu machen: so ist es eine in praktischer Hin
sicht ganz richtige und notwendige Idee, den Akt der Zeugung als einen
solchen anzusehen, wodurch wir eine Person ohne ihre Einwilligung auf
die Welt gesetzt, und eigenmächtig in sie herüber gebracht haben; für wel
che Tat auf den Eltern nun auch eine Verbindlichkeit haftet... - Sie können

ihr Kind nicht gleichsam als ihr Gemächsel (denn ein solches kann
kein mit Freiheit begabtes Wesen sein) und als ihr Eigentum zerstören
oder es auch nur dem Zufall überlassen, weil an ihm nicht bloß ein Welt
wesen, sondern auch ein Weltbürger in einen Zustand herüber zogen, der
ihnen nun auch nach Rechtsbegriffen nicht gleichgültig sein kann."^®

Die Auskunft, die wir von KANT bekommen, ist unmissverständlich: Mit

der Zeugung beginnt ein neues menschliches Leben, das als eigenständige
Person zu achten und zu schützen ist oder, wie es KANT im kategorischen
Imperativ sagt, niemals nur als Mittel zum Zweck benutzt, sondern immer
zugleich als Selbstzweck angesehen und behandelt werden muss. Anders
gesagt: Jedes Handeln, das wir einem anderen Menschen angedeihen las
sen, muss als höchsten Zweck dem Wohl dieses und keines anderen Men
schen dienen. Die Achtung der menschlichen Person muss Ausgangspunkt

jedes ethisch verantworteten Handelns sein. Die Auffassung KANTs liefert
die philosophische Begründung für Position I bzw. jene Datierung, die das
genetische Modell nennt. Jene Versuche, die das Ziel haben, die daraus
folgende absolute Schutzwürdigkeit zu relativieren und nur noch eine ge
stufte Schutzwürdigkeit herbeizuführen, versuchen immer wieder plausi

bel zu machen, dass der Embryo im Reagenzglas sich gar nicht weiterent

wickeln könne, weil er dazu der Gebärmutter einer Frau bedürfe. Darauf

ist allerdings zu erwidern, dass dem Embryo diese notwendige Umge
bungsbedingung nur deshalb fehlt, weil sie ihm von Seiten des Reproduk
tionsmediziners künstlich entzogen worden ist. Von Seiten des Embryos

liegt das notwendige Entwicklungspotential vor, einen selbstgesteuerten

19 I. KANT: Die Metaphysik der Sitten, I, § 28, in: ders., WW in 10 Bdn., Bd. 7 (1983),
S. 3 93 f.
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Lebensprozess zu entfalten. Das traditionelle Potentialitätsargument, das
hier zur Sprache kommt, wäre verkürzt wiedergegeben und daher miss
verstanden, wollte man aus ihm herauslesen, der Embryo habe (nur) prin
zipiell die Möglichkeit, ein Mensch zu werden. Die Potentialität seiner
Entwicklung, die wir ihm zugestehen müssen, umfasst wesentlich mehr:

er hat nicht die Möglichkeit, ein Mensch zu werden - das ist er nämlich

bereits -, sondern er hat die Möglichkeit, als dieser Mensch, der sich noch
im Embryonenstatus befindet, ein erwachsener Mensch zu werden, d. h.
einer, der auch außerhalb des Mutterleibes leben kann. Die Tatsache,
dass der Embryo für seine Weiterentwicklung noch der Fürsorge eines an
deren, in diesem Falle des mütterlichen Organismus bedarf, der ihn mit
den notwendigen Nährstoffen versorgt, gibt ebenfalls keine Rechtferti
gung, seinen moralischen Status und seine Schutzwürdigkeit herabzuset
zen. Auch Kinder sind in den ersten Lebensjahren ganz auf die Fürsorge
ihrer Eltern angewiesen. Auf sich allein gestellt, müssten sie umkommen.
Niemand würde aus der Tatsache des absoluten Angewiesenseins die
Schlussfolgerung ziehen, es sei deshalb erlaubt, ein Neugeborenes, das
selbständig noch gar nicht überlebensfähig ist, verhungern zu lassen oder
gar zu töten.

„Auch das früher vorgebrachte Argument der noch nicht abgeschlossenen
Mehrlingsbildung - die Möglichkeit zur Teilung besteht etwa bis zum 13.
Entwicklungstag - kann nicht als Gegeneinwand gelten. Zu Recht wird
darauf hingewiesen, dass es beim Begriff Individuum weniger um Unteil
barkeit, sondern um das Ungeteiltsein gehe und man Individualität nicht
mit Singularität verwechseln dürfe."^°

Unter dem Gesichtspunkt logischer Konsistenz verdient das genetische
Modell bzw. Position I sicher den Vorzug gegenüber allen Positionen, die
eine abgestufte Schutzwürdigkeit annehmen, aber im Grunde nicht über
zeugend vermitteln können, warum gerade diese von ihnen gesetzte und
nicht eine andere Zäsur die moralisch entscheidende sein soll. Obwohl
schwächer begründbar, neigen trotzdem viele einer gradualistischen Posi
tion zu. Woran mag das liegen?
Genau besehen setzt jede gradualistische Position voraus, dass der von

ihr als relevant behauptete Zeitpunkt intuitiv als plausibel erfasst wird. In
dieser Feststellung steckt auch schon ein wichtiger Hinweis auf die Beant
wortung der Frage, warum die verschiedenen Varianten von Position II
vielen spontan eher einleuchten als die argumentativ schlüssigere Position

20 H. SCHLÖGEL: Embryonale Stammzellen und Präimplantationsdiagnostik, in: IKaZ
31 (2002), 82-89, 85.
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I; denn unsere moralischen Urteile beruhen oft keineswegs allein auf Ver
nunftgründen, sondern ruhen auf der Grundlage unbewusster Gefühlsein
stellungen und ererbter Instinkte, welche die Menschheit in der langen
Geschichte der Evolution erworben hat. Das Tötungsverbot, das wir aus

dem Dekalog kennen, hat seinerseits schon einen Vorläufer in der tief ver
wurzelten Tötungshemmung, die viele Tierarten gegenüber ihren Artge
nossen haben. Das Tötungsverbot setzt aber voraus, was für uns heute
keineswegs immer selbstverständlich ist: dass nämlich der Nächste, dessen
Leben nicht angetastet werden darf, auch als Nächster erkannt, d. h. auch
tatsächlich mit den Sinnen erfasst und gesehen wird. Erst das Gegenüber,

das der Mensch sieht, ruft bei ihm spontan Gefühle der Zuwendung, Für
sorge und Nächstenliebe hervor. Weil aber unsere moralischen Einstel
lungen zum Nächsten, zum Mitmenschen durch solche unbewussten opti
schen Auslöser hervorgerufen werden, funktionieren sie - zumindest in
tuitiv und spontan - zunächst nur auf Nahdistanz und bei Sichtkontakt.
Jener Lehrer des Erfurter Gymnasiums, der den Amok laufenden Schü

ler Robert Steinhäuser aufforderte, ihm in die Augen zu sehen, konnte

das blutige Massaker deshalb stoppen, weil es der Täter nicht fertig brach
te, das Opfer zu töten, das ein menschliches Antlitz zeigte. Diese instinktiv
bedingte Tötungshemmung, die dem 5. Gebot des Dekalogs „Du sollst
nicht töten" entwicklungsgeschichtlich vorausgeht, ist aber bei der natürli
chen affektiven Ausstattung des Menschen auf Sichtkontakt angelegt. Das
erklärt, warum die Leichtigkeit des Tötens in unseren (waffen-)technisch
hochentwickelten Gesellschaften nicht ab-, sondern zugenommen hat.

Der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad LORENZ vertritt

die Ansicht, die verhängnisvollste Folge der verfeinerten Tötungstechni
ken, beginnend beim Faustkeil über die Schusswaffe bis zur Bombe be
stehe darin,

„(...) dass dem Handelnden die Folgen seines Tuns nicht unmittelbar ans
Herz greifen. Die Entfernung, auf die alle Schusswaffen wirken, schirmt
den Tötenden gegen die Reizsituationen ab, die ihm anderenfalls die Gräss-
lichkeit der Konsequenzen sinnlich nahe bringen würden. Die tiefen ge
fühlsmäßigen Schichten unserer Seele nehmen es einfach nicht mehr zur
Kenntnis, dass das Abkrümmen des Zeigefingers zur Folge hat, dass unser
Schuss einem anderen Menschen die Eingeweide zerreißt. (...) Nur durch
Abschirmung unserer Gefühle gegen alle sinnenfälligen Folgen unseres
Tuns wird es möglich, dass ein Mensch, der es kaum fertig brächte, einem
unartigen Kind eine verdiente Ohrfeige zu geben, es sehr wohl über sich
bringen kann, den Auslöseknopf einer Raketenwaffe oder einer Bombenab
wurf-Vorrichtung zu betätigen und damit Hunderte von liebenswerten Kin
dern einem grässlichen Flammentod zu überantworten."^^
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Die Einsicht in diese Diskrepanz zwischen moralischer Intuition und

ethisch begründetem Urteil lässt sich genauso auf die Problematik der

Forschung mit Embryonen bzw. embryonalen Stammzellen anwenden:

Die Menschenqualität eines Embryos, der sich ab der Befruchtung nicht
erst zum Menschen, sondern bereits als Mensch entwickelt, ist mit den

Sinnen nicht erfassbar. Die Gefahr, die dabei für das Leben des Embryos
besteht, rührt aus der Diskrepanz zwischen seinem Wert und seiner

Schutzwürdigkeit einerseits und seiner Unscheinbarkeit andererseits.

Dass dieses Lebewesen im 200-Zellstadium einen Wert hat, muss man sich

gedanklich erst einmal klar machen. Die beunruhigende Frage aber bleibt:
Ist diese ethische Reflexion wirksam genug, um den Embryo vor fremdem
Zugriff zu schützen?

Genau darin aber besteht eine wichtige Aufgabe der Ethik. Hierbei

kommt eine genuin christliche Ethik zu keinem anderen Ergebnis als eine,

die sich auf die europäische Menschenrechtstradition und die Selbst

zweckformel KANTs beruft. Ein Unterschied liegt allein darin, dass eine

christliche Ethik den Begründungshorizont der Unverfügbarkeit menschli
chen Lebens und der Selbstzwecklichkeit der Person ihrerseits noch ein

mal um die transzendente Dimension, die radikale Gottbezogenheit ihrer

Existenz, erweitert.

Nach christlicher Auffassung ist der Mensch Person, nicht, weil er über
bestimmte Fähigkeiten wie Selbstbestimmung oder Vernunftgebrauch ver
fügt, auch nicht, weil eine Gesellschaft ihn zur Person erklärt, sondern

deshalb, weil er von Gott als Person angenommen und in seiner unver
wechselbaren Einmaligkeit, mit allen Stärken und Schwächen, geliebt
wird. Sobald artspezifisches menschliches Leben entsteht, ist dieses des
halb als menschliche Person zu behandeln. Aus der Sicht einer christli

chen Ethik ist es unzulässig, von einer Personalisation zu sprechen. Wert
und Würde des Menschen sind keine Zuschreibungsbegriffe, sondern
kommen ihm allein schon deswegen zu, weil er Mensch ist, d. h. der
menschlichen Gattung angehört. Daraus folgt sowohl als ethische wie
auch als rechtliche Konsequenz, dass der Mensch in jeder Phase volle und
ungeteilte Schutzwürdigkeit genießt. Dieser Schutz umfasst nicht nur den

Embryo, der im Mutterleib (in vivo) gezeugt wurde, sondern in gleichem
Maße den außerhalb des Mutterleibes (in vitro) gezeugten Embryo. Von
daher ist jeglicher Eingriff in seine körperliche Integrität, soweit dieser

nicht therapeutischen Zwecken an ihm selbst dient, eindeutig abzulehnen.

21 K. LORENZ: Das sogenannte Böse (^1977), S. 227 f.
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In diesem Zusammenhang stellt der Hinweis auf „überzählige" IVF-

Embryonen (auch in Deutschland gibt es trotz Embryonenschutzgesetz ca.

150 von ihnen!) kein Gegenargument dar. Ihre Existenz darf nicht zum
Anlass einer Argumentation werden, die darauf hinausläuft, mit diesen
Embryonen sei Forschung erlaubt, weil sie einfach schon da sind, sondern

ruft nach Maßnahmen zur präventiven Bekämpfung dieser Situation. Glei

che Überlegungen gelten auch im Hinblick auf humane ES-Zelllinien, die
von Israel, Australien und den USA mittlerweile zum Kauf angeboten
werden. Die sog. Stichtagsregelung, derzufolge in Deutschland nur die
Forschung mit jenen Stammzellen erlaubt ist, die vor dem 2. Februar

2002 importiert wurden, zeugt im Grunde von einer scheinheiligen Dop
pelmoral. Denn wenn man die Methoden zur Gewinnung dieser Stamm
zelllinien an sich für bedenklich hält, ist es ethisch gesehen mehr als frag

würdig, Forscher im Ausland jene Arbeit tun zu lassen, bei der man sich
seihst die Hände nicht beschmutzen möchte. Eine ähnliche Frage stellt

sich auch hinsichtlich aktuell diskutierter Forschungsprojekte mit embry

onalen Stammzellen, die aus Fördermitteln der Europäischen Union finan

ziert werden sollen. Kann es moralisch vertretbar sein, wenn die Bundes

republik Deutschland sich an solchen Projekten beteiligt, so dass im eu
ropäischen Ausland mit deutschen Geldern Forschungen unterstützt wer

den, die im eigenen Land verboten sind?

4. Bilanz

Die Verfahren, mittels derer embryonale Stammzellen gewonnen werden,

stellen uns vor unterschiedliche ethische Probleme:

- Da die Züchtung von EG-Zellen aus explantierten Urkeimzellen abgetrie
bener Föten erfolgt, müssen bei der Beurteilung dieser Gewinnungsme
thode grundsätzlich dieselben Einwände wie gegen den Schwanger
schaftsabbruch bedacht werden. Doch damit nicht genug; für die ethische

Beurteilung sind noch mindestens zwei weitere Gesichtspunkte zu berück
sichtigen.

Erstens könnte sich die Gewinnung von EG-Zellen zu therapeutischen

Zwecken indirekt als Rechtfertigung für steigende Zahlen von Schwanger
schaftsabbrüchen erweisen (Legitimationsargument) und damit zweitens

die beteiligten Wissenschaftler zu direkt an einer unmoralischen Hand
lung Mitwirkenden machen (Komplizenargument).^^

22 Vgl. Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Recht und Ethik der mo
dernen Medizin des Deutschen Bundestages" vom 21.11.2001, 59.
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- ES-Zellen werden aus wenige Tage alten Embryonen gewonnen, die bei
diesem Vorgang absterben. Dabei ist es ethisch betrachtet gleich, ob es
sich um IVF-Embryonen handelt oder um solche, die durch Kemtransfer-

klonierung ins Leben gerufen wurden. Die Methode wirft die Frage nach
der grundsätzlichen Erlaubtheit verbrauchender Embryonenforschung
auf, weil sie letztlich eine totale Instrumentalisierung voraussetzt und der
Mensch zur Sache degradiert wird. Das aber ist ethisch absolut unvertret
bar, ganz gleich ob man - im Sinne KANTs - den Menschen als Selbst

zweck oder - im Sinne einer christlichen Anthropologie - als Ebenbild
Gottes versteht.

Der Hinweis auf hochrangige therapeutische Ziele kann diese grund
sätzlichen Einwände nicht entkräften. Zwar ist Therapie ein hohes ethi
sches Gut, aber es ist niemals erlaubt, ein moralisch wertvolles Ziel durch

fragwürdige oder gar verwerfliche Mittel und Methoden zu verwirklichen.
Der gute Zweck der Therapie macht eine in sich schlechte Tat wie die ab

sichtliche Tötung unschuldigen menschlichen Lebens nicht gut.

Stammzellen, die mittels Klonierungstechniken gewonnen werden, stel
len uns nicht nur vor die ethischen Probleme der ES-Zellen-Gewinnungs-
methode nach klassischer In-vitro-Fertilisation. Der Begriff, der für dieses
Verfahren zur Gewinnung von ES-Zellen verwendet wird, lautet zwar
„therapeutisches Klonen". Er ist aber absolut irreführend und täuscht
über den wahren Sachverhalt hinweg. Hier wird nämlich keineswegs der
Embryo geheilt, sondern es handelt sich darum, dass Embryonen als me
dizinischer Rohstoff verbraucht werden. Hinzu kommt des Weiteren auch

die Frage nach der ethischen Beurteilung des reproduktiven Klonens von
Menschen: Hat nicht jeder das Recht, ein Original zu sein anstatt nur Ko
pie eines anderen? Verstößt dieses Verfahren nicht gegen die fundamenta
le Gleichheit aller Menschen, weil hier ein Mensch konstruiert wird, dem
man gleichzeitig dürftigere Startbedingungen zudiktiert als jedem ande
ren, weil er nur über das Erbgut eines einzigen Menschen verfügt, der
ihm Eltem(teil) und Zwillingsgeschwister zugleich ist?

Beim sog. therapeutischen Klonen aber weiß derzeit niemand, ob und

wann auf diesem Wege tatsächlich Krankheiten geheilt werden können. Je

nach Einschätzung können wir erst in 5-10 Jahren absehen, ob und wie
ES-Zellen klinisch relevant werden; mit therapeutischen Anwendungen
kann - wenn überhaupt - wohl erst in 15-20 Jahren gerechnet werden.

Unabhängig davon darf eine christliche Ethik sich freilich nicht auf den
zweifelhaften Boden einer machiavellistischen Erfolgsmoral begeben, son
dern sie muss immer wieder das Bewusstsein dafür wach halten, dass hier
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das Tötungsverbot missachtet und menschliches Leben für die Forschung
instrumentalisiert wird. Deshalb ist jeder Eingriff, der nicht zum Wohl des

Embryos geschieht, ein Akt, der sein fundamentales Lebensrecht verletzt.
Ein solcher Eingriff kann aber niemals gerechtfertigt sein.
Dieses eindeutige Nein zum sog. therapeutischen Klonen, das sich genau

besehen als eine neue Form des verbrauchenden Umgangs mit Embryo

nen erweist, soll aber keine pauschale Absage an den Fortschritt in der
Wissenschaft sein. Es gibt nämlich inzwischen äußerst erfolgversprechen

de Möglichkeiten, adulte Stammzellen zu reprogrammieren, so dass sie
möglicherweise das Potential embryonaler Stammzellen im Stadium der
Pluripotenz erreichen. Adulte Stammzellen finden sich im Nabelschnur
blut eines Neugeborenen, aber ebenso im Körper eines erwachsenen Men
schen, besonders im Rückenmark, im Blut und im Haar. Der größte Teil

der neuen Ergebnisse aus der Stammzellforschung der letzten Monate be
zieht sich auf adulte Stammzellen. Diese sind nicht nur aus ethischer

Sicht weitaus unproblematischer, sondern weisen auch Vorteile bezüglich
immunologischer Verträglichkeit (Möglichkeit der autologen Verwendung)

und der wahrscheinlich geringeren Gefahr maligner Entartungen auf. Auf
diesem Gebiet sind deutsche Forscher weltweit führend. Damit gehen sie
in die richtige Richtung und weitere Forschungsarbeiten auf diesem Ge
biet sollten vorrangig gefördert werden.

Die ausführlichen Überlegungen zur Forschung an ES-Zellen und dem
Verfahren des sog. therapeutischen Klonens haben deutlich gemacht, dass
Fragen wie diese nicht nur die Naturwissenschaften und die Medizin, son
dern ebenso die Philosophie, die Ethik und den christlichen Glauben ange

hen; denn sie betreffen letztlich das Verhältnis, das der Mensch zu sich

selbst und zu seinem Schöpfer hat. Weil aber der Mensch seinen eigenen
Wert nicht kennen kann und daher seine Würde als unantastbar verste

hen muss, steht es ihm auch nicht zu, über den Wert und die Würde an

deren menschlichen Lebens zu verfügen. Denn damit würde er die Grenze

zwischen Geschöpf und Schöpfer überschreiten.

Zusammenfassung Summary

FONK, Peter: Ab wann ist der Mensch FONK, Peter: When may one speak of a
ein Mensch? Ein kritischer Blick aus human being as a person? A critical
der Sicht christlicher Ethik auf die For- view of Christian ethics on embryonic
schung mit embryonalen Stammzellen, stem cell research. ETHICA 12 (2004)
ETHICA 12 (2004) 3, 227-258 3, 227-258

Die neuen Möglichkeiten medizinischer The new possibilities of medical healing
Heilkunst, die durch den Fortschritt in that are envisaged by progress in bie
der biomedizinischen Forschung in Aus- medical research are auspicious and, at
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sieht gestellt werden, klingen verhei
ßungsvoll und scheinen auf den ersten
Blick ethisch geradezu wünschenswert.
Dies gilt nicht zuletzt auch für die For
schung mit embryonalen Stammzellen
bzw. das sog. „therapeutische Klonen",
von dem man sich die Heilung einer Fül
le von Leiden - Alzheimer, Parkinson,
Diabetes, Multiple Sklerose, Herzinfarkt,
Krebs usw. - erhofft.

Allerdings zeigt ein eingehender Blick
auf die derzeit gängigen Verfahren, mit
tels derer embryonale Stammzellkulturen
gewonnen werden, warum von ethischer
Seite her dennoch schwerwiegende Be
denken erhoben werden müssen. Der ir

reführende Begriff des „therapeutischen
Klonens" vermag dann nämlich nicht
mehr darüber hinwegzutäuschen, dass
Embryonen, d. h. Menschen in der Früh
phase ihrer biologischen Entwicklung,
zum Zwecke einer anvisierten Heilbe

handlung anderer Menschen gezielt
getötet werden müssen. Wenn trotzdem
die Frage der Legitimität embryonaler
Stammzellforschung nach wie vor höchst
unterschiedlich beantwortet wird, so
hängt das im Wesentlichen davon ab,
welchen moralischen Status man dem

Embryo jeweils zubilligt. Diesbezüglich
lassen sich die verschiedenen Positionen,
denen immer auch schon ein je eigener
normativer Wertungsaspekt zugrunde
liegt, in drei Hauptgruppen (J. Reiter)
klassifizieren: ein soziologisches, ein ent
wicklungsbiologisches und ein geneti
sches Modell.

Während das soziologische und auch das
entwicklungsbiologische Modell in seinen
Differenzierungen den Lebensschutz des
Embryos mehr oder weniger einzu
schränken bereit sind, verbindet sich mit
dem genetischen Modell die Überzeu
gung, dass jede Form Embryonen ver
brauchender Forschung immer den Tat
bestand der Tötung eines Menschen er
füllt und damit gegen das fundamentale
Menschenrecht auf Leben verstößt.

Kompatibel mit dem genetischen Modell
sind sowohl ethische Positionen, die sich
auf die europäische Menschenrechtstra
dition und die Selbstzweckformel Imma
nuel Kants berufen, als auch eine genuin
christliche Ethik, die den Begründungs

first glance, do seem ethically desirable.
This also applies to embryonic stem cell
research or the so-called „therapeutic
cloning" which is expected to guarantee
the healing of a whole host of sufferings
such as Alzheimer's disease, Parkinson's
disease, diabetes, multiple sclerosis, myo-
cardial infarction, cancer etc.

However, a detailed study of current pro-
cedures to produce embryonic stem cell
cultures shows why, from an ethical
point of view, deep reservations have to
be shared about those methods, as the
deceptive term of „therapeutic cloning"
can no longer hide the fact that embryos,
i. e. human beings in their early stage of
biological development, have to be selec-
tively killed for the purpose of eventually
healing other humans. The fact that the
question of legitimacy of embryonic stem
cell research has always been treated
quite differently essentially depends from
which moral State the individual embryo
is accorded to. As to this, the different
positions, which are all based on specific
normative aspects of valuation typical of
them, may be classified under three main
categories (J. Reiter): a sociological, an
evolutionary-biological and a genetic
model.

Whereas the sociological as well as the
evolutionary-biological model in its dif-
ferentiations are somewhat inclined to

water down the protection of an em-
bryo's life, the genetic model is based on
the conviction that any form of con-
sumptive embryo research constitutes
the killing of a human being and, thus,
contravenes the fundamental human
right of life.
Compatible with the genetic model are
those ethical positions that refer to the
European tradition of human rights and
Immanuel Kant's idiom of the end in
itself as well as to a genuinely Christian
ethics which adds a transcendent dimen-
sion, i. e. the conception of man as being
God's image.
Nevertheless, the unamhiguous refusal to
apply therapeutic cloning does not neces-
sarily imply a categorical denial of pro-
gress. Quite the reverse! Probably, the
definite denial of embryonic stem cell
research may direct attention all the
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horizont der Unverfügbarkeit menschli- more to doing research with adult stem
chen Lebens und der Selbstzwecklichkeit cells which offer an also promising but
der Person um die transzendente Dirnen- ethically quite harmless alternative of
sion, d. h. die radikale Gottbezogenheit modern biomedical basic research.
menschlicher Existenz erweitert.

Mit dem von diesen Standpunkten aus
unmissverständlich vertretenen Nein
zum sog. therapeutischen Klonen muss
jedoch keineswegs eine pauschale Absage
an den Fortschritt einhergehen. Ganz im
Gegenteil: Die eindeutige Ablehnung der
Forschung mit embryonalen Stammzel
len vermag vielleicht gerade den Blick
verstärkt auf die Möglichkeiten sog. adul-
ter Stammzellen zu lenken, die eine
kaum weniger verheißungsvolle, ethisch
aber völlig unbedenkliche Alternative ak
tueller biomedizinischer Grundlagenfor
schung bieten.

Embryo
Ethik des Heilens und Helfens

Gottbezogenheit menschlicher Existenz
Lebensbeginn
Lebensschutz

Menschenwürde

Selbstzwecklichkeit der Person

Stammzellforschung
Stammzellgewinnung /Methoden

Embryo
Ethics of healing and helping
Man as God's image
Beginning of life
Protection of life

Human dignity
Person as an end in itself

Stem cell research

Stem cell production /methods
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1. Töten in der modernen Gesellschaft:

die Gefahr von Grenzverschiehungen

Wird die moralisch-normative Grenze, dass Menschen andere Menschen

nicht töten dürfen, nicht zunehmend durchlässiger? Ist diese Grenze in

zwischen nicht an Stellen durchbrochen worden, wo sie vor kurzem noch

geschlossen war? Haben nicht schon viele Neuland betreten im tötenden

Umgang des Menschen mit dem Menschen? - Trotz der immer wieder an
gekündigten Drohung, menschliches Leben atomar zu vernichten, scheint

es doch so zu sein, dass der Grad an tötender Gewalt, wie er in den beiden

großen Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts erreicht wurde, durch
friedenspolitische Maßnahmen deutlich reduziert werden konnte. Die Fra
ge, ob es in letzter Zeit beim Tötungsverbot zu gravierenden Grenzver
schiebungen gekommen ist, stellt sich m. E. nicht so sehr von aktuellen
kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern vielmehr von der entgren
zenden Art und Weise her, wie tötende Gewalt in den öffentlichen Medien

dargestellt bzw. wie an den Grenzen menschlichen Lebens mit ihr umge
gangen wird.

So gab es z. B. im Vorfeld der letzten amerikanischen Präsidentschafts
wahlen ein Erschrecken der deutschen Medienöffentlichkeit darüber, in

welchem Ausmaß die verhängten Todesstrafen in den USA zugenommen
haben, und das vor allem im Bundesstaat Texas, in dem der heutige Präsi

dent George W. Bush Gouverneur war. Damals bezog sich die Empörung
ganz wesentlich darauf, dass es in den USA offensichtlich ein öffentliches
Bedürfnis gibt, Exekutionen im Fernsehen detailliert nachvollziehen zu

können. Medial vermittelt wurden über viele Jahr hinweg aber auch Bil

der eines großen Völkermordes auf dem Balkan. Der Genozid wurde hier

zu einem bebilderten Ereignis. Und dann wendete sich der mediale Blick

auf den globalisierten Terrorismus: Am 11. September 2001 starben über
2.000 Menschen durch den Beschuss des World Trade Centers mit zwei

gekaperten Flugzeugen. Ahnungslose Passagiere wurden von Selbstmord
kommandos zu tödlichen Bomben umfunktioniert. Als Reaktion darauf

führten die USA dann gegen Afghanistan und den Irak Präventivkriege,
die über die öffentlichen Bildmedien geradezu inszeniert wurden. Durch

eine permanente Wiederholung der Kriegsbilder und eine oft unkritische
Kommentierung konnten sich viele des Eindrucks nicht erwehren, dass
hier der gewaltsame Tod von Menschen immer mehr als eine mediale
Selbstverständlichkeit präsentiert wurde. Nicht zuletzt soll in diesem Zu

sammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass die Wahrnehmungs-
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gewohnheiten nicht nur durch eine gewaltaufgeladene politische Bericht
erstattung, sondern auch durch die drastische Darstellung tötender Ge

walt im bebilderten Computer- und Videobereich bestimmt werden. Wie

aber ist es zu beurteilen, wenn Menschen immer mehr medial aufbereite

te Tötungsgewalt wahrnehmen? Kommt es hier zu einer psychischen Re
duktion eines latenten Gewaltpotentials bzw. gar zu einer ethischen Sensi-

bilisierung gegenüber tatsächlicher Gewalt oder vielmehr zu einer gefähr
lichen Entgrenzung von Gewalt, die durch eine deutliche Herabsetzung

der Hemmschwelle gekennzeichnet ist, Menschen zu töten bzw. den ge
waltsamen Tod von Menschen zu akzeptieren?

Grenzverschiebungen im tötenden Umgang des Menschen mit dem Men

schen scheinen aber auch dort in Frage zu stehen, wo demokratisch ge
wählte Parlamente beschließen, dass zu therapeutischen Zwecken mensch
liche Embryonen geklont und verbraucht werden dürfen, wie dies etwa in
England der Fall war. Aber auch in Deutschland verbreitet sich nach dem
Eindruck vieler zunehmend die Meinung, dass humane Embryonen, wenn

es um heilende Zielsetzungen gehe, nicht durch das menschenrechtliche
Tötungsverbot geschützt werden sollten. Und in Holland trat ein neues

„Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der

Hilfe bei der Selbsttötung" in Kraft. Danach ist es unter Einhaltung be
stimmter Bedingungen jetzt möglich, dass ein Arzt einem Patienten, wenn

dieser es wünscht, direkt und aktiv bei der Selbsttötung helfen kann. Auf

der einen Seite gibt es in diesen humanen Grenzbereichen immer mehr
(bio-)technologische Handlungsweisen, die in einem ethischen und rechtli
chen Vakuum stehen, und auf der anderen Seite werden biopolitische Ent
scheidungen getroffen, welche die bisher eingehaltene Grenze des Tö
tungsverbotes weiter hinauszuschieben scheinen.
Angesichts einer solchen öffentlichen Präsenz des medialen und realen

Tötens und Mordens in der modernen Gesellschaft und der Gefahr, sich

an einen inhumanen Umgang des Menschen mit dem Menschen immer
mehr zu gewöhnen, ist es nicht falsch, das Tötungsverbot einmal wieder
ganz grundsätzlich zu reflektieren. Als moralische Norm ist dieses Tö
tungsverbot prägnant in der biblischen Formel zusammengefasst worden:
„Du sollst nicht töten! Lassen wir im Moment die speziellen und schwie
rigen Fragen, die den Anfang und das Ende menschlichen Lebens betref
fen, beiseite und wiederholen die m. E. in der ethischen Reflexion inzwi
schen vergessene Grundfrage: „Warum dürfen Menschen andere Men-

2 Ex 20,13 und Dtn 5,17 (Einheitsübersetzung 1980).
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sehen, ob es nun Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, eigentlich
nicht töten?" An diese Grundfrage muss immer wieder erinnert und ihre
ethische Reflexion muss immer wieder neu geleistet werden, weil von der
öffentlichen Präsenz des TötungsVerbotes der Grad an kritischer Sensibi
lität abhängig ist, mit dem Menschen auf den gewaltsamen Tod anderer
Menschen reagieren. Diese Frage nach dem humanen Lebensrecht sollte

gerade auch von der theologischen Ethik wachgehalten und beantwortet
werden.

2. Das dekalogische Tötungsverbot und seine
Begründung in der Gottebenbildlichkeit

Eine der ältesten Antworten auf die Frage nach dem Tötungsverbot
kommt aus der jüdischen Religion. Sie lautet im alttestamentlichen Buch
Genesis: Man darf Menschen nicht töten, weil Gott sie als sein „Abbild"^
erschaffen hat. Was ist damit theologisch eigentlich gemeint?
Zunächst wird in der biblischen Metapher von der Gottebenbildlichkeit

die Aussage gemacht, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Danach
hat der Mensch seinen Ursprung nicht in sich selbst. Es ist der eine Gott
Israels, der den endlichen Menschen gemacht bzw. geformt hat. Aber die
ser Gott hat mit dem Menschen kein Marionettenwesen geschaffen, wie
dies etwa im babylonischen Schöpfungsmythos Enuma elisch der Fall ist:
Dort wurde der Mensch ja nur als ein Sklave ins Leben gerufen, um den
Göttern zu dienen.^ In der nachexilischen Theologie Israels bekommt der
Mensch demgegenüber die Funktion zugesprochen, machtvoller und täti
ger Repräsentant Gottes zu sein.s Der Mensch ist ein freies Wesen, das
sich unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen die Gesetze seines
Handelns selbst gibt. Der Tübinger Exeget Walter GROSS machte neuer
dings wieder darauf aufmerksam, dass hinter der Rede von der „Gotteben
bildlichkeit" altorientalische Königsvorstellungen stehen. Es seien die
ägyptischen und altassyrischen Könige gewesen, die gleichsam als „Statu

en der Götter" fungierten. Sie wurden als herrschaftliche Mandatsträger
der Götter auf Erden eingesetzt, um das Göttliche in der Schöpfung zu re
präsentieren. Das entscheidend Neue war in Israel dann aber, dass diese

3 Vgl. Gen 9,6; zur kontextuellen Interpretation der Metapher von der Gottebenbild
lichkeit des Menschen vgl. Gen l,26f; Gen 2,4b.5.7; Sir 17,1-3 u. Ps 8,5-7.
4 Vgl. dazu: M. ELIADE (Hg.): Die Schöpfungsraythen (1980), S. 145.
5 Vgl. W. GROSS: Gen 1,16.27; 9,6: Statue oder Ebenbild Gottes? (2001), S. 12.
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Vorstellung universalisiert^ wurde, d. h., jetzt waren nicht mehr nur die
Könige, sondern jeder einzelne Mensch ein königlicher Repräsentant Got

tes. Was hier stattfindet, hat man auch die „Royalisierung des Menschen"^
genannt: Alle Menschen werden - metaphorisch gesprochen - zu Köni
gen. Die Idee, dass der Mensch in einer ausgezeichneten Nähe zu Gott
steht, bekam jetzt einen allgemeinen Charakter. Dabei wurde dem Men
schen die Kompetenz verliehen, über die Tiere zu herrschen und ihren Le
bensraum nach seinen eigenen Erfordernissen zu regulieren. Ihm wurde

ein Herrschaftsbereich zugesprochen, den er mit Verantwortung, gegebe
nenfalls auch mit gewalttätiger Macht, zu versehen hat. Aus dieser gottge
gebenen Aufgabe, in der Schöpfung Verantwortung zu übernehmen, re
sultiert denn auch der einmalige Wert des Menschen. Der Mensch hat in

seiner Sonderstellung - im Vergleich zu allen anderen Geschöpfen - einen
herausragenden Wert. Und dieser Wert trifft in gleicher Weise auf jeden
Menschen zu. Der Wert des Menschen ist vom priesterschriftlichen Autor

also universal und gleichzeitig auch egalitär gedacht.® Die Folge davon ist
dann, dass diese Gottebenbildlichkeit - oder wie manche Exegeten auch
übersetzen -, diese „Gottesstatuenhaftigkeit", dem Menschen sein Leben

sichert: Niemand darf den geschaffenen Repräsentanten Gottes töten. Seine
Vorrangstellung begründet sein Lebensrecht vor allen anderen Lebewe

sen. Sein gottgestifteter Wert, der ihn dem Schöpfergott zwar nicht gleich,
ihm aber doch ähnlich macht, darf nicht ungestraft vernichtet werden.®

Seit der späten priesterschriftlichen Redaktion gilt als Wesensaussage

über den Menschen, dass er das Ebenbild Gottes ist. Weil diese Ebenbild

lichkeit aber einen so hohen Wert hat, folgt daraus, dass kein Menschen

blut vergossen werden darf.^® So ist denn in der 5. Weisung des Dekalogs

zu Recht formuliert worden: „Du sollst nicht töten!"^^ Und zu Recht ist in

6 Vgl. ebd., S. 13 u. 18. Zu diesem Universalisierungsgedanken vgl. auch H. KRESS:
Menschenwürde im modernen Pluralismus (1999), S. 29f.
7 U. NEUMANN-GORSOLKE: „Mit Ehre und Hoheit hast Du ihn gekrönt" (Ps 8,6b)

(2001), S. 57.
8 Zu dieser Universalisierung bzw. Egalisierung des Menschenbildes im alten Israel

vgl. auch K. KOCH: Imago Dei (2000), S. 22-24, und U. UMANN-GORSOLKE: „Mit Ehre
und Hoheit hast Du ihn gekrönt" (Ps 8,6b) (2001), S. 59.61-63.
9 Vgl. Ps 8, 5-7.
10 Vgl. F.-L. HOSSFELD: „Du sollst nicht töten!" (2003), S. 68.
11 Ex 20,13 und Dtn 5,17. - Vgl. dazu auch F.-L. HOSSFELD: „Du sollst nicht töten!"

(2003), S. 70. Hossfeld macht darauf aufmerksam, dass der ältere Sprachgebrauch mit
rsh" jegliche Form der Misshandlung von Menschen durch Menschen mit Todesfolge
bezeichne. Dieser Begriff qualifiziere solche Handlungen als sittlich verwerflich. Von
der Verurteilung ausgenommen seien Notwehr, Todesstrafe und Krieg; auf sie fände das
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Gen 9,6 dann begründend hinzugefügt worden: „Denn: Als Abbild Gottes

hat er [gem. ist Gott] den Menschen gemacht."

3. Problematisierung: Verstehbarkeit religiöser Sprache
in einer religiös distanzierten Öffentlichkeit?

Freilich kann nicht behauptet werden, dass eine theologische Ethik mit

dieser exegetischen Argumentation ihren Begründungspflichten schon zu
reichend nachgekommen ist. Denn man braucht sich nur eine öffentliche
Gesprächsrunde vorzustellen, in der das theologische Argument von der
Gottebenbildlichkeit in einer religiösen Sprache vorgetragen wird. Wer so

vorgeht, sieht sich wahrscheinlich schnell einem mangelnden Verständnis
oder auch einer ablehnenden Kritik ausgesetzt. Zu rechnen ist vor allem

mit dem Vorwurf, dass derjenige, der mit der Gottebenbildlichkeitsmeta-
pher ethisch argumentiere, sich in eine Sondermoral begebe, weil der Gel
tungsanspruch dieses biblischen Arguments an Glaubensvorstellungen ge
bunden sei, die nicht allgemein geteilt würden. Der Einwand könnte letzt

lich darauf hinauslaufen, die eigene ethische Argumentation nicht an ra
tionalen, universalen und diskursiven Standards auszurichten. Die Be

gründungsnot dürfte für denjenigen, der hier eine ausschließlich religiöse

Sprache spricht, nicht unerheblich sein. Das tiefere Problem, das sich
hier zeigt, ist, dass eine religiöse Sprachverwendung mit einem weitgehend
säkularisierten Sprachgebrauch kollidiert. Es ist heute offensichtlich

schwer geworden, eine religiöse Sprache in einer religiös distanzierten Öf
fentlichkeit zu sprechen. Die Diagnose, dass es in öffentlichen Diskursen

immer wieder Kollisionen zwischen säkularen und religiösen Sprachspie
len gibt, stellt für den theologischen Ethiker ein hermeneutisches Prob
lem, zugleich aber auch eine theologische Herausforderung dar, der es
sich zu stellen gilt.

Die Konsequenz kann hier freilich nicht sein, theologische Standpunkte
aufzugeben, etwa das Argument von der „Gottebenbildlichkeit" über Bord
zu werfen. Gesucht und beschritten werden müssten vielmehr Wege, auch
mit einer verweltlichten Welt im Gespräch bleiben zu können, seine Argu
mente so zu formulieren, dass sie für andere verstehbar sind, ihre theolo
gische Dimension aber dennoch nicht verlieren. Ernsthafte Bemühungen
um die Suche nach einer „neuen Sprachkultur" sind in letzter Zeit gerade

Verb keine Anwendung. - Vgl. auch F. CRÜSEMANN: Bewahrung der Freiheit (^1998),
S. 65-69.
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im Zusammenhang mit der Frage aufgekommen, ob das Tötungsverbot
auch für menschliche Embryonen gelte. Theologischerseits wird hier im

mer wieder gefordert, religiöse Standpunkte „kommunikabel"^^ 2^ formu
lieren, d. h. Begriffe zu verwenden, die „in ihrer Vemünftigkeit diskurs
fähig" sind. Der Tübinger Moraltheologe Dietmar MIETH fordert gerade
zu dazu auf, die Fähigkeit zu kultivieren, die eigenen religiösen Überzeu
gungen auch „präzis in einer ,säkularen Sprache'" ausdrücken zu können.

Andernfalls „würden die Christen mit ihrer Position gesellschaftlich un
sichtbar bleiben". Sie würden sich dann, wie schon oben angeführt, auf

den Weg in eine religiöse Sondermoral begeben. Interessant ist aber
auch zu sehen, wie ein profilierter Vertreter der säkularen Seite, nämlich
Jürgen HABERMAS, auf dieses Sprachenproblem aufmerksam gemacht
hat. Bei seiner Rede zum „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels"

(2001) meinte er nämlich, dass auch diejenigen, die eine rein säkulare
Sprache sprechen würden, wieder sensibler für die Sprache des Religi
ösen werden müssten. Er forderte dazu auf, dass jeder auch die Perspekti
ve des jeweils Anderen einnehmen solle. Religion sei eine wichtige Res
source der Sinnstiftung und dürfe nicht unfairerweise aus der Öffentlich
keit ausgeschlossen werden.

4. Methodische Überlegungen

Vor dem Hintergrund dieses Kommunikationsproblems stellt sich eine
hermeneutische Grundfrage, der zugleich auch eine theologische Bedeu

tung zukommt: Wie könnte es dem religiös motivierten Teilnehmer in ei
ner öffentlichen Diskussion gelingen, sein theologisches Argument für das
Tötungsverbot kommunikabel zu formulieren? Wie könnte er seinen Stand
punkt von der „Gottebenbildlichkeit" in einer öffentlich verstehbaren Spra
che ausdrücken, ohne seinen theologischen Standpunkt grundsätzlich verlas
sen zu müssen? Offensichtlich haben wir es hier mit einer theologischen
Verstehensfrage zu tun.

Eine Antwort auf diese Frage ist nur möglich, wenn es gelänge, den ra
tionalen Kern des Arguments von der Gottebenbildlichkeit zu explizieren,
wenn die theologische Begründung des Tötungs Verbotes auch in eine sä-

12 A. AUER: Autonome Moral und christlicher Glaube (21984), S. 12.
13 Th. LAUBACH: Zugänge (2000), S. 35.
14 Vgl. R. SCHLOTTHAUER: Vernunft statt Kanzeldonner (2001), 8. 29f.
15 Vgl. J. HABERMAS: Glauben und Wissen (2001), S. 22.
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kulare Sprache übersetzt werden könnte. Dazu müsste erst einmal eine

„säkulare Begründung" des Tötungsverbotes erarbeitet werden, um dann
zu sehen, mit welchen philosophischen Begriffen man die anthropologi
schen Inhalte des theologischen Arguments von der ,Gottebenbildlichkeit*
einsichtig machen kann. Wünschenswert wäre es, eine säkulare Sprach-
und Argumentationsform zu finden, die aber aus theologischen Impulsen
gespeist ist. Dieser hermeneutisch reflektierte Weg soll hier einschlagen
werden. Es geht jetzt also zunächst darum, das Tötungsverbot in einer
rein weltlichen Sprache zu begründen. Dazu scheint es plausibel zu sein,
von einer konkreten und zugleich elementaren Situation auszugehen, in
der das Tötungsverbot verletzt wird. In der Analyse einer solchen Realsi
tuation wird der Idee nachgegangen, das Tötungsverbot aus den morali
schen Empfindungen zu begründen, die Tötungssituationen bei Menschen

auslösen. Methodisch würde das in einem ersten Schritt heißen, die Emp
findungen zu beschreiben, die als Reaktionen auf Tötungen von Menschen

auftreten können, um dann - in einem zweiten Schritt - reflexiv zu fra

gen, welche moralischen Bedingungen vorausgesetzt werden müssen, damit

solche Empfindungen überhaupt möglich sind. Entscheidend ist hier die
permanente Rückfrage, und das so lange, bis keine Rückfrage mehr aus
steht, bis die ethische Analyse vor letzten, unbedingten Bedingungen steht.

5. Ethische Bedingungsanalyse

Die ethische Bedingungsanalyse wird am Beispiel einer literarischen Er
zählung durchgeführt, deren Inhalt sich so durchaus auch real ereignet
haben könnte. Die erzählte Situation ist elementar, weil sie die Handlung
des Mordens auf eine Dreierkonstellation reduziert, in der neben dem

Täter und seinem Opfer eine dritte Figur als indirekt betroffene Person
eingeführt ist. Die Wahl einer solchen personalen Grundstruktur kommt
methodisch nicht nur unserem begründungstheoretischen Interesse entge
gen, sondern kann zusätzlich auch von einer didaktischen Zielsetzung her
motiviert werden.^®

Es war Fjodor DOSTOJEWSKIJ, der in seinem Roman Die Brüder Kara-
masow eine Episode erzählt, die von einem skrupellosen General handelt.
Dieser General sei ein steinreicher Gutsbesitzer gewesen. Er beschäftigte
ganze 2.000 Untertanen. Sein Charakter sei überheblich und von teufli
scher Natur gewesen. Er habe seine Untergebenen wie „Schmarotzer und

16 Vgl. dazu H. ROMMEL: Philosophie im Religionsunterricht? (2002), S. 87-94.
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Narren" behandelt. Im Besitz des Gutsherren war auch eine Meute aus

Hunderten von Hunden. Allein zu ihrer Bewachung und Versorgung habe

der General fast hundert uniformierte und berittene Hundewärter abge

stellt. - Eines Tages trifft nun ein „erst 8-jähriger kleiner Junge"
es heißt - beim Spiel den Lieblingsjagdhund des Generals mit einem Stein.
Der Hund wird am Bein verletzt. Der Junge selbst war der Sohn einer
Leibeigenen: Warum hinkt mein Lieblingshund?' fragt der General."^^
Daraufhin berichtet man ihm, dass der Junge den Hund durch einen

Steinwurf verletzt habe. Sofort wird der Kleine seiner Mutter weggenom

men und eingesperrt. - Am nächsten Morgen will der General nun auf die
Jagd reiten; um ihn herum seine Schmarotzer: Hundewärter und Jäger
meister zu Pferde. Anwesend sind das ganze Hofgesinde und eben auch

die ganze Hundemeute. Vome in der Szenerie, für alle sichtbar, steht die
Mutter des für schuldig erklärten Jungen. Wörtlich heißt es dann bei DOS-
TOJEWSKIJ weiter: „Man führt den Knaben aus dem Arrestlokal heraus.

Es ist ein düsterer, kalter, nebliger Herbsttag, prachtvoll zur Jagd. Der Ge
neral befiehlt, den Knaben zu entkleiden, das Kind wird ausgekleidet, es

zittert, ist vor Angst von Sinnen und traut sich nicht zu mucksen. , Hetzt

ihn!' kommandiert der General. ,Lauf, lauf!' rufen ihm die Hundewärter

zu, und der Knabe läuft ... ,Ihm nach!' brüllt der General und lässt die
ganze Meute der Windhunde auf ihn los. Vor den Augen der Mutter hetz
te er das Kind zu Tode, und die Hunde rissen es in Stücke! Soweit die
Tötungsgeschichte DOSTOJEWSKIJs.

Welche Reaktionen mögen sich nun vor allem bei der Mutter eingestellt

haben? Oder noch genauer gefragt: Welchen Empfindungen ist sie wohl
ausgesetzt? Durch eine einfühlende soziale Perspektivenübemahme lässt
sich vermuten, dass die Mutter zunächst Gefühle des Schocks durchleiden

wird. Vorherrschend empfindet sie wohl auch das Gefühl eines schmer
zenden Mitleids, das sich ausschließlich auf ihr Kind bezieht. Ihre ersten

Gefühle werden sich wohl in einer Sphäre bewegen, die man als vormora

lisch bzw. vorrechtlich bezeichnen muss. Zu einem späteren Zeitpunkt, so
lässt sich annehmen, werden sich gegen den bestialischen Täter aber ganz
andere Empfindungen richten: Wahrscheinlich provoziert er, vor allem
aufsehen der Mutter, Gefühle des Zorns, der Wut oder der Entrüstung.
Möglich ist es auch, dass in dieser Mutter ein Hass gegen den aufkommt,

17 F. M. DOSTOJEWSKIJ: Die Brüder Karamasow (^IBSl), S. 327.
18 Ebd.
19 Ebd.

20 Ebd., S. 327f.
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der ihren Sohn auf eine solch grausame Weise töten ließ. Ein empathi-
scher Perspektivenwechsel macht hier nachvollziehbar, dass sie eine Ab

scheu und ein Gefühl der Missachtung gegenüber diesem General ein
nimmt. Pointiert lässt sich ihre Einstellung mit dem Begriff der „Empö
rung" bezeichnen: Die Mutter dürfte es als überaus empörend empfinden,
was der Mörder ihrem unschuldigen Sohn und ihr selbst zugefügt hat.
Was heißt es aber nun, „sich zu empören"? Oder fragen wir im Kontext
dieses zweiten Analyseschritts mit der oben angedeuteten Methode des ,re-
flexiven Rückfragens nach Bedingungen' noch präziser: Was sind eigent
lich die Bedingungen dafür, dass ein Mensch die Empfindung der Empörung
haben kann? Diese Frage hebt nicht auf die äußere Bedingung der mörde
rischen Tat ab. Sie zielt vielmehr allein auf die inneren Bedingungen, die
innere Verfasstheit von Subjekten, die Tötungen ihresgleichen als empö
rend empfinden.

Zunächst scheint die Empfindung der Empörung nicht irgendein diffu

ses Gefühl zu sein, denn sie stellt sich ausschließlich als Reaktion bei gra
vierenden, moralischen oder rechtlichen Normverletzungen ein. Empö
rung, so lässt sich der lexikalisch-semantische Befund typisieren, ist ein
moralisches Gefühl: Es ist ein emotionaler Ausdruck der Abscheu gegen
über verwerflichen Norm- oder Rechtsbrüchen.^i Eine notwendige innere
Grundvoraussetzung für eine solche moralische Empfindung ist, dass die

jenigen, die mit einem solchen Gefühl reagieren können, ein moralisches

Bewusstsein haben. Denn es ist schlichtweg nicht denkbar, dass sich mora

lische Gefühle ohne moralisches Bewusstsein einstellen können. Die Frage
ist nur, über welche Strukturen und Inhalte so ein Bewusstsein verfügen
muss.

a) Moralisches Wertewissen

Eine erste ethische Reflexion auf die emotionale Reaktion der Mutter

könnte zu folgendem Ergebnis kommen: Wer - wie die Mutter in DOSTO-
JEWSKIJs Erzählung - auf einen Mord mit dem moralischen Gefühl der
Empörung reagiert, muss in seinem moralischen Bewusstsein über ein
Wissen vom Wert des Menschen verfügen: Vorläufig kann dieses Wissen in
dem einfachen Satz zusammengefasst werden: „Menschen haben einen
Wert." Und dieses Wissen über den Wert des Menschen sträubt sich nun
offensichtlich dagegen, Menschen einfach zu töten: Was so wertvoll ist
wie Menschen, das darf in seiner Existenz nicht einfach zur Disposition

21 „Empörung" (Art.), in: Duden (1999), Bd. 3, S. 1021.
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gestellt werden! Von Werten gilt ja gerade, dass es besser ist, dass sie exis

tieren, als dass sie nicht existieren.22 In der Empfindung der Empörung
kommt ein Widerstand zum Ausdruck, der sich dagegen auflehnt, Men

schen einfach zu ermorden.

Zur weiteren Präzisierung dieses moralischen Wertewissens empfiehlt
es sich, einen Blick auf Immanuel KANT zu werfen. In seiner praktischen
Philosophie kommt er an zentraler Stelle ja zu der ethischen Einsicht,

dass das Wissen um den Wert des Menschen sich in dem artikuliert, was

er als den „kategorischen Imperativ" bezeichnet hat. In der ,Formel vom

Zweck an sich selbst' lautet dieser: „Handle so, daß du die Menschheit,
sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst."23 Inwiefern ist die

se Formel für eine philosophische Begründung des Tötungsverbotes wich
tig? In der vorgestellten Version stellt der kategorische Imperativ nichts
anderes dar als das ausformulierte Wertewissen eines moralischen Be-

wusstseins, das sich angesichts von Morden empören kann. Von Personen
wird hier nämlich gesagt, dass sie immer auch als „Zweck", als „Zweck an
sich selbst", zu behandeln seien. Übersetzen wir den „Zweck"-Begriff in
eine modernere Sprache, so lässt sich sagen: „Menschen haben einen Ei
genwert." Dieser Eigenwert wird ihnen von keinem anderen Menschen
verliehen oder zugesprochen. Er ist auch nicht von ihrer Zugehörigkeit zu
einem bestimmten sozialen Milieu oder ihrer Leistungsfähigkeit abhängig,
sondern dieser innere Wert ist mit ihrem bloßen Mensch-Sein gegeben, so
zusagen „unverdient". Es ist dann dieser Eigenwert, der verbietet, Men
schen als bloßes Mittel für die Interessen anderer zu missbrauchen. Folg
lich kann der kategorische Imperativ auch in der verkürzten Negativ-For
mel ausgedrückt werden: „Aufgrund ihrer Eigenwertigkeit dürfen Men
schen nicht einer totalen Instrumentalisierung unterzogen werden!"

b) Universalisierung

Offensichtlich ist es nun aber so, dass die Mutter über das Wissen vom Ei

genwert ihres Sohnes in einer verallgemeinerten Form verfügt: Nicht ein
zelne Menschen sind wertvoll, sondern diese Eigenschaft wird von einem

moralischen Bewusstsein universal allen Menschen zugesprochen. Dieser
transsubjektive Aspekt des Moralischen gilt nicht nur für königliche oder

für andere herausragende Menschen, sondern in gleicher Weise für die

22 Vgl. H. JONAS: Zur ontologischen Grundlegung einer Zukunftsethik (1992), S. 132.
23 I. KANT: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (31965), 8. 52.
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gesamte Menschheit. Konkret hieße das: Empörend empfindet die Mutter
nicht nur den Mord an ihrem eigenen Sohn, sondern sie würde auch bei

jedem anderen Menschen mit einer gewissen Empörung reagieren.
Der bisher formulierte Grundgedanke kann noch exakter gefasst wer

den: Wie ließe sich ein Tötungsverbot begründen? Es ließe sich aus dem

moralischen Kern begründen, der Voraussetzung dafür ist, dass Men

schen auf Unrechtssituationen mit Ablehnung, mit Abscheu, eben mit mo

ralischer Empörung reagieren können. Ausgangspunkt ist die Unrechtser
fahrung, ist der geschundene und missbrauchte Mensch. Max HORKHEI

MER hat diesen Gedanken in seiner Studie Zur Kritik der instrumentellen

Vernunft prägnant in dem Satz formuliert: „Zu allen Zeiten hat das Gute
die Spuren der Unterdrückung gezeigt, der es entsprang. "24 Der ethische
Entdeckungszusammenhang, in dem das moralisch Gute steht, ist nicht
notwendigerweise das Vorbildverhalten Einzelner oder bestimmter Grup
pen. Gerade in politischen oder gesellschaftlichen Kontexten entwickelt
sich das moralisch Richtige oft in Prozessen ethischen Lernens aus mora
lischem Fehlverhalten: Recht und Gesetz, so sagt etwa Alan M. DERSHO-

WITZ auf eine plakative Art und Weise, entstünden aus Mord und Tot
schlag. 25 In der Gewalt- und Leidensgeschichte sind es immer wieder die

Verletzungen der Menschenwürde gewesen, die diesen unbedingten Wert
des Menschen in das moralische Bewusstsein gehoben und präzisiert ha
ben. In Anlehnung an diese Gedankenfigur, dass also ethische Lernprozes

se im Ausgang von moralischen Verfehlungen initiiert werden können,

kann das Tötungsverbot als die moralische Normformulierung verstanden

werden, die aus der Missachtung des Wertes menschlichen Lebens entstan
den ist. Dieses Tötungsverbot ist das normative Ergebnis einer morali
schen Auflehnung gegen den Mord. Es ist das Ergebnis des vehementen
Protestes freier Menschen gegen alle Zwangslagen, die ihr Leben vernich
ten. So liegt denn in der empörten Negation des Mordes der Ausgangs
punkt für die positive Formulierung des Tötungsverbotes. Insofern stellt
das Tötungsverbot, genetisch betrachtet, nichts anderes als das ethische
Resultat einer moralischen Kontrasterfahrung dar.

c) Moralischer Sollensanspruch

Methodisch gilt es, so lange nach Bedingungen der Möglichkeit von

Empörung zurückzutragen, bis kein Frageüberhang mehr besteht, also bis

24 M. HORKHEIMER: Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft (1991), Bd. 6, S. 177.
25 Vgl. A. M. DERSHOWITZ: Die Entstehung von Recht und Gesetz aus Mord und Tot

schlag (2002), bes. S. 184f.
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zu letzten Bedingungen bzw. Gründen. Schauen wir den kategorischen
Imperativ etwas genauer an, dann zeigt sich noch eine weitere, eine dritte
Bedingung, auf die eine Analyse des moralischen Bewusstseins nicht ver
zichten kann, um das moralische Phänomen der Empörung zu begreifen.

Wer so reagiert, wie es sich bei der Mutter des Jungen vermuten lässt,
dem ist dieses moralische Wissen nicht nur in der Form einer neutralen

Sachinformation gegeben. Dieses Wissen, so sagt auch KANT, ist Men

schen in der Form eines Imperativs gegeben. KANTs Formel beginnt ja mit

einem Verb im Modus des Imperativs: „Handle so, dass [...]!" Mit dem

Wissen um den Eigenwert des Menschen ist also eine Aufforderung ver
bunden, nämlich die Aufforderung, dort, wo menschliches Leben ge
schunden und getötet wird, Widerstand zu leisten, seinen Protest empört

zum Ausdruck zu bringen. Die dritte moralische Bedingung, die sich hier

zeigt, ist also ein Sollens-Anspruch. Um sich empören zu können, muss der
Mutter ein Widerspruch bewusst werden, nämlich der Widerspruch, dass

das, was der General getan hat, im Gegensatz zu dem steht, was er hätte

tun sollen: Er wäre nämlich verpflichtet gewesen, das Leben dieses Kindes

zu erhalten. Mit anderen Worten ließe sich sagen: Das moralische Wissen
ist hier ein Wissen, das auch über eine Motivationskraft verfügt, das, was

man als das moralisch Richtige erkannt hat, dann auch mit Nachdruck zu
realisieren. Die ethische Einsicht ist, wenn auch nicht notwendigerweise,

mit dem motivationalen Einsatz für das ethisch Richtige verbunden.26
heißt dann in unserem Fall, dass die Mutter sich gegen das Unrecht auf
lehnen bzw. es vehement anklagen wird. Freilich werden diese Triebkräf

te, sei es auf der Seite der Täter oder der Seite der Opfer, durch manipu-
lative Erziehungsprozesse, durch ökonomische Interessen oder durch ge
sellschaftliche Ideologisierungen oft geschwächt oder sogar pervertiert.

Ein hervorragendes Beispiel für eine solche Pervertierung bzw. Degene
rierung moralischer Motivation ist natürlich die Haltung des Generals in
DOSTOJEWSKJIs Erzählung. Auffallend an dieser Geschichte ist aber

auch, dass die Umstehenden zu keiner eingreifenden Reaktion fähig sind,
die auf einen aktiven Widerstand hinausliefe. Sind diese Menschen von ei

ner Zuschauermentalität befangen, die eine ambivalente Lust an Grausam
keiten empfindet, oder wird der empörte Widerstand dieser Menschen
durch die Tyrannei des Generals radikal unterdrückt? Diese Fragen nach
der „Anatomie der menschlichen Destruktivität" sind nicht leicht zu be
antworten. Sie führen tief in die inneren Verstrickungen der menschli-

26 Vgl. dazu noch genauer H. ROMMEL: Zur Aktualität der Kantischen Frage nach
ethischen Handlungsmotivationen (1998), S. 163-182.
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chen Psyche und des moralischen Bewusstseins mit den strukturellen
Herrschaftsverhältnissen, unter denen Menschen leben.27

Nimmt der synthetische Blick nun die ersten drei Bedingungen zusam
men, nämlich das moralische Wertewissen, seine universalisierte Form und
den moralischen Sollens-Anspruch dieses Wertewissens, so zeigt sich in ei

nem moralischen Bewusstsein vielleicht das, was Albert SCHWEITZER

prägnant die „Ehrfurcht vor dem Leben"28 _ hier freilich nur vor dem
menschlichen Leben - genannt hat. Diese „Ehrfurcht vor dem menschli

chen Leben" ist, ohne sie mit dem kategorischen Imperativ gleichzusetzen,

eine Achtung vor dem inneren, unbedingten Wert des Menschen, ist -
vielleicht etwas weniger pathetisch ausgedrückt - eine ,Anerkennung' und
,Akzeptanz* des Menschen oder der ,Respekt' vor dem Anderen als
bloßem Menschen. Mit solchen Begriffen kann sich eine Bedingungsanaly

se in das Zentrum eines moralischen Bewusstseins tasten, das in der Lage
ist, sich zu empören. Obwohl wir bisher dafür argumentiert haben, dass

dieser letzte ethische Punkt im kantischen Sinne „gleichsam als ein Fak

tum der praktischen Vernunft" gegeben ist, drängt sich angesichts der
menschlichen Gewaltgeschichte doch immer wieder die kritische Frage

auf, ob das Ethische im Bewusstsein des Menschen tatsächlich unbedingt
oder doch nur historisch vermittelt ist. Eine philosophische Forschung,
die sich mit der Begründung des Tötungsverbotes beschäftigt, ist m. E.
hier methodisch darauf angewiesen, Täterbiographien unter ethischen
Vorzeichen interdisziplinär zu reflektieren.

d) Freiheit

Es gibt aber noch eine vierte Bedingung, die gegeben sein muss, damit
Menschen sich empören können. Diese Bedingung ist mindestens so wich
tig, wie die zwei bisher genannten. Auf sie kann hier nur kurz eingegan
gen werden: Gemeint ist die Bedingung der Freiheit. Die Reaktion der
Empörung macht in dem gewählten Beispielfall nur dann einen Sinn,

wenn die Mutter voraussetzt, dass der General in Freiheit gehandelt hat.

Denn würde sie annehmen, dass alle menschlichen Handlungen kausal
festgelegt sind, dann gäbe es keinen Mord, gäbe es keine Schuld und folg
lich auch keine moralische Empörung über einen Mord. Denn niemandem

könnte ja vorgeworfen werden, dass er falsch gehandelt habe, weil deter
minierte Menschen sich dann eben nur so verhalten würden, wie sie sich

27 Vgl. dazu etwa E. FROMM: Anatomie der menschlichen Destruktivität (1979
[11973]) od. H. ARENDT: Eichmann in Jerusalem (ii2001).
28 Vgl. dazu bes. A. SCHWEITZER: Kultur und Ethik (1990), S. 291-368.
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notwendigerweise verhalten müssten. Was Menschen aber notwendiger

weise müssen, das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Schuld

haftes Handeln gibt es nur unter der Bedingung der Freiheit.

6. Ühersetzungsversuche religiöser Sprache in eine weltliche Sprache

Beenden wir hier unseren philosophischen Begründungsversuch und kom

men nun wieder zu unserer entscheidenden theologischen Verstehensfra-

ge zurück: Wie ist es möglich, den anthropologischen Gehalt der religi
ösen Begrifflichkeit von der „Gottebenbildlichkeit" in eine weltliche Spra
che zu übersetzen? Freilich, von Übersetzungen darf nicht zu viel erwar
tet werden: Identische Sinnübertragungen können oft nicht geleistet wer

den. Es wird wieder eine Differenz zwischen dem Originaltext und dem
Übersetzungstext geben. Übersetzungen bergen immer die Gefahr von Be
deutungsverschiebungen oder gar von Bedeutungsverlusten in sich. Ent

scheidend wird es in diesem Zusammenhang sein, sich solcher Defizite be-

wusst zu werden.

a) Semantische Leerstelle

In den alttestamentlichen Texten haben wir zunächst die Rede gefunden,
dass der Mensch Geschöpf Gottes ist. Für diesen Schöpfungsgedanken
kann es in einer weltlichen Sprache keine adäquate Übersetzung geben,
denn diese weltliche Sprache ist ja in ihrem Bedeutungspotential gerade

so ausgelegt, dass man mit ihrer Hilfe für ein Tötungsverbot argumentie
ren kann, ohne gleichzeitig von der religiösen Voraussetzung auszugehen,
dass ein göttlicher Schöpfer existiert, der dem Menschen ein vorrangiges
Lebensrecht unter seinen Geschöpfen eingeräumt hat. Hier bleibt also not
wendigerweise eine semantische Lücke bestehen.

b) Eigenwert des Menschen

Eine erste Übertragung gibt es aber für einen zweiten biblischen Gedan
ken: Nach der hebräischen Bibel hat Gott dem Menschen ja einen Wert
zugeschrieben, denn vom Menschen wird gesagt, dass er Gott zwar nicht
gleiche, ihm aber doch ähnlich sei; und er bekommt von Gott einen Herr
schaftsauftrag verliehen. Auch der philosophische Begründungsversuch
hat ergeben, dass Empörung angesichts eines Mordes nur dann möglich
ist wenn davon ausgegangen wird, dass Menschen über einen Eigenwert
verfügen, den KANT auch als „Würde" bezeichnet hat. Es wird bei diesem
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säkularen Übersetzungsversuch nicht gesagt, dass diese Würde von Gott
her begründet ist; es wird aber doch davon ausgegangen, dass es diesen
intrinsischen Wert des Menschen gibt. Der Begriff von der „Würde des
Menschen" bringt die alttestamentliche Vorstellung, dass der Mensch ei
nen Wert hat, in einer analogen Sprache zum Ausdruck; freilich tut dies

der „Würde"-Begriff, ohne die theologische Begründungsdimension des
biblischen Wertverständnisses mitzuthematisieren.

c) Verantwortlichkeit des Menschen

Interessant sind die Bedeutungsverhältnisse auch bei der theologischen
Aussage, dass der Mensch ein machtvoller Repräsentant Gottes sei, der
Verantwortung für die Tiere und die übrige Schöpfung trage. Auch hier

gibt es semantische Anschlussstellen für eine Übersetzung in eine weltli
che Sprache: Keine Parallele gibt es zunächst für das Verständnis, dass

der Mensch anstelle Gottes in der Schöpfung steht. Hier bleibt wieder eine

unterscheidende Bedeutungslücke. Freilich hat aber auch der philosophi

sche Begründungsversuch zu dem Ergebnis geführt, dass der Mensch
nach seinem lebensweltlichen Selbstverständnis ein freiheitliches und da

mit autonomes Wesen ist. Ohne seine Verantwortlichkeit für sich selbst

und den anderen Menschen wäre seine Empörung über Menschenmorde
nicht denkbar gewesen. Eben die zu verantwortende Freiheit, sich die Ge

setze des Handelns selbst geben zu können, gehört nach unserer exegeti
schen Interpretation aber auch zum rationalen Kern der Gottebenbildlich-

keits-Metapher: Denn das göttliche Abbild-Sein des Menschen kommt gera

de in seiner Funktion zum Ausdruck, seine Lebensbereiche selbst regulie
ren zu können. Der religiöse Gedanke vom Herrschaftsauftrag über die

Tiere und das Ackerland lässt sich hier in die weltliche Sprache der „Ver
antwortlichkeit" transformieren.

d) Universalität

Auch in einem weiteren Bedeutungsaspekt gibt es eine wichtige Überein
stimmung: Die Exegeten haben aufgezeigt, dass die Gottebenbildlichkeit

nicht nur auf einzelne, herausragende Menschen zutrifft, also etwa nur

auf Könige, sondern die entscheidende Sinnrichtung der hebräischen Bi
bel lag ja gerade darin zu sagen, dass diese Gottebenbildlichkeit universal
zu verstehen ist: Sie gilt in gleicher Weise für alle Menschen, also unter
schiedslos. Genau dieser Gedanke befindet sich aber auch im Begriff der
„Würde" wieder. Die Würde des Menschen ist nach unserem philosophi-
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schein Begründungsversuch ebenfalls universal und egalitär zu verstehen:
Der Universalislerungsprozess, der sich religionsgeschichtlich vom göttli
chen Abbild-Sein der Könige zur Gottebenbildlichkeit aller Menschen
vollzogen hat, ist in seinem ethischen Endergebnis im Begriff von der

„Würde" des Menschen aufgenommen: Wie in der biblischen Metapher
von der Gottebenbildlichkeit kommt auch im philosophischen „Würde "-
Begriff eine spezifische und egalisierte Eigenwertigkeit aller Menschen
zum Ausdruck.

e) Respekt vor menschlichem Lehen

Am differenziertesten muss die letzte Übersetzung betrachtet werden. Der
alttestamentliche Dekalog redet in der apodiktischen Kurzformel der 5.

Weisung zunächst einmal davon, dass das Tötungsverbot gilt: „Du sollst

nicht töten!" Das Buch Genesis nennt dann aber auch noch den Grund

dafür, warum Menschen andere Menschen nicht ermorden sollen: „Der

Mensch ist Abbild Gottes" und damit steht der Mensch unter einem göttli

chen Lebensschutz. Primär ist das Tötungsverbot in seinem Sollens-An-
spruch also von Gott her motiviert: Menschen sollen Menschen nicht
töten, weil Gott allen Menschen eine lebensrechtliche Sonderstellung ein

geräumt hat. In einem sekundären Bedeutungssinn könnte man aber auch
sagen: Nach den biblischen Schöpfungserzählungen dürfen Menschen
nicht getötet werden, weil ihnen ein Wert zukommt. Und genau an diesem

Punkt befindet sich nun wieder eine Anschlussstelle für Übersetzungs
möglichkeiten: Das Tötungsverbot ist, so haben wir es schon in weltlicher
Sprache ausgedrückt, in dem Respekt vor dem unantastbaren Eigenwert des
Anderen begründet. Dieser Eigenwert ist jetzt freilich nicht gottgegeben,

wie in den biblischen Texten vorausgesetzt, sondern im Menschen selbst
begründet. Dennoch ist es die Werthaftigkeit des Menschen, die beide Ma
le, sowohl im religiösen als auch im philosophischen Begründungszusam
menhang, den Grund für ein gemeinsames Tötungsverbot abgibt.

7. Der argumentative Vorteil

Welchen argumentativen Vorteil hätte es nun, wenn sich der oben einge
führte öffentliche Diskussionsteilnehmer dieser weltlichen Sprache bedie
nen würde? Er wäre dadurch in der Lage, sich allgemein verständlich zu
machen, ohne vorschnelle Diskussionsabbrüche zu provozieren, die durch
differente weltanschauliche Grundannahmen hervorgerufen werden. Er
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könnte seinen Standpunkt, dass das Tötungsverbot gilt, rational begrün
den, sodass diese Begründung für all jene nachvollziehbar ist, die sich auf

dieses weltliche Sprachspiel einlassen. Wozu unser Diskussionsteilnehmer

aber nicht gezwungen wäre, das ist die Aufgabe seines theologischen
Standpunktes. Ganz im Gegenteil: Für ihn böte sich ja die Möglichkeit, sei
ne weltliche Begründung nochmals um eine theologische Begründung zu
erweitem, denn der Standpunkt, den er in eine weltliche Sprache gefasst
hat, ist ja nichts anderes als der rational ausweisbare Kern seiner theologi
schen Meinung, oder umgekehrt formuliert: Seine theologische Position ist
der um eine religiöse Begründung erweiterte rationale Standpunkt. Die
theologische Ethik verfügt also gegenüber nicht-theologischen Ethiken ei

nen zusätzlichen Begründungs- bzw. Sinnhorizont. Dieser weitergehende
religiöse Horizont kann in öffentliche Diskussionen dort eingebracht wer

den, wo gemeinsame Fundamente oder eine tolerante Sensibilität für die

weltanschauliche Position des Anderen vorhanden sind; wo diese beiden

Voraussetzungen aber fehlen, kann auf religiöse Bezugshorizonte auch
verzichtet werden. Diese neue, bilinguale Sprachkultur theologischer Ethik

könnte helfen, Ausgrenzungen zu vermeiden, und weiter dazu beitragen,
in einer verweltlichten Welt eine Kommunikationsfähigkeit zu erhalten,

die auch über theologische Anschlussstellen verfügt.

Zusammenfassung Summary
ROMMEL, Herbert: „Du sollst nicht ROMMEL, Herbert: „Thon shalt not
töten!" - Theologische Ethik auf der kill!" - Theological ethics in search of a
Suche nach einer neuen Sprachkultur new linguistic culture following the han
am Beispiel des alttestamentlichen Tö- to kill as commanded by the Old Tes
tungsverbotes. ETHICA 12 (2004) 3, tament. ETHICA 12 (2004) 3, 259-278
259-278

In einer religiös distanzierten Öffentlich- In a religiously reserved public theologi-
keit kollidieren theologische Sprachspiele cal language-games repeatedly tend to
immer wieder mit einem weitgehend sä- collide with an extensively secularized
kularisierten Sprachgebrauch. Am Bei- use of language. Taking as an example
spiel des alttestamentlichen Tötungsver- the ban to kill as commanded by the Old
botes wird aufgezeigt, dass sich die theo- Testament, it is shown that theological
logische Ethik einer „neuen Sprachkul- ethics may make use of a „new linguistic
tur" bedienen kann, die öffentlichkeits- culture" which is in a position to become
und diskursfähig ist, ohne ihre theologi- part of public discourse without losing
sehe Relevanz zu verlieren. Die Begrün- its theological relevance. The justifica-
dung des Tötungsverbotes in der Gott- tion of the ban to kill by man being God's
ebenbildlichkeit des Menschen enthält ei- image contains a rational core that is also
nen rationalen Kern, der auch in einer communicable in a plural public. Thus,
pluralen Öffentlichkeit kommunizierbar theological ethics definitely is in a posi-
ist. Insofern ist die theologische Ethik tion to speak a language that might be
hier durchaus in der Lage, eine Sprache understood in secularized contexts as
zu sprechen, die auch in säkularisierten well and at the same time has theological
Kontexten verstehbar ist und gleichzeitig links that are unabandonable.
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über unaufgebbare theologische An
schlussstellen verfügt.

Dekalog Decalogue
Gottebenbildlichkeit God's image, Imago Dei
Kant, Immanuel Kant, Immanuel
Kategorischer Imperativ Categorical imperative
Sprachkultur Linguistic culture
Tötungsverbot Ban to kill
Würde Dignity
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WOLFGANG SCHLÖGL

DIE BEHINDERUNG EINES KINDES ALS

UNTERHALTSPFLICHTIGER SCHADEN

Rechtsprechung auf Abwegen?

Zugleich eine Anmerkung zum Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 18. Juni 2002, AZ: VIZR 136/01

Wolf gang Schlögl ist niedergelassener Rechtsanwalt in Passau, wo er 1956
geboren wurde und an der Universität in Passau Rechts- und Politikwissen
schaften studierte.

Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit zählen neben dem allgemeinen Zi
vil- und Schadensrecht das Strafrecht ebenso wie das Arzthaftungs- und
Sozialrecht.

Rechtsanwalt Schlögl ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im
Deutschen Anwaltverein und Referent bei ärztlichen Fortbildungsveran
staltungen. Daneben kooperiert er mit dem Lehrstuhl für Moraltheologie
an der Universität Passau (Lehrstuhlinhaber: Prof. DDr. Peter Fonk) in
Fragen medizinischer Ethik.

1. Ausgangspunkt

Die Fortschreibung medizinischer Erkenntnismöglichkeiten eröffnet eine
Vielzahl von Planungsakten, deren Inhalt die Entstehung neuen Lebens

ebenso sein kann wie die Vermeidung der Geburt eines Kindes. Begeht

der behandelnde Arzt hierbei einen Fehler oder unterlässt er medizinisch
indizierte Untersuchungen, setzt er sich Schadensersatzansprüchen des
Patienten aus.

Für den jeweiligen Umfang des zur Verfügung stehenden Schadenser
satzanspruches wie generell für die ärztliche Berufshaftung hat die Recht
sprechung Grundsätze erarbeitet und festgeschrieben. Ob ein Fortpflan
zungsmedizingesetz, wie es der nationale Ethikrat nach Presseberichten in
seiner Sitzung vom 23.01.2003 für erforderlich hält, über die Fragen der
Reproduktionsmedizin hinaus auch die ärztliche Haftung regeln würde,
erscheint fraglich.
Das Erkenntnis des BGH vom 18.06.2002 beschäftigt sich anhand der

einschlägigen Rechtsprechung mit der Problematik, in welchen Fällen der
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behandelnde Arzt zum Ersatz des Unterhaltes für ein Kind verpflichtet
sein kann, das bei fehlerfreiem ärztlichen Handeln nicht geboren worden

wäre. Dieses Urteil hat deshalb auch eine so große Relevanz, weil es sich

hierbei um den ersten Fall handelt, bei dem die Rechtmäßigkeit eines
Schwangerschaftsabbruchs aus medizinischer Indikation nach der gesetz

lichen Neufassung des § 218 a II StGB in der Fassung des Schwangeren-
und Familienhilfeänderungsgesetzes vom 21.08.1995 zu entscheiden war.

2. Der Sachverhalt

Die klagenden Eheleute sind die Eltern des am 24.10.1996 geborenen S.,
der mit schweren körperlichen Fehlbildungen zur Welt kam; beide Ober
arme waren nicht ausgebildet; der rechte Oberschenkel war verkürzt, der
linke fehlte; an beiden Beinen fehlte das Wadenbein; beide Füße wiesen
eine Knick-Hackfußstellung auf. Die Kläger nehmen die beklagte Frau
enärztin auf Schadensersatz in Anspruch, weil diese während der von ihr
geführten Schwangerschaftsbetreuung die Fehlbildungen des Kindes
pflichtwidrig nicht erkannt habe und deshalb eine rechtlich zulässige Ab
treibung unterblieben sei. Gegenstand der Klage ist außer der Feststellung
der Schadensersatzpflicht der Beklagten auch die Zahlung eines Schmer
zensgeldes, weil die Klägerin zu 1) (Mutter des Kindes) seit der Geburt des
Kindes an einem psychischen Trauma leide. Im Verlauf der Schwanger

schaft nahm die Beklagte bei der Klägerin zu 1) insgesamt 11 Ultraschall
untersuchungen vor. Der bei diesen Untersuchungen ebenfalls anwesende
Kläger zu 2) (Vater des Kindes) fragte wiederholt, ob mit dem Kind alles

in Ordnung sei, was die Beklagte bejahte. Bei der Untersuchung am
20.06.1996 (Schwangerschaftswoche 20/5) maß die Beklagte einen bipa-
retalen Durchmesser von 4,4 bis 4,7 cm und eine Femurlänge von 2,9 cm.
Die Kläger werfen der Beklagten vor, dass sie nicht spätestens anläss

lich der Ergebnisse dieser Ultraschalluntersuchung die Klägerin zu 1) we
gen des Verdachtes der Fehlbildung des Oberschenkels des Kindes in eine
spezielle Sprechstunde überwiesen habe, wo erfahrene Sonographiker die
se Fehlbildung erkannt hätten; bei rechtzeitiger Aufklärung hätte sich die
Klägerin zu 1) für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Die Be
klagte stellt die Voraussetzungen eines Behandlungsfehlers und eines er
laubten Schwangerschaftsabbruches in Abrede, zumal das Kind im Zeit
punkt einer denkbaren Abtreibung bereits lebensfähig gewesen wäre.
Das LG hat unter Klageabweisung im Übrigen die Ersatzpflicht der Be

klagten für den den Klägern aus fehlerhafter ärztlicher Beratung durch



Die Behinderung eines Kindes als unterhaltspflichtiger Schaden 281

die Beklagte und der damit zusammenhängenden Geburt des behinderten

Kindes S. entstandenen und noch entstehenden materiellen Schaden fest

gestellt; darüber hinaus hat es die Beklagte zur Zahlung eines Schmer
zensgeldes von 20.000,00 DM an die Klägerin zu 1) verurteilt. Das OLG

hat die Berufung der Beklagten mit einer Neufassung des Feststellungs
ausspruchs dahin zurückgewiesen, dass die Verpflichtung der Beklagten
festgestellt würde, den Klägern nach Maßgabe der Rechtsprechung des
BGH Ersatz für den entstandenen und künftigen Unterhaltshedarf ihres

Kindes S. zu leisten. Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.

3. Die tragenden Gründe der Entscheidung

Die Kläger haben gegen die Beklagte Schadensersatzansprüche in der gel
tend gemachten Höhe auf der Grundlage einer schuldhaften Verletzung
des ärztlichen Behandlungsvertrages.
Zwischen der Klägerin zu 1) und der Beklagten wurde ein Vertrag über

die Schwangerschaftshetreuung geschlossen, in dessen Schutzbereich
auch der andere Eltemteil, hier also der Ehemann, als Kläger zu 2), ein
bezogen war, aber auch die Pflicht der Beklagten zur Beratung der Eltern
über die erkennbare Gefahr einer Schädigung der Leibesfrucht mitumfas-
ste (vgl. hierzu BGHZ 89, 95 f.; BGHZ 143, 389 f.).
Der hei den Ultraschall-Untersuchungen anwesende Vater hatte wieder

holt nachgefragt, ob mit dem Kind alles in Ordnung sei, was das besonde
re Interesse zeigt, das die Eltern einer Information über eventuelle Schä

digungen des Kindes zugedacht haben. Die Verletzung der Pflichten aus
einem ärztlichen Behandlungsvertrag, der in dieser Weise auch auf die

pränatale Untersuchung in der Schwangerschaftsbetreuung zwecks Ver
meidung der Gehurt eines schwer vorgeschädigten Kindes gerichtet war,
kann Grundlage für den Anspruch gegen den Arzt auf Erstattung des Un
terhaltsbedarfes des Kindes sein, das mit schweren Behinderungen zur
Welt kommt (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH NJW 1997, 1638).
Rechtlich bedenkenfrei ist auch die Feststellung, dass sich die Klägerin

zu 1), wäre sie - nach einer gebotenen weiteren Abklärung der Untersu
chungsbefunde - über die zu erwartenden Fehlbildungen des Kindes
rechtzeitig informiert und entsprechend beraten worden, zu einem Ab
bruch der Schwangerschaft entschlossen hätte.
Die Voraussetzungen einer Indikation für einen Eingriff, der zur Ab

wendung der gesundheitlichen Gefahren der Mutter im Hinblick auf die
Belastung mit einem schwerbehinderten Kind in Betracht kam, sind nach



282 Wolfgang Schlögl

§ 218 a II StGB in der Fassung des Schwangeren- und Familienhllfeände-
rungsgesetzes vom 21.08.1995 (BGBl I, 1050) erfüllt.

Aufgrund dieser gesetzlichen Neufassung ist der mit Einwilligung einer
Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch
dann nicht rechtswidrig, wenn er unter Berücksichtigung der gegenwärti
gen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher
Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder das Risiko ei

ner schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen

Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr
nicht auf andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.

In dieser gesetzlichen Neufassung ist die früher in § 218 a II und III
StGB i. d. F. des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes vom 27.07.1992
in Verbindung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom

28.05.1993 enthaltene eigenständige Regelung der sog. embryopathischen
Indikation entfallen; damit sollte klargestellt werden, dass eine Behinde
rung des Kindes als solche niemals zu einer Minderung des Lebensschut

zes führen kann (BT-Dr 13/1850, S. 26), vielmehr entscheidend für die

Zulässigkeit einer Abtreibung stets nur sein kann, ob das Austragen des

Kindes zu unzumutbaren Belastungen für die gesundheitliche Situation
der Mutter führt, denen anders als durch einen Abbruch nicht wirksam

begegnet werden kann.

Nach der Vorstellung des Gesetzgebers sollen die Fallkonstellationen
der früheren „embryopathischen Indikation" nunmehr der Sache nach
von der medizinischen Indikation (auch als „medizinisch-soziale Indikati

on" bezeichnet), des nunmehrigen § 218 a II StGB aufgefangen werden.

Dies entspricht auch der herrschenden Meinung in der rechtswissen
schaftlichen Literatur (vgl. dazu Eser, in: Schönke/Schröder, § 218 a
Rdnr. 34, 42; Tröndle/Fischer, StGB, 50. Auflage, § 218 a Rdnr. 21; Lack
ner/Kühl, StGB, 24. Auflage, Vorbemerkung § 218 Rdnr. 22; Beckmann,
ZfL 1995, 24 f.).

Daher ist bei den Fallgestaltungen, die nach der bisherigen rechtlichen
Regelung der „embryopathischen Indikation" unterfielen, nunmehr im
Rahmen des § 218 a II StGB zu prüfen, ob sich für die Mutter aus der Ge

burt des schwerbehinderten Kindes und der hieraus resultierenden beson

deren Lebenssituation Belastungen ergeben, die sie in ihrer Konstitution
überfordern und die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ih
res insbesondere auch seelischen Gesundheitszustandes als so drohend er
scheinen lassen, dass bei der gebotenen Güterabwägung das Lebensrecht
des Ungeborenen dahinter zurückzutreten hat.
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Der erkennende Senat hält daran fest, dass im vorliegenden Fall ein bei
gebotener ärztlicher Information und Beratung der Klägerin zu 1) im Rah
men der Schwangerschaftsbetreuung in Betracht zu ziehender Schwan
gerschaftsabbruch auch nicht wegen des fortgeschrittenen Entwicklungs
standes des Embryos unzulässig gewesen wäre; der in der juristischen Li
teratur diskutierten Auffassung, im Hinblick auf mögliche Überlebens
raten ungeborener Kinder sei ab der 22. Schwangerschaftswoche eine Ab

treibung aus verfassungsrechtlichen Gründen generell auszuschließen,
vermochte sich das Gericht nicht anzuschließen.

Die Regelung der medizinischen Indikation des § 218 a II StGB enthält

anders als die früher selbständige „embryopathische Indikation" des §
218 a III StGB a. F., die einen Abbruch nur bis zur 22. Schwangerschafts
woche zuließ, keine zeitliche Befristung. Der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts (NJW 1975, 573 und NJW 1993, 1751) ist indes kein

Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, dass eine derartige Befristung in Fäl

len der medizinischen Indikation aus verfassungsrechtlichen Gründen ge
boten wäre.

Einerseits ist der Lebensschutz des ungeborenen Kindes grundsätzlich

während der gesamten Dauer der Schwangerschaft zu gewährleisten; an
dererseits kann von der Mutter, wenn schwerwiegende Gefahren für ihr

Leben oder ihre Gesundheit drohen und nicht anders abgewendet werden
können, ebenfalls während der gesamten Dauer der Schwangerschaft
grundsätzlich nicht verlangt werden, dass sie ihre eigenen existentiellen
Belange und Rechtspositionen denen des Kindes aufopfert. Dies hat auch
dann zu gelten, wenn die schwerwiegende Gefährdung der Mutter nicht
aus zu befürchtenden physischen Beeinträchtigungen während der
Schwangerschaft oder der Geburt resultiert, sondern eine relevante -

nicht anders abwendbare - Bedrohung ihres Lebens oder ihrer seelischen
Gesundheit deshalb zu erwarten ist, weil sie konstitutionell nicht in der

Lage ist, während der Schwangerschaft und nach der Geburt eines
schwerbehinderten Kindes die damit verbundenen Belastungen und
Verantwortlichkeiten psychisch zu bewältigen (so BGH in NJW 2002,

2638).

Im Hinblick auf die Höhe des vom haftenden Arzt zu leistenden Scha
densersatzes ist darauf zu verweisen, dass die Schadensersatzpflicht den
Unterhaltsbedarf des Kindes erfasst. Die schwerwiegenden Gefahren für
die Mutter, die zur Erfüllung der Voraussetzungen der Indikation des §
218 a II StGB führen, drohen hier gerade auch für die Zeit nach der Ge
burt' denn eine Selbstmordgefahr und eine erhebliche Depression von
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deutlichem Krankheitswert war für die Klägerin zu 1) gerade für diesen
Zeitraum zu befürchten, da sie konstitutionell den Belastungen durch die
Verantwortung für das schwerbehinderte Kind nicht gewachsen war. War
demgemäß der vertragliche Schutzzweck auch auf die Vermeidung dieser
Gefahren durch das „Haben" des Kindes gerichtet, so erstreckt sich die
aus der Vertragsverletzung resultierende Ersatzpflicht auch auf den Aus
gleich der durch die Unterhaltsbelastung verursachten vermögensrechtli
chen Schadenspositionen. Ein dahingehende Bestimmung des vertragli
chen Schutzumfangs, die bei derartigen Sachverhalten unter Geltung der
früheren „embryopathischen Indikation" in der Rechtsprechung aner
kannt war, nunmehr auch für entsprechende Fallgestaltungen im Rahmen
der nach der geltenden Rechtslage maßgeblichen medizinischen Indikati
on anzuwenden, entspricht der gesetzgeberischen Lösung, die bisher von
§ 218 a III StGB a. F. erfassten Fälle jetzt in die Indikation nach § 218 a
II StGB einzubeziehen (vgl. BGHZ 86, 240; BGH Versicherungsrecht
1997, 698 f.; BGH Versicherungsrecht 2002, 234 f.).

4. Kritik der Entscheidung des BGH vom 18.06.2002

Der BGH bestätigt seine Rechtsprechung, dass Eltern einen Anspruch auf
Schadensersatz wegen Vertragsverletzung haben, wenn der jeweils behan
delnde Arzt Fehlbildungen nicht erkennt. Weil die früheren Entscheidun
gen des BGH auf die embryopathische Indikation zur Interruptio zurück
zuführen waren, die nunmehr weggefallen ist, sah sich das Gericht vor ei
ne neue Frage gestellt. Hätte man der Mutter Mitteilung von den Fehlbil
dungen des Kindes gemacht, so hätte sie wegen der erheblichen Gefahr ei
nes Selbstmords aus eigenem Grund auf einer Abtreibung bestehen kön
nen. Ob für diesen Fall auch ein Ersatzanspruch gerechtfertigt ist, bejaht
das Gericht. Nach seiner Auffassung umfasst die Schadensersatzpflicht
des Arztes auch den Unterhaltsbedarf des Kindes. Dies könnte man unter
dem Aspekt des Schutzbereichs der Norm hinsichtlich der einer Mutter
sonst erlaubten Abtreibung bezweifeln; dem Gericht ist allerdings darin
zuzustimmen, dass der vertragliche Schutzzweck auch auf die Vermei
dung der Gefahren aus einer Geburt eines geschädigten Kindes gerichtet
war.

Gleichwohl zieht das Gericht — aus seiner Sicht konsequent — nicht die
erforderlichen Schlussfolgerungen im Sinne eines absoluten Lebensschut
zes zu Gunsten des werdenden Lebens.
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Hinsichtlich der Feststellung, dass die Mutter sich bei Kenntnis der

Fehlbildungen zu einem Abbruch der Schwangerschaft entschlossen hät

te, verweist der BGH auf die zutreffenden Ausführungen des Berufungs
urteils (OLG München). Dabei sind die seelischen Folgen für die Kinder,
die ihr Leben nur einem Arztfehler verdanken, sicherlich noch nicht ab

sehbar. Auf diese Problematik, die der gesamten Kind-als-Schaden-Recht-

sprechung zu Grunde liegt, wird seit Jahren ohne zählbaren Erfolg hinge
wiesen. So hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1988 den Gesetzge

ber darauf hingewiesen, dass die Schutzpflicht des Staates für das ungebo
rene Leben Rahmenbedingungen erfordert, die positive Voraussetzungen
für ein Handeln der Frau zu Gunsten des ungeborenen Lebens schaffen
(BVerfGE 88, 203, 261; bekräftigt durch BVerfG, NJW 1998, 523 f.).
Was die ex post zu beurteilende Rechtmäßigkeit des Schwanger

schaftsabbruches angeht, so hatte sich der BGH hier mit der Problematik

der Abtreibung geschädigter Föten nach der 12. Schwangerschaftswoche
auseinander zu setzen. Weil es zu § 218 a II StGB in der Fassung des SF-

HÄndG 1995 bislang noch keine höchstrichterliche Entscheidung eines
Strafsenates gibt, oblag es dem zuständigen 6. Zivilsenat, über das - ver
fassungsrechtlich nicht unbedenkliche, da zeitlich unbefristete - Aufge
hen der embryopathischen Indikation in der medizinischen Indikation zu
befinden.

Zum SFHÄndG in BT-Dr. 13/1850, S. 25 f. heißt es ausdrücklich:

„Von einer embryopathischen Indikation ist abgesehen worden. Vor allem
die Äußerungen von Behindertenverbänden hätten nämlich aufgezeigt,
dass eine derartige Regelung zu dem Missverständnis geführt hat, die
Rechtfertigung ergebe sich aus einer geringeren Achtung des Lebensrechts
eines geschädigten Kindes."

Weiter vergleiche BT-Dr. 14/749, S. 8:

„Die Schädigung des Ungeborenen ist nach geltendem Recht keine Indikati
on für einen Schwangerschaftsabbruch nach der 12. Woche seit der
Empfängnis."

Dabei kann dem BGH nicht vorgeworfen werden, sich mit der Frage aus
einander gesetzt zu haben, ob das Austragen des Kindes zu unzumutbaren
Belastungen für die gesundheitliche Situation der Mutter führt, denen an
ders als durch einen Abbruch nicht wirksam begegnet werden kann. Diese
Feststellung war insofern von Bedeutung, als - vor allem von den Medien,
vereinzelt aber auch von Medizinern - seit Inkrafttreten des SFHÄndG
dL Eindruck vermittelt wird, als sei - wie ehemals bei der embryopathi-
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sehen Indikation - die vorgeburtliche Schädigung des Embryos für einen
Abbruch nach der 12. Schwangerschaftswoche ausreichend.

Die ex post anzustellende Beurteilung des mutmaßlichen Gesundheitszu

standes der Schwangeren wurde dabei nicht nur für den Zeitpunkt eines
zulässigen Schwangerschaftsabbruches beurteilt, sondern auch für die

Zeit nach der Geburt des Kindes (Depressionen, latente Suizidgefahr).
Der BGH stellt hier aber - ohne große Notwendigkeit - unter Berufung

auf das medizinische Gutachten die generelle Vermutung auf, dass ange
sichts der zu erwartenden sehr schweren Behinderungen des Kindes
sowohl die Gefahr eines Suizidversuchs als auch einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung des seelischen Gesundheitszustandes der Mutter zu be

fürchten gewesen wäre. Damit wäre aber bei schweren Behinderungen
des Kindes die Prüfung des Merkmals „Gefahr einer schwerwiegenden Be
einträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der

Schwangeren", in § 218 a II StGB eine bloße Formalie, so dass letztlich in

diesen Fällen allein die Feststellung der embryapathischen Indikation für
einen Abbruch nach der 12. Schwangerschaftswoche ausreichend wäre,
da sie bereits die Vermutung einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des
Gesundheitszustandes der Mutter in sich trägt.
Diesen Automatismus hat die Bundestagsabgeordnete Monika Knoche

(Bündnis 90/Die Grünen) zutreffend beschrieben:

„Die Fehlbildung des Kindes wird zur Krankheit der Frau."

Hier wird einmal mehr deutlich, dass - im Gegensatz zum erklärten Ziel
des Gesetzgebers - mit der Einordnung der embryopathischen Indikation
in die medizinische Indikation die Selektion behinderter Föten durch das

Fehlen einer zeitlichen Befristung in stärkerem Maße als vorher betrieben

wird!

Der zuständige 6. Zivilsenat geht zwar auch auf das Fehlen einer Frist
in § 218 a II StGB ein und fragt in diesem Zusammenhang, ob Spätabtrei
bungen gegen die Verfassung verstoßen. Eine zeitliche Befristung für den

Fall der embryopathischen Indikation auf die 22. Schwangerschaftswoche

sei aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht generell geboten. Jedoch

müsse die Vorverlagerung der extrauterinen Lebensfähigkeit durch die
medizinischen Fortschritte bei der zeitlich unbefristeten medizinischen

Indikation im Hinblick auf das Lebensrecht des Ungeborenen im Einzel

fall berücksichtigt werden. Auffällig ist dabei, dass bei der Erörterung der
Frage, ob das Kind den Schwangerschaftsabbruch überlebt hätte, bei der
Spätabtreibung nicht mehr an eine starre Fristengrenze angeknüpft wird,
sondern an den Zeitpunkt der extrauterinen Lebensfähigkeit des Kindes.
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Dem Einwand, dass es am Kausalzusammenhang zwischen der fehler

haften Diagnose und der Belastung mit dem Unterhaltsaufwand für das

Kind fehle, weil das Kind den Schwangerschaftsabbruch überlebt haben
könnte, wird seitens des Gerichts mit dem Hinweis begegnet, dass es zwar
nicht völlig auszuschließen sei, dass im vorliegenden Fall das Kind den

Abbruch überlebt hätte, diesen Nachweis allerdings die beklagte Ärztin zu
erbringen habe, weil der erlaubte Abbruch einer Schwangerschaft in der

Regel die Beendigung des Lebens des Embryos zur Folge habe und daher

für den Eintritt dieser Folge bei den dem Gesetz unterfallenden Sachver

halten eine Vermutung spreche.

Es wäre allerdings sachdienlicher gewesen, hätte man sich mehr mit der
medizinischen Seite der Spätabtreibungen beschäftigt. Für den Arzt, der

den Schwangerschaftsabbruch vornimmt, hat der Zeitpunkt der extraute-
rinen Lebensfähigkeit des Kindes zur Folge, dass ihm als Methode der

Wahl für den Abbruch in der Regel nicht mehr die Geburtseinleitung,
sonder nur noch der Fetozit (d. h. die Tötung des Ungeborenen im Mutter
leib durch Injektion von Caliumchlorid oder Fibrinkleber in das Herz) zur
Verfügung steht, in der Regel dann, wenn er sicherstellen will, dass er

nicht selbst wegen missglückten Schwangerschaftsabbruchs zur Zahlung
von Unterhalt verpflichtet wird.

Ziel der Spätabtreibungen geschädigter Föten ist im Gegensatz zur medi
zinischen Indikation alter Fassung nicht der Erhalt des Lebens von Mutter

und Kind, sondern die Verhinderung der Geburt eines lebensfähigen Kin
des.

Der Einwand, ein hypothetischer Behandlungsfehler des abbrechenden
Arztes hätte ebenfalls zur Ge^jürt des Kindes geführt, vermag die Ursäch
lichkeit des Geschehensablaufes nicht zu beeinflussen. Für die Kausalität

zwischen Pflichtverletzung und Schaden ist es deshalb genügend, wenn

der Nachweis geführt wird, dass sich die Schwangere zu einem Abbruch
entschlossen hätte und dieser rechtmäßig gewesen wäre.

Auch beim Schadensumfang gewinnt die Problematik der untergeordne

ten embryopathischen Indikation erneut an Bedeutung.
Der BGH hatte ursprünglich angenommen, dass sich der Schutzumfang

des Vertrages im Allgemeinen nicht auf die Bewahrung von belastenden
Unterhaltsaufwendungen für das Kind erstreckt, weil die Gefahr für die
Schwangere im Fortbestehen der Schwangerschaft, nicht aber im Haben
eines Kindes besteht. Bei der embryopathischen Indikation liegt die Ge
sundheitsgefahr hingegen in den Belastungen durch die Verantwortung
für das schwer behinderte Kind, wobei der BGH hier auf seine Rechtspre
chung zur früheren embryopathischen Indikation zurückgreift.
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In diesem Zusammenhang betont der zuständige Senat nochmals, dass

der ärztliche Behandlungsvertrag gemäß seinem vertraglichen Schutz
zweck auch auf die Vermeidung dieser Gefahren durch das Haben des
Kindes gerichtet sei.
Hier entsteht eine weitere Hürde, über die sich der BGH scheinbar sa

lopp hinwegzusetzen vermag.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner zweiten Abtreibungsent
scheidung die Auslegung des Abtreibungsvertrages im Hinblick auf den
Schadensumfang durch den BGH für verfassungsrechtlich bedenklich ge
halten.

Danach ist eine rechtliche Qualifikation des Daseins eines Kindes als
Schadensquelle von Verfassungswegen nicht in Betracht zu ziehen (Art. 1
1 GG). Deshalb verbietet es sich, die Unterhaltspflicht für ein Kind als
Schaden zu begreifen (BVerfGE 88, 203 f.).
Demgegenüber hat der zuständige 6. Zivilsenat an seiner Kind-als-Scha-

den-Rechtsprechung in wesentlichen Teilen festgehalten. Der BGH hat of
fensichtlich keine Bedenken, sich über das Bundesverfassungsgericht hin
wegzusetzen und seine verfassungsgerichtlich verworfene Rechtspre
chung über den Abtreibungsvertrag hinaus auch auf den Schwanger-
schaftsbetreuungsvertrag auszuweiten.

5. Plädoyer für das werdende Leben

Auch wenn die Entscheidung des BGH auf der Grundlage der geltenden
Gesetzeslage kaum anders ausfallen konnte, bleiben doch erhebliche Zwei

fel hinsichtlich der ethischen Richtigkeit dieser Entscheidung. Nicht der
BGH, sondern nur der Bundestag kann die geltende Gesetzeslage ändern.
Die mitunter sehr heftigen Anfeindungen des Gerichts aufgrund der er
gangenen Entscheidung resultieren zusammengefasst aus dem Umstand,
dass ein behindertes Kind geboren wurde, das legal abgetrieben worden
wäre, wenn der Frauenarzt die Mutter über die Behinderung aufgeklärt
hätte.

Traurige Normalität ist es aber, dass im Jahr 2001 in Deutschland
135.000 Abtreibungen legal vorgenommen wurden. Davon erfolgten 97%
nach der Beratungsregelung und 3% nach der medizinischen oder krimi
nologischen Indikation (diese Angaben betreffen die dem Statistischen
Bundesamt gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche, FAZ vom 09.04.2002).
Vor diesem Hintergrund muss die Frage erlaubt sein, ob das geltende

Abtreibungsrecht den hohen ethischen Ansprüchen unserer Gesellschaft



Die Behinderung eines Kindes als unterhaltspflichtiger Schaden 289

genügt. Die öffentliche Reaktion auf dieses Urteil deutet indes darauf hin,
dass die Gesellschaft diese Frage mehrheitlich verneint. Deshalb ist der
Gesetzgeber aufgerufen, Abhilfe zu schaffen und endlich dem werdenden
Leben den Vorrang einzuräumen, was bedeuten würde, Schwanger
schaftsabbrüche ganz zu verbieten oder ihre Zulässigkeit erheblich einzu

schränken. Wenn die Behinderung eines Kindes als Rechtfertigungsgrund

für einen Schwangerschaftsabbruch ausdrücklich ausgeschlossen wäre,
würde der aktuelle Sachverhalt nicht zur Entscheidung angestanden ha

ben.

De lege ferenda ist der Gesetzgeber aufgerufen, im Interesse eines ef
fektiven Lebensschutzes auch in den Fällen der medizinischen und krimi

nologischen Indikation wie beim Beratungsmodell ergänzend eine Pflicht
beratung vor der Abtreibung vorzusehen (so Ch. Wagner in NJW 2002,
3379 f.).

Mit der Einbeziehung der embryopathischen Indikation in die medizini

sche Indikation garantiert der Gesetzgeber offenkundig einer zeitlich un
befristeten Abtreibung behinderter Föten schrankenlosen Gebrauch.

Nach offiziellen Angaben gibt es jährlich ca. 150 bis 200 Spätabtreibun

gen, wobei die meisten in Zentren mittel Fetozits, also durch Abtötung der
Leibesfrucht im Mutterleib, vor Durchführung des eigentlichen Schwan

gerschaftsabbruchs vorgenommen werden (so Ch. Wagner a. a. O.).
Es bleibt zu hoffen, dass sich das Parlament seiner Verantwortung, die

ihm auch die Verfassung auferlegt, gegenüber dem werdenden Leben be-
wusst wird.

Es kann nicht angehen, dass einerseits der medizinische Fortschritt ste

tig wächst, andererseits aber das frühembryonale Leben relativiert wird
im Sinne eines abnehmenden Lebensschutzes.

Zusammenfassung Summary

SCHLÖGL, Wolfgang: Die Behinderung SCHLÖGL, Wolfgang: The handicapped
eines Kindes als unterhaltspflichtiger child as a conunitment to maintenance
Schaden - Rechtsprechung auf Ahwe- payment. - Jurisdiction going astray?
gen? ETHICA 12 (2004) 3, 279-291 ETHICA 12 (2004) 3, 279-291
Die Gewinnung medizinischer Erkennt- The gain in medical knowledge in many
nismöglichkeiten beeinflusst in vielfa- ways determines acts of planning the
eher Hinsicht Planungsakte, deren Inhalt content of which may be the beginning of
die Entstehung neuen Lebens ebenso sein a new life just as it may be the avoidance
kann wie die Vermeidung der Geburt ei- of a child's birth. The doctor in attend-
nes Kindes. Der behandelnde Arzt setzt ance may be confronted with claim for
sich Schadensersatzansprüchen aus, un- damages if he makes a mistake or if he
tprläuft ihm ein Fehler bzw. unterlässt er refrains from medically indicated exami-rnpdizinisch indizierte Untersuchungen. nations. The heavily criticized verdict

Bei der in heftige Kritik geratenen Ent- delivered by the German Federal Su-
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Scheidung des Bundesgerichtshofs vom
18. Juni 2002 wurde zum ersten Mal ein

Fall behandelt, bei dem die Rechtmäßig
keit eines Schwangerschaftsabbruchs aus
medizinischer Indikation nach der ge
setzlichen Neufassung des § 218 a II
StGB in der Fassung des Schwangeren-
und Familienhilfeänderungsgesetzes vom
21.08.1995 zu entscheiden war. Die Re

gelung der medizinischen Indikation des
§ 218 a II StGB enthält anders als die
früher selbständige embryopathische In
dikation, die einen Abbruch nur bis zur
22. Schwangerschaftswoche zuließ, keine
zeitliche Befristung. Dem BGH ist vor
zuwerfen, dass er - aus seiner Sicht kon
sequent - nicht die erforderlichen
Schlussfolgerungen im Sinne eines abso
luten Lebensschutzes zu Gunsten des
werdenden Lebens zieht. Auffällig ist da
bei, dass bei der Erörterung der Frage,
ob das Kind den Schwangerschaftsab
bruch überlebt hätte, bei der Spätabtrei
bung nicht mehr an eine starre Fristen
grenze angeknüpft wird, sondern an den
Zeitpunkt der extrauterinen Lebensfähig
keit des Kindes. Vor dem Hintergrund
dieser Entscheidung ist die Frage zu stel
len, ob das geltende Abtreibungsrecht
den hohen ethischen Ansprüchen unse
rer Gesellschaft genügt. De lege ferenda
ist der Gesetzgeber aufgerufen, im Inte
resse eines effektiven Lebensschutzes

auch in den Fällen der medizinischen

und kriminologischen Indikation wie
beim Beratungsmodell ergänzend eine
Pflichtberatung vor der Abtreibung vor
zusehen.

Indikation, embryopathische
Indikation, medizinische
Schwangerschaftsabbruch
Unterhaltsanspruch für behindertes Kind
Schwangeren- und Familienhilfeänderungs-

gesetz vom 21.08.1995
Selektion behinderter Föten

preme Court on 18 June 2002 for the
first time concemed a case in which the
legitimacy of a medically indicated termi-
nation of pregnancy according to the re-
vised Version of § 218 a II StGB in the
Version of the Law Amendment to preg
nancy consultation and family aid from
21 August 1995 had to he decided.
Contrary to the former independent em-
bryopathic indication, which allowed
abortion only up to the 22nd week of
pregnancy, the regulations about medical
indication dealt with in § 218 a II StGB
do not contain temporal restriction. The
Federal Supreme Court has to be blamed
for the fact that - although consistent
from its Standpoint - it does not draw the
necessary conclusions in the sense of an
absolute protection in favour of the
beginning life. What is to be noticed in
this context is that, when discussing the
question if the child had survived
abortion, in the case of retarded abortion
it is no longer referred to a strict time
limit but to the moment of the extra-uter-

ine viability of the child. Against this
background one has to put the question
whether the abortion right in force does
meet the high ethical requirements of
modern society. De lege ferenda, in the
interests of an effective protection of life,
the legislator is expected to provide for
an additional obliging consultation be-
fore abortion, following the advisory
model, even in cases of medical or crimi-
nological indication.

Indication, embryopathic
indication, medical
Termination of pregnancy, abortion
Maintenance claim for a handicapped child
Pregnancy consultation and family aid /Law
Amendment from 1995/08/21

Selection of disabled foetuses
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INFORMATIONSSPLITTER

KINDERFERNSEHEN UND WERTEKOMPETENZ*

Oft und manchmal etwas leichtfertig wird behauptet, das Femsehen sei an al
lem schuld: Heranwachsende haben deswegen Leraschwächen, mangelnde so
ziale Kompetenz und zeigen Verantwortungslosigkeit, kurz: das Fernsehen
macht Kinder „dick und dumm" (S. 13). Wenn nun der Geschäftsführer vom
Disney Channel Deutschland, Michael Kreissl, eine Studie präsentiert, in der
gezeigt wird, dass das Kinderfemsehen durchaus positive Werte vermittelt, ist
die Ethik in doppelter Weise tangiert. Zum einen im Sinne der Studie, die sich
mit hermeneutischen und empirischen Methoden bemüht, die in beliebten
Kindersendungen vermittelten Werte herauszufiltera, und zum anderen eher
unfreiwillig, weil die Grundproblematik von gesponserter Auftragsforschung
deutlich wird. Die Ergebnisse passen einfach zu genau in das strategische
Marketingkonzept des Auftraggebers.
In der Studie wurden auf der Basis eines einleitend vorgestellten Analy

serasters eine Reihe von Kindersendungen (insgesamt 23, z. T. ganze Shows
bzw. Rahmenprogramme) untersucht, etwa Löwenzahn, die Sendung mit der
Maus, Sesamstrasse, aber auch Pokemon oder der rosarote Panther. Selbst bei
auf den ersten Blick eher „verdächtigen" Cartoons werden positive Wertver
mittlungen gesehen: „Der eindeutige Schwerpunkt der Serie DRAGON BALL
liegt auf Selbstentfaltungswerten." (S. 125) In einem tabellarischen Überblick
(S. 196) in der Spalte „primär relevante" Werte: „Kreativität/Ideenreich
tum/Spontaneität (14), Wissen (13), Selbstverwirklichung (12), Mut (11), Leis
tung (22), Intelligenz (21), Fürsorglichkeit/Hilfsbereitschaft (18), Freund
schaft (16), Kommunikationsfähigkeit (16), Teamwork/Partizipation (15), Hu
mor/Spaß (19), Glück/Zufriedenheit (15), Verantwortung (12)." Der empiri
sche Teil der Studie (22 Kinder und ihre Eltern wurden befragt) hat nur ex-
plorativen Charakter - sie gibt vielleicht Anlass zu genaueren Studien.
Wenn wir annehmen, dass dem Kinderfemsehen die Vermittlung dieser

Werte tatsächlich gelingt (die Medienwirkungsforschung ist davon jedoch
nicht überzeugt), können wir mit dem geleisteten Beitrag zur Erziehung ei
gentlich zufrieden sein und uns dem Geschäftsführer Michael Kreissl an
schließen, der die eigentliche Gefahr für Kinder darin sieht, dass sie „Erwach
senenprogramme" sehen: „Kinderfemsehen macht allerdings nur knapp die
Hälfte (45%) des gesamten Femsehkonsums der Kinder aus." (S. 13) Aus sei
ner Sicht werden Anbieter durch zu viele Vorschriften für das Kinderfemse
hen entmutigt. Deshalb ist seine Forderung schlicht Dereguliemng: „Kinder
programme unterliegen strengen Werberichtlinien, die u. a. Unterbrecherwer
bung verbieten. Die Folge ist, dass das Kinderprogramm für kommerzielle
Sender immer weniger attraktiv wird." (S. 14)

* GRIMM, Petra/Horstmeyer, Sandra: Kinderfemsehen und Wertekompetenz. Un
ter Mitarbeit von Jutta Weiß und Marc Calmbach. - Wiesbaden: Franz Steiner Ver
lag, 2003 (Medienethik; 3). - 257 S., ISBN 3-515-08365-0, Kart., EUR 28,00

Jürgen Maaß, Linz
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Feministische Bioethik ist bisher im deutschsprachigen Raum weitgehend

unbekannt. Als Teilbereich feministischer Ethik analysiert und kritisiert

sie den herkömmlichen bioethischen Diskurs aus feministischer Perspekti
ve und formuliert eigene Anliegen.
Einen Überblick über diese wesentlichen Grundanliegen zu geben, sie

kritisch zu würdigen und sie in Beziehung zu moraltheologischen Katego

rien zu setzen, ist Ziel des folgenden Beitrags.

1. ZUR SITUATION FEMINISTISCHER BIOETHIK

Feministische Bioethik bzw. auch Bioethik aus der Geschlechterperspekti
ve mag im deutschsprachigen Raum noch weitgehend unbekannt sein. In
den USA jedoch hat sie bereits eine über dreißigjährige Geschichte: Schon
seit seinem Beginn hat sich der Feminismus in den USA mit bioethischen
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Fragen beschäftigt, zunächst - in den 60er und 70er Jahren - vor allem

mit der Abtreibungsfrage sowie bald darauf mit den neuen Reprodukti
onstechnologien. Eine kritische Betrachtung der Bioethik insgesamt ent
stand in den USA in den 80er Jahren. Erst in den 90er Jahren ist dann

aber ganz explizit von „feminist bioethics" als eigenständiger (Teil)-Diszip-
lin der Bioethik die Rede.^

Hierzulande ist feministische Bioethik bisher auf wenig Interesse ge
stoßen. Monographien oder Sammelbände^ werden im herkömmlichen
bioethischen Diskurs wenig rezipiert, finden kaum Eingang in politische
Debatten über anstehende Gesetzgebung^ und sind gesamtgesellschaftlich
so gut wie unbekannt. Feministische Bioethik scheint ausschließlich für
Feministinnen reserviert zu sein. Nur in feministischen Kreisen ist sie Ge

genstand von Symposien, beispielsweise im vergangenen Jahr beim „Inter
nationalen Symposion Feministischer Ethik" in Salzburg oder in feministi
schen Zeitschriften wie der AUF^. Hier erscheint feministische Bioethik

fast ausschließlich unter dem Signum des Protests gegen moderne Biome
dizin: Kritisiert werden Machbarkeitswahn, blindes Vertrauen in und un-

reflektierter Umgang mit neuen Technologien. Bedauernd nehmen die
meisten Autorinnen allerdings zur Kenntnis, dass der Widerstand gegen
Gentechnik und Reproduktionsmedizin, der noch Mitte der 80er Jahre in
ternationale Frauennetzwerke, Aktions- und Diskussionsgruppen hervor
brachte, mittlerweile in sich zusammengefallen ist.^ Ein Grund dafür -
unter vielen anderen - ist sicher, dass gerade die Reproduktionsmedizin
mittlerweile zum Standardrepertoire des medizinischen Alltags geworden
ist, dessen sich kinderlose Frauen bzw. Paare ganz selbstverständlich be
dienen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Öffentlichkeit insgesamt
der bioethischen Debatten etwas müde geworden ist. Der große „Klon
schock" mit seinem Symbol - dem Klonschaf Dolly - der weltweit Auf
merksamkeit erregte und Diskussionen entzündete, ist vorüber. Heute

werden bioethische Entscheidungen aufgrund ihrer hohen Komplexität
gerne an Experten delegiert - und Experten in Bioethikkommissionen sind

1 Vgl. E. PELKNER: Gott, Gene,Gebärmütter (2001), S. 117 ff.
2 Zwei wichtige Veröffentlichungen seien hier als Beispiel genannt: A. DONCHIN/L.

M. Purdy (ed.): Embodying Bioethics (1999); S. SHERWIN: No longer patient (1992).
3 Eine kleine Ausnahme macht der Zweite Zwischenbericht der Enquete-Kommission

„Recht und Ethik der modernen Medizin" des deutschen Bundestags vom 14. 5. 2002
der die Existenz feministischer und beziehungsethischer Ansätze in der Menschenwür
dekonzeption immerhin erwähnt.

4 Vgl. AUF (Aktion unabhängiger Frauen), Nr. 115, März 2002.
5 Vgl. J. RIEGLER: Inzwischen glasklar wie unsichtbar, in: I. Birkhan/E. Mixa u. a.

(Hg.): Innovationen (1999), S. 145-162.
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meist männlich. So sind in der österreichischen Bioethikkommission 4 von

insgesamt 17 Mitgliedern Frauen, in Deutschland 7 von 25, in der Bio

ethikkommission des amerikanischen Präsidenten 4 von 17 Mitgliedern.
Die European Group on Ethics in Science and New Technologies - ein Be
raterstab der Europäischen Kommission - hat unter ihren 12 Mitgliedern
immerhin 4 Frauen. Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. Frauen

- seien sie nun ausdrücklich feministisch orientiert oder nicht - sind in

der bioethischen Debatte insgesamt unterrepräsentiert.

II. FEMINISTISCHE GRUNDANLIEGEN IM BIOETHISCHEN DISKURS

1. Feministische Bioethik

Grundsätzlich findet feministische Bioethik vor dem Horizont feministi

scher Ethik statt, sie ist ein Teilbereich feministischer Ethik.

„Feministische Ansätze zur Ethik zeichnen sich durch ihr explizites Enga
gement dafür aus, Ethik neu zu bedenken, und zwar in Hinblick auf jedwe
de Form eines male bias, der in ihr enthalten sein mag. Feministische
Ethik ... bemüht sich um die Identifizierung und Hinterfragung all jener
Weisen, in denen die westliche Ethik Frauen ausgeschlossen oder ihre Un
terordnung rationalisiert hat, egal ob diese Formen der Unterordnung of
fensichtlich sind, oder ob sie, wie es häufiger und schädlicher (folgenrei
cher) geschieht, verdeckt werden. Ihr Ziel ist, sowohl praktische Hand
lungsanleitungen als auch theoretische Möglichkeiten für ein Verständnis
der Natur von Moralität zu entwickeln, welches die Interessen von jeder
Frau oder Gruppe von Frauen den Interessen irgendeines anderen Indivi
duums oder einer anderen Gruppe weder offen noch verdeckt unterord-

nen."6

Im Anschluss an Alison JAGGAR hat Herlinde PAUER-STUDER drei Mini
malbedingungen formuliert, denen jeder feministische Ansatz genügen
muss:

„1.) Die Diskriminierung der Frau ist moralisch falsch; 2.) eine Moraltheo
rie hat die moralischen Erfahrungen von Frauen gleichermaßen wie jene
der Männer zu berücksichtigen [...] 3.) Die gesellschaftliche Ausgangslage
von Frauen und Männern ist ungeachtet aller formalen Gleichheitsgrund
Sätze nicht die gleiche; ein Umstand, der eminente Konsequenzen bezüg-

ß A JAGGAR: Feministische Ethik, in: H. Nagl-Docekal/H.Pauer-Studer: Jenseits
Geschlechtermoral (1993). S. 195.

der
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lieh moralischer Problemstellungen und indirekt der Moraltheorien nach
sich zieht."^

Diese drei Minimalansprüche lassen sich auch an die Bioethik stellen,
werden in der traditionellen bioethischen Literatur aber sicher zu wenig
oder überhaupt nicht beachtet. Feministische Bioethik fragt daher explizit
nach, welche Bedeutung und Konsequenzen neue Techniken der Biomedi

zin für Frauen haben. Die Analyse dieser Konsequenzen ist aber keines

wegs nur für Frauen interessant, sondern auch für Männer. Anders als
der anfängliche Gleichheitsfeminismus (Gleiche Rechte für Frauen) oder
der darauffolgende Differenzfeminismus (Frauen sind anders als Männer),
die heute beide als nahezu überwunden gelten®, präsentiert sich der heuti
ge Feminismus vor allem als Geschlechterfrage - allerdings im Bewusst-
sein der Asymmetrie des Geschlechterverhältnisses von Mann und Frau.®
Er ist sich der Tatsache bewusst, dass Forschung und Wissenschaft nicht
ausblenden sollen und können, dass die Subjekte und Objekte ihres Han

delns ein Geschlecht haben - sei es männlich oder weiblich. Allein schon

deshalb richtet sich feministische Bioethik nicht nur an Frauen, sondern

ganz genauso auch an Männer. Wenn feministische Bioethik also nach Al
ternativen zu einer gegenwärtigen Weltordnung sucht (und dieses utopi
sche Potential ist ihr eigen)^®, dann hat das Folgen für Frauen und Män
ner gleichermaßen. Schließlich geht es feministischen Entwürfen nicht
nur um eine Überwindung des Machtgefälles von Mann und Frau, son
dern auch nm eine Überwindung von Rassismus und Ethnozentrismus.
Feministische Bioethik wendet sich allen Anwendungsbereichen her
kömmlicher Bioethik zu: Als Erstes wäre hier - schon allein aufgrund der
reich vorhandenen Sekundärliteratur seit den Anfängen feministischer
Bioethik - die Reproduktionstechnologie zu nennen, d. h. vor allem die In-
Vitro-Fertilisation mit anschließendem Embryotransfer (IVF/ET) oder
auch die Intrazytoplasmatische Spermainjektion (ICSI). Feministische Stel
lungnahmen gibt es aber auch zur Entwicklung des künstlichen Uterus
(Ectogenesis), zu Präimplantationsdiagnostik (PID), Pränataldiagnostik
und Geschlechtsselektion, zur Stammzellforschung und zum Klonen.

7 H. PAUER-STUDER: Moraltheorie und Geschlechterdifferenz, in: H. Nagl-Doce-
kal/H.Pauer-Studer: Jenseits der Geschlechtermoral (1993), S. 36.
8 Vgl. A. MAIHOFER: Gleichheit und/oder Differenz?, in: Politische Vierteljahres

schrift 38 (1997), 155-176.
9 Vgl. C. SCHNABL: Feminismus als Ethik, in: K.-W. Merks (Hg): Verantwortung

(2001), S. 241-255.
10 Vgl. H. HAKER: Feministische Bioethik, in: M. Düwell/K. Steigleder (Hg.): Bioethik

(2002), S. 168-183.



Feministische Grundanliegen im bioethischen Diskurs 297

Feministische Bioethik denkt - wie feministische Ethik überhaupt - ra
dikal interdisziplinär: Philosophinnen und Ethnologinnen sind ebenso an
ihr beteiligt wie Soziologinnen, Anthropologinnen und Theologinnen. Ins
besondere Letztere interessieren in diesem Zusammenhang, denn es stellt
sich ja die Frage, welche Traditionen die Theologie in einen bioethischen
Diskurs einzubringen hat, den sie am Anfang maßgeblich mitgeprägt, in
dem sie heute aber nur mehr eine schwache Stimme zu haben scheint.

Zunächst sollen nun die grundsätzlichen Anliegen feministisch-bioethi
scher Entwürfe im Mittelpunkt stehen (II.2). Das dritte Kapitel (III) nimmt
diese Anliegen auf bringt sie ins Gespräch mit dem theologisch-ethischen
Beitrag im bioethischen Diskurs.

2. Die Anliegen im Einzelnen

So vielfältig der Feminismus sich auch präsentieren mag, so unterschiedli
che Interessen verschiedene feministische Entwürfe heute verfolgen, so
dass man besser von Feminismen im Plural sprechen sollte, so auffallend
einhellig ist doch die Grundsatzkritik an der Art und Weise, herkömmli
che Bioethik zu betreiben, welche Feministinnen im nordamerikanischen

wie auch im deutschsprachigen Raum miteinander verbindet: Viele Ab
handlungen beginnen zunächst einmal mit einer deutlichen Distanzierung
vom Begriff Bioethik selbst. Die Gefahr, als Ethiker oder Ethikerin nach
träglich in einer Pseudodebatte legitimieren zu dürfen, was Vertreter von
Wissenschaft und Wirtschaft schon längst vorgegeben und beschlossen

haben, wird als „Hofethik"'^ kritisiert. Doch geht es nicht nur um ein
Misstrauen gegen die Art der Debatte, sondern auch um Kritik an ihren

Inhalten. Feministische Bioethik bleibt allerdings nicht allein bei einer
Kritik stehen, sondern formuliert ihrerseits ihre Grundanliegen in be-
wusster Absetzung zu herkömmlicher Bioethik. Aus den folgenden Punk
ten, die diese Anliegen in aller Kürze und Prägnanz zusammenfassen, er
gibt sich insgesamt die Einführung und Betonung einer globalen und sozi
alkritischen Perspektive als Hauptanliegen des feministischen Zugangs zur
Bioethik.

11 Ein Terminus, der von der protestantischen Ethikerin Ina PRAETORIUS geprägt
wurde und der die Kritik an der Einrichtung vieler Bioethik-Kommissionen auf den
Punkt brachte.
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a) Die Beachtung des Kontexts

Feministische Bioethik kritisiert, dass die neuen Technologien - seien es
nun Reproduktionstechniken wie IVF/ET, ICSI, Klonen oder auch PID -
diskutiert werden, als schwebten sie gleichsam im luftleeren Raum. In

sich gelten sie als neutral, die ethischen Diskussionen drehen sich ledig
lich um die Frage, wie und wann man sie einsetzt. Gegen diese angebliche
Neutralität von Technologien betont die feministische Bioethik stark den

bio-psycho-sozialen und kulturellen Kontext, aus dem heraus diese Tech

nologien entstehen und auf den sie treffen. Keine Technologie entsteht
nämlich aus dem Nichts und trifft dann auf eine Art gesellschaftliche ta

bula rasa. Sie entsteht in bereits gewachsenen Strukturen ökonomischer

und sozialer Art, die von Asymmetrien zwischen Armen und Reichen,

Männern und Frauen, Gebildeten und Ungebildeten geprägt sind, und sie

trifft wiederum auf diese Strukturen.

Bei der ethischen Beurteilung einer neuen Technologie muss es also im
mer in erster Linie um die Frage gehen: Hat diese Technologie Konse
quenzen, die angesichts dieser oder jener gesellschaftlichen und ökonomi
schen Struktur bereits jetzt absehbar sind? Nicht die Frage: Wie funkti
oniert eine neue Technologie generell? ist die richtige, sondern die Frage:
Welche Funktion hat ihre Anwendung in dieser oder jener Gesellschaft
mit ihren Strukturen und bereits vorhandenen kulturell vorgeprägten
Wertpräferenzen?

Zwei Beispiele zur Illustration der These von der Kontextabhängigkeit
einer neuen Technologie: In unserer westlichen Welt ist In-Vitro-Fertilisa-

tion längst mehr als ein (im Übrigen wenig taugliches) Mittel zur Lösung
des Problems Kinderlosigkeit und keineswegs nur irgendeine Technik un
ter vielen anderen. IVF ist vielmehr ein Symbol des Glaubens an die Wun

der der Technik geworden - eine Ikone der Hoffnung, die conditio huma-
na zu durchbrechen, die Verkörperung des Fortschritts schlechthin.

Weil es ein Markenzeichen feministischer Ethik und Bioethik ist, ganz
bewusst nicht nur von der europäischen oder der amerikanischen Gesell

schaft auszugehen, sondern Sachverhalte global zu reflektieren, sei ein

zweites Beispiel genannt:

12 So ist auch zu erklären, warum Frauen trotz des Wissens um die geringen Erfolgs
raten der IVF alle Hoffnungen auf diese Technik setzen. Vgl. S. FRANKLIN: „Du musst
es versuchen" und „Du musst dich entscheiden". Was IVF den Frauen sagt, in: B. Du
den/D. Noeres (Hg.): Auf den Spuren des Körpers in einer technogenen Welt (2002), S.
363-392.
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In China hat IVF - zusätzlich zu der bereits genannten - noch weitere

soziale Funktionen: Sie dient der Durchsetzung staatlich verordneter und

gesellschaftlich großteils akzeptierter Familienplanung.^^ Wo der Staat
zwecks Bevölkerungskontrolle sehr erfolgreich das Ideal der Ein-Kind-Fa-
milie propagiert und rigoros durchsetzt, wird Infertüität paradoxerweise
für Frauen ein umso größeres Problem: Die der Norm entsprechende Fa
milie besteht aus einem Eltempaar und einem Kind. Alles andere ist im
buchstäblichen Sinne ab-norm. Unter diesen Voraussetzungen wird die

Erlaubnis, ein Kind haben zu dürfen, geradezu zum Zwang, eines haben

zu müssen. Selbstverständlich soll dieses eine Kind außerdem ein gesun
des Kind sein, was längst zu stark eugenischen Tendenzen in der chinesi
schen Gesellschaft geführt hat. Unter diesem doppelten Druck für Frauen
haben sich die Reproduktionstechniken ausgerechnet in China zu einem
Wirtschaftsfaktor mit großen Wachstumschancen entwickelt. Sie gelten

außerdem als das Aushängeschild von technischem Know-how des Wes

tens. Die Nachfrage überschreitet das Angebot bei weitem - sofern Frau
en bzw. Paare sich die teure Behandlung leisten können. Beide Beispiele
zeigen, wie sehr die ethische Beurteilung sich verändert, wenn der jeweili
ge Kontext beachtet wird, in dem sich eine neue Technologie abspielt. Die
Rede von der angeblichen Neutralität der Techniken entpuppt sich dabei

als abstraktes Theorem. Die entscheidende Größe für eine ethische Beur

teilung ist der Kontext, und zwar der globale Kontext. Die folgenden
Punkte reflektieren diese Feststellung aus unterschiedlichen Perspektiven.

b) Anliegen Verteilungsgerechtigkeit

Vor allem die christlich-jüdisch geprägten nordamerikanischen Bioethike
rinnen Suzanne HOLLAND, Karen LEBACQZ and Laurie ZOLOTH, aber

auch beispielsweise die kanadische Philosophin Susan SHERWIN machen
darauf aufmerksam, dass Reproduktionstechniken aller Art (also auch

Klonen), prädiktive genetische Tests und die Ergebnisse embryonaler
Stammzellenforschung ausschließlich der Bevölkerung Europas und Nord

amerikas zugute kommen, während in vielen Teilen der Erde, wie bei
spielsweise in Afrika, noch nicht einmal die medizinische Basisversorgung
gewährleistet ist. Suzanne HOLLAND beispielsweise hält das Argument
der fehlenden Verteilungsgerechtigkeit für das Argument gegen die Man-

1-? V 1 L HANDWERKER: Health Commodification and the Body Politic, in: A. Don-
I nA M Purdy (ed.): Embodying Bioethics. Recent Feminist Advances (1999), S.
141-157.
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tra-artige Beschwörungsformel vom allgemeinen therapeutischen Nutzen
beispielsweise der embryonalen Stammzellenforschung. Zweifellos ist

hier ein hohes therapeutisches Potential vorhanden, doch es stellt sich die

Frage: Wem nützt es? Wer profitiert am Ende wirklich von den Therapi
en? Auch die Armen? Heute schon dienen Frauen in den Entwicklungs
ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas unter dem Vorwand der Ge

burtenkontrolle als meist wenig informierte Experimentierkaninchen für

Pharmafirmen bei der Entwicklung von neuen Verhütungsmethoden. Heu

te schon sind Frauen in Guatemala gezwungen, aus Armut ihren Körper
zu verkaufen, um als Leihmütter zu dienen. Warum nicht auch - in der

Konkurrenz zu anderen Ländern - billigere Eizellen? Doch werden sie im

Zuge allgemeiner Kommerzialisierung der neuen Forschungszweige auch
von den Ergebnissen profitieren? Skepsis ist angebracht. Aus der Perspek
tive der Armen stellen sich andere Fragen bezüglich Bioethik als aus der

Perspektive Europas und Amerikas. Die Frage nach der Verteilungsge
rechtigkeit ist weit davon entfernt, irgendwie gelöst zu sein, ja sie wird in
der herkömmlichen Bioethikdebatte nicht einmal gestellt.

Nun geht es aber nicht nur um die Frage, wem die Errungenschaften
der Biomedizin zugute oder nicht zugute kommen. Das Problem beginnt
schon eine Stufe davor, nämlich bei der gedanklichen Auseinandersetzung

mit Fragen, die der Mehrheit der Bewohner und Bewohnerinnen dieser
Welt als Luxus erscheinen muss. Feministische Ethikerinnen mahnen, die
Schwerpunkte bioethischer Debatten anders zu setzen bzw. die Welt wie
der vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die heftig diskutierte Frage, ob Klo
nen - auch Babyklonen - nun verantwortbar ist oder nicht, ist keineswegs
die dringlichste ethische Frage dieser Zeit. Für die meisten Bewohner und
Bewohnerinnen dieser Welt ist die Krise um das Klonen eine Pseudokrise

und die Debatte über die Frage, ob ein lesbisches Paar ein Mädchen klo
nen darf oder nicht, ethischer Luxus, den sich reiche Nationen in Nord
amerika und Europa leisten können. Welche Ethikkommissionen befassen
sich derzeit ausführlich mit dem Problem der Armut, mit Hungerbekämp
fung in der Welt, mit Umwelt- oder Friedensethik?

c) Gender-Bewusstsein

Bioethische Fragen sind immer Geschlechterfragen. Deutlich ins Auge
springt das beispielsweise bei einer Debatte, die in den USA begonnen, Eu-

14 Vgl. S. HOLLAND: Beyond the Embryo, in: S. Holland/K. Lebacqz/L. Zoloth (ed.):
The human embryonic stem cell debate (2001), S. 73-86.
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ropa aber noch nicht wirklich erreicht hat: die Debatte um „ectogenesis"
oder „in vitro gestation" (IVG), also die Auslagerung nicht nur der Be
fruchtung, sondern auch der Schwangerschaft vom Körperinneren der
Frau in einen künstlichen Uterus. Welche Auswirkungen werden solche
Techniken auf die Geschlechterrollen von Männern und Frauen haben?

Werden traditionelle Rollenbilder wieder festgeschrieben oder eher aufge
weicht, wenn embryonale und fötale Entwicklung endgültig unabhängig
ist von einem Frauenkörper? Welche genderspezifischen Signale setzt eine
neue Technologie, die nur die Spitze dessen bildet, was längst schon in der
IVF begonnen hat - nämlich die endgültige Ent-körperung des Fortpflan
zungsvorgangs? Wird sie Frauen biologisch unabhängiger machen, dafür
aber sozial erst recht auf ihre Mutterrolle festlegen? Können Männer sich
damit endgültig ihren Kinderwunsch erfüllen ohne eine Frau?

Man darf darüber spekulieren. Sicher ist eines: Der künstliche Uterus

ist nicht nur eine Frage technischer Machbarkeit oder Nichtmachbarkeit -

ganz abgesehen von der Tatsache, dass auch hier die Frage der Vertei
lungsgerechtigkeit in aller Deutlichkeit zu stellen ist.

d) Körper und Macht

Der Mangel an gender-Bewusstsein hängt eng mit einem anderen Mangel
zusammen, nämlich mit der Körperlosigkeit der Debatte. Viel ist im Zu
sammenhang mit der Reproduktionsmedizin von überzähligen Embryonen
zu hören, und tatsächlich ist ihre Existenz ganz sicher ein ethisches Prob
lem. Wenig aber ist davon die Rede, dass ein Embryo nach der Implantati
on im Körper einer Frau heranwächst - in einem Körper, der eine geball
te hormonelle Stimulation zur Follikelproduktion hinter sich hat, was viele
ernst zu nehmende psychische und physische Nebenwirkungen mit sich
bringt. Doch vom Körper der Frau ist in bioethischen Abhandlungen her
kömmlicher Art wenig bis gar nicht die Rede.

In der medialen Darstellung der Reproduktionsmedizin erscheint die be
fruchtete Eizelle und maximal der Embryo, nicht aber der Körper einer
Frau, in dessen Innerem sich schließlich dies alles abspielt. Ursache die
ser „Körper-losigkeit" liegt im Menschenbild einer Biomedizin begründet,
die Frauen- und Männerkörper auf Fragmente wie Eileiter, Gebärmutter
oder Spermien reduziert, den Körper aber in seiner Gesamtheit ver
schwinden lässt.^^ Das hat Konsequenzen: Erstens verschwindet mit dem

15 Vgl. U. M. ERNST: Ein philosophischer Beitrag zum Problem des Körpers und der
Abstraktion, in: U. M. Ernst/G. Riedl (Hg.): Liebe, Technik und Ökonomie (1996), 8.
153-169.
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Körper die Person und damit der Ausgangspunkt alles ethischen Nachden

kens. Folglich konzentriert sich alles auf die Frage technischer Details, die

in der bioethischen Debatte einen enormen Stellenwert haben.

Zweitens verschwindet das Bewusstsein für körper- bzw. machtpoliti
sche Fragen. Gerade der weibliche Körper ist Schauplatz des Kampfes von
verschiedenen politischen und/oder gesellschaftlichen Gruppierungen um
Einfluss und Macht, ein Objekt vieler staatlicher Interventionen und ein

Symbol nationaler Politik: Als Beispiel genannt seien hier staatlich verord

nete und teilweise mit massiven Repressalien durchgeführte Verhütungs
oder Sterilisationskampagnen in Entwicklungsländern wie beispielsweise

in Indien'® oder auch in Peru'''. Von einer umfassenden und adäquaten
Aufklärung und einer anschließenden autonomen Entscheidung von Frau
en und/oder Paaren über ihren Körper kann in Fällen wie diesen keine

Rede sein, dafür aber sehr wohl im wahrsten Sinne des Wortes von Kör

per-Verletzung. Die Vernachlässigung der Machtfrage in der bioethischen
Debatte öffnet Tür und Tor für den Missbrauch der Macht durch diejeni
gen, die sie haben.

e) Kritik an einem individualistischen Autonomieverständnis

Feministische Bioethik kritisiert den individualistisch verengten Autono
miebegriff der Ethik im Allgemeinen und der Bioethik im Besonderen. Das
herkömmliche Autonomieverständnis in der Tradition I. KANTs geht - so
die feministische Kritik - von der Vorstellung eines Subjekts aus, das un
abhängig, selbstbezogen und selbstgenügsam ist. Es handelt mithilfe rati
onaler Argumentation und mittels abstrakter Prinzipien die Regeln für das
Zusammenleben mit anderen aus. Ein solcher Autonomiebegriff koppelt
das Subjekt - selbstverständlich ein angeblich geschlechts- und körperlo
ses Subjekt - von seinen persönlichen Beziehungen und seinem gesell
schaftlichen bzw. politischen Kontext ab. Gegen diese Vorstellungen set
zen feministisch-theoretische Ansätze nun bewusst die Vorstellung von re
lationalem Person-Sein:

Das Selbst ist nur in Beziehung zu anderen. Basierend auf diesem Per

son-Begriff postuliert beispielsweise Susan SHERWIN ein relationales
Konzept von Autonomie: Erst wenn das Netz von Beziehungen, in dem
Personen handeln, gesellschaftlich so gestaltet wird, dass es gleichberech-

16 B. DUDEN: Abschlussbericht, in: B. Duden/D. Noeres (Hg.): Auf den Spuren des
Körpers in einer technogenen Welt (2002), S. 423.
17 S. BOYD: Der falsche Akteur, in: Südwind-Magazin 10 (1998), 34.
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tigte Beziehungen und eine Wahl ohne Zwang zulässt, kann von wirkli

cher Autonomie die Rede sein.^® Bis dahin sind allenfalls Entscheidungen
zu erwarten, die unter den jetzt herrschenden Umständen rational be
gründet, aber nicht Ausdruck von echter Autonomie sind.^®
Die relationale Vorstellung von Autonomie bzw. der relationale Person

begriff rühren von einem feministischen theoretischen Gesamtverständnis

her, das eine kontextsensible „Weltsicht der Bezogenheit"®° favorisiert:
Menschen sind keine einsamen Subjekte. Sie handeln stets in einem im

Wandel begriffenen „Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten" (Han
nah ARENDT). Besonders in der Medizinethik führt diese Einsicht zu ei

ner Verlagerung der Diskussionen weg von Vertragsmodellen und Prinzi
pien, wie sie insbesondere den amerikanischen Prinzipiismus kennzeich
nen, hin zu einer care-Ethik, wie sie erstmals Carol GILLIGAN in A differ-

ent voice 1982 grundgelegt hat. Die Perspektive von care, im Deutschen
vielleicht am besten mit „Fürsorglichkeit" zu übersetzen, richtet ihre Auf
merksamkeit auf die Gestaltung von verletzlichen und asymmetrischen Be
ziehungen zwischen medizinischem Personal und Patienten/Patientinnen,

auf die Betonung von Kommunikationsfähigkeit und fürsorglichem Um
gang miteinander. So wichtig diese care-Perspektive gerade im besonders
heiklen Fall von notleidenden und kranken Menschen ist und so begrü
ßenswert eine umfassende theoretische und systematische Aufarbeitung
der vernachlässigten care-Perspektive im Laufe der Geschichte auch er

scheint, so kann Fürsorglichkeit und Anteilnahme, Empathie und Zuwen

dung - alles Momente der care-Ethik - doch das Prinzip Gerechtigkeit nie
mals ersetzen, sondern muss es ergänzen.®^

f) Kritik an Abstraktion und Universalismus

Zur soeben erörterten Kritik an einem individualistisch verengten Autono
mieverständnis gesellen sich die Kritik an Abstraktion und Universalismus
herkömmlicher Bioethik und die Forderung, den pluralistischen Kontext

von Bioethik bzw. medizinischer Ethik ernst zu nehmen. Mit abstrakt und

18 Vgl. S. SHERWIN: The politics bf women's health (1998).
19 SHERWIN unterscheidet zwischen echter autonomy und bloßer agency im Sinne
von Handlungsfähigkeit.
20 Der Terminus stammt von Carol GILLIGAN. Er diente als Titel der „Salzburger Er
klärung zur sogenannten Bioethik" des Internationalen Symposions Feministische Ethik
vom 1. 9. 2002.
21 Zu den Grenzen einer care-Ethik vgl. beispielsweise H. PAUER-STUDER: Ethik und
Geschlechterdifferenz, in: J. Nida-Rümelin: Angewandte Ethik (1996), S. 87-136.
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universal formulierten Prinzipien sei die bunte Vielfalt der Wirklichkeit
niemals zu erfassen - so lautet der Vorwurf:

„Weil die Bioethik versucht, von jedermann zu sprechen, spricht sie letzt
lich von niemandem. Den Patienten ohne Rasse, Ethnie und Geschlecht
gibt es nicht."^^

Statt dessen seien der jeweiligen konkreten Situation angemessene bioethi
sche Normen in Kommunikation zwischen einem konkreten Patienten/ei-
ner konkreten Patientin und einem konkreten Mediziner/einer konkreten
Medizinerin jeweils ganz neu zu verhandeln.^^
Nun ist eine solche Situationsethik nicht unumstritten. Sie überfordert

die beteiligten Personen und basiert zudem auf der idealen Voraussetzung
eines herrschaftsfreien und gleichberechtigten Verhältnisses der am Kon
flikt beteiligten Personen. Sie umgeht allerdings das Problem, das feminis
tische Ethik immer wieder neu beschäftigt, inwieweit sich nämlich die
Forderung nach universal geltenden moralischen Grundsätzen mit dem
Respekt vor kulturellem Pluralismus vereinbaren lässt. Dieses Problem
lässt sich am Beispiel pränataler Geschlechtsauswahl (sex selection) illus
trieren:

Gebietet der von Feministinnen stets geforderte Respekt vor kulturellen
Unterschieden nicht auch, sex selection zu respektieren? Die meisten fe
ministischen Entwürfe verneinen diese Frage zu Recht mit dem Argu
ment, dass alle kultureUen Unterschiede zu respektieren seien — mit Aus
nahme derjenigen, die auf Sexismus, d. h. auf der Abwertung des einen
Geschlechts zugunsten des anderen beruhen.^'* Würde feministische Ethik
nicht auf dieser Ausnahme bestehen, würde sie ihren Anspruch aufgeben,
sich erstens an alle Menschen zu wenden und zweitens auf eine langfristi
ge Veränderung politisch ungerechter Strukturen abzuzielen. Das aber wi
derspricht ihren grundsätzlichen Anliegen, weshalb ein totaler Verzicht
auf den Universalitätsanspruch in moralphilosophischen Theorien nicht
der richtige Weg sein kann.

22 S. M. WOLF: Erasing Difference, in: A. Donchin/L.M. Purdy (ed.): Embodying Bio-
ethics (1999), S. 70: „In trying to speak of everyone, bioethics has spoken of noone.
There Is no such thing as a patient without race, ethnicity and gender."
23 Dies., ebd., S. 75.
24 Vgl. M. MAHOWALD: Cultural differences and sex selection, in: R. Tong/G. Ander-
son/A. Santos (ed.): Globalizing Feminist Bioethics (2001), S. 165-178. MAHOWALD re-
kurriert auf Studien in vielen Ländern, die belegen, dass die Befürworter einer sex
selection meist männliche Babies bevorzugen. Die Gründe sind vielfältig, u. a. werden
die besseren Zukunftschancen von Buben in einer männlich dominierten Welt genannt.
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III. FEMINISTISCHE ANSTÖSSE FÜR MORALTHEOLOGISCHES DENKEN

Die im letzten Kapitel vorgestellten Grundsatzanliegen sind sehr ernst zu
nehmen. Sie weisen auf Leerstellen im herkömmlichen bioethischen Dis

kurs hin. Zudem ergeben sich aus dem Gesagten Anknüpfungspunkte und
Denkanstöße für moraltheologisches Argumentieren. Nach diesen inhaltli

chen Anknüpfungspunkten soll im Folgenden gesucht werden - abseits

von ideologisch bedingten Grabenkämpfen zwischen Feminismus und Mo
raltheologie bzw. theologischer Ethik.

1. Die Frage nach der Zweiheit in Einheit

In der moraltheologischen Debatte um bio- und medizinethische Themen

existieren die in Kapitel 11.2 angeführten Punkte selten oder gar nicht. Al
le relevanten lehramtlichen Dokumente der neueren Zeit zu den klassi

schen Themen der Bioethik - IVF, PID, Embryonen- und Stammzellenfor
schung, Klonieren und Humangenetik - kreisen in erster Linie um den
moralischen Status des Embryos und seine Personwürde. Dasselbe gilt für
nahezu alle führenden moraltheologischen Stellungnahmen zur Medizin
ethik. Auch hier dreht sich alles um den Embryo als eigenständiges perso
nales Lebewesen, sein Recht auf Leben und um die Frage nach einem ab
soluten oder eventuell abgestuften Würdeschutz, seine Entwicklung als
Mensch und die bekannten Argumente von Potentialität, Identität und
Kontinuität. Ob dieser embryonale Mensch in einer Frau, in utero, oder in
einem Reagenzglas, in vitro existiert, ist eine pure Ortsangabe und neben
sächlich. Die Frau wird bestenfalls - bildlich gesehen - als „mütterlicher
Organismus" oder auch als „biologisches Haus" erwähnt, in dem sich
embryonale Entwicklung abspielt. Sehr selten wird maximal in ein oder

zwei Nebensätzen berücksichtigt, dass es u. a. auch um den Körper einer
Frau geht, der beispielsweise für die verbrauchende Embryonenforschung
als Eizelllieferant instrumentalisiert werden könnte.

Nun soll die Debatte um die Personalität oder Nicht-Personalität des

Embryos sowie um einen abgestuften oder absoluten Schutz seiner Men

schenwürde in diesem Zusammenhang nicht wiederholt werden. Hier soll

vielmehr ein feministisch-theologischer Zugang zum Problem Beachtung
finden. Dieser Zugang stellt sich der Frage, ob es nicht neben den beiden
gängigen Möglichkeiten (a: Embryo und Frau sind zwei voneinander völlig
getrennt zu betrachtende Lebewesen, wobei die Frau nur Gehäuse ist und
dazu immer eine potentielle Gegnerin des Embryos darstellt, vor der er
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geschützt werden muss; b: Ein Embryo ist Teil des Körpers der Frau, über
den sie bestimmen kann wie über irgendeinen Körperteil, und dem sie

sein Person-Sein zuspricht oder eben auch abspricht), noch eine dritte
gibt, die nicht - wie bei den vorliegenden Möglichkeiten - entweder die
Personwürde der Frau oder die Personwürde des Embryos verletzt.

In Richtung dieser dritten Möglichkeit gehen Überlegungen von feminis
tischen Theologinnen, welche die Fixierung der katholischen Moraltheolo

gie und des Lehramts auf den Status des Embryos zwar kritisieren, sich
aber andererseits durchaus dem Schutz des Lebens inmitten seiner perso
nalen Zusammenhänge verpflichtet fühlen. Es ist der Gedanke des
„menschlichen Werdens im weiblichen Gewordenen", der Gedanke des

„Zwei in einer"^®, der die Trennung von Embryo und Frau vermeidet und
versucht, beide zusammen zu denken. Das Konzept von der Zweiheit in

Einheit gibt eine isolierende Sichtweise des Ungeborenen und der Frau

zugunsten eines Denkens in vernetzten Bezügen auf. Schon Curt CREUTZ
hat versucht, im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftskonflikt einen

Personbegriff zu begründen, der eine individualistisch-substanzialistische

Verengung einerseits bzw. eine dialogisch-relationalistische Verengung
vermeidet und diskutiert, ob man nicht im Sonderfall Schwangerschaft
der Verbindung der existentiellen Lebenseinheit Mutter-Kind ontologische
Qualität zusprechen sollte (eben der Zweiheit in der Einheit).^® Nun ist
diese Verbindung im Falle der IVF, der PID und der Keimbahnmanipulati
on ja gerade unterbrochen. Genau hier setzt feministisch-theologische Kri
tik an. Sie kritisiert das Auseinanderdividieren dieser grundlegenden Be-
zogenheit durch den Eingriff Dritter und schlägt vor, bereits die Aufhe
bung dieser Bezogenheit als Angriff auf die Menschenwürde zu verstehen:

„Im Rahmen der Weltsicht der Bezogenheit kommt Würde nicht nur iso
lierten Individuen zu, sondern ebenso den Bezugsgeweben, auf die sie exis-
tentiell angewiesen sind, im Falle des Embryos dem über Tod und Leben
entscheidenden Eingeordnetsein in den Körper einer schwangeren Frau.
Von diesem Gedankengang her würde die Freiheit der Frauen, ihre Keim
zellen für Zwecke außerhalb ihres Körpers zur Verfügung zu stellen eben
so fragwürdig wie die Freiheit der Forscherinnen, solche Zellen als Ar
beitsmaterial zu betrachten. Durch die Auflösung der Beziehung zu leben
den Keimzellen und Embryonen würden sie sich die Verantwortung für de
ren Weiterlebenmüssen außerhalb der schützenden anfänglichen Bezogen
heit aufladen. Das faktische Vorhandensein aus dem Mutterleib isolierter

25 I. PRAETORIUS: Zum Ende des Patriarchats (2000), S. 31.
26 Vgl. C. CREUTZ: Die „Zweiheit in Einheit" von Mutter und ungeborenem Kind

(1997), S. 182-219.
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Keimzellen und Embryonen in großer Zahl kann nicht als moralische
Rechtfertigung für deren Verrohstofflichung z. B. in der Stammzellenfor
schung gelten. Eine beziehungsethische Deutung der Menschenwürde aus
schließlich auf Eizellen im Mutterleib zu beschränken und sie Keimzellen

in vitro tendenziell abzusprechen, beobachten wir mit Sorge.

Folgerichtig schlagen die Verfasserinnen der „Salzburger Erklärung zur
sogenannten Bioethik", die protestantischen Ethikerinnen Ina PRAETORI-

US und Eva PELKNER, ihren Geschlechtsgenossinnen vor, auf medizini
sche Techniken wie IVF und PID zu verzichten - sowohl zum Schutz des

Embryos als auch zum Schutz der Frau, deren Menschenwürde in dieser
Bezogenheit genauso mitbetroffen ist wie die des Embryos. In der Realität

der IVF-Kliniken wird dieser Aufforderung kein positives Echo beschert
sein, doch ist der dahinterstehende Versuch, die Fixierung auf den Emb
ryo aufzubrechen, die Personwürde der Frau mitzubedenken und schließ
lich insgesamt Menschenwürde neu zu denken, bemerkenswert und ein
Novum in der Diskussion.

Der in der „Salzburger Erklärung zur sogenannten Bioethik" angedeute
te Neuansatz von Menschenwürde für Bezugsgewebe wirft aber auch Fra
gen auf: Erstens bleibt der Begriff „Bezugsgewebe" relativ vage, das „Zu
sprechen" von Menschenwürde aus katholischer Sicht problematisch.
Zweitens lässt sich fragen, ob der Ansatz - im Rahmen einer Weltsicht

der Bezogenheit - nicht nur Individuen, sondern auch Bezugsgeweben
Menschenwürde zukommen zu lassen, auch in anderen Fällen als dem der

Schwangerschaft gelten könnte? Drittens wären dringend Präzisierungen
notwendig, um nicht unweigerlich beim Problem des Schwangerschaftsab
bruchs zu landen. Schließlich wird ja auch beim Schwangerschaftsab
bruch die Bezogenheit zwischen Mutter und Kind aufgelöst - allerdings
durch die schwangere Frau selbst, nicht durch Dritte bzw. technische Ein
griffe und - rechtlich zugestanden - aufgrund einer Notlage, nicht mit
dem Ziel eines Weiterlebens des Embryos in vitro zu Forschungszwecken.
Diese Unterschiede scheinen in der vorliegenden Erklärung noch nicht
differenziert und präzise genug.

Festzuhalten und zu würdigen ist aber der Versuch, mit einer Neukon
zeption von Menschenwürde das Entweder-Oder-Dilemma (entweder zu
gunsten der Personwürde des Embryos oder zugunsten der Personwürde
der Frau) zu überwinden. Wird der Status des Embryos in der Moraltheo
logie überbetont, so wurde er in der feministischen Diskussion bisher völ-

27 Salzburger Erklärung zur sogenannten Bioethik:
http://weiterwissen.at/frauenbildung/fb_ethik_erklaerung.htm
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lig vernachlässigt - vermutlich weil eine Wiederaufnahme der Schwan
gerschaftsabbruchsdebatte, die sich unweigerlich anschließen würde,
nicht in feministischem Interesse lag und liegt. Doch sind sich gerade die
Theologinnen unter den feministischen Ethikerinnen durchaus über die
mit der Macht verbundene Verantwortung im Klaren, die Frauen für das

von ihnen abhängige Leben haben. Hier ergibt sich also unter den ge
schichtlich neuen Bedingungen von IVF, PID und Embryonenforschung ei
nerseits und einer durch die care-Ethik begründeten Weltsicht der Bezo-

genheit andererseits, welche die Fürsorge für den Schwächeren in einer
asymmetrischen Beziehung miteinschließt (und die Beziehung zwischen
Frau und Embryo ist asymmetrisch), ein neuer und ungewohnter Zugang
zum bioethischen Diskurs, der dem Anliegen theologischer Ethik, die Ent
stehung neuen Lebens nicht aus personalen Zusammenhängen zu lösen,
sehr nahe kommt - nicht nur zugunsten des Embryos, sondern genauso
zugunsten der Frau. Hier lohnte es sich weiterzudenken.

2. Körper und Technik

Die meisten feministisch-bioethischen Entwürfe sind durch eine ausge

prägte Technologieskepsis gekennzeichnet. Diese Skepsis beruht auf der
scharfen feministischen Kritik an der dualistischen Wirklichkeitskonzepti

on auf Basis der kartesianischen Doktrin der Trennung von Körper und

Geist, die für eine patriarchalische Weltsicht als typisch erachtet wird.
Aus feministischer Sicht hat diese Trennung zu einem hohen Kontrollbe
dürfnis insbesondere gegenüber dem weiblichen Körper geführt, was neu
en technologischen Angeboten und ihrer Vermarktung entgegenkommt.
Besonders eine Prozedur wie die IVF-Technologie weckt - in enger Ver

flechtung mit wirtschaftlichem Profitdenken - immer neue Hoffnungen
und Bedürfnisse, die scheinbar wiederum nur technologisch gestillt wer

den können. Das Ergebnis dieses sich ständig selbst am Leben haltenden
Systems lässt immer nur einen gangbaren Weg zu: eine medizintechni
sche. Alternativen sind in diesem Kreislauf, der sich seine Anforderungen
stets selbst neu schafft, nicht vorgesehen, ein Ausstieg ist schwierig.
Ähnliche Technologieskepsis findet sich auch bei Vertretern theologi

scher Ethik und Moraltheologie. Ein utopischer Gesundheitsbegriff in der
modernen Biomedizin erwartet von neuen medizinischen Technologien
das Unmögliche und stilisiert sie geradezu zu Heilsvermittlem.^s Im Ge-

28 Vgl. U. KÖRTNER: Unverfügbarkeit des Lebens? (2001), S. 35-53.
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gensatz zu diesen überzogenen Erwartungen findet sich in der theologi
schen Ethik eine realistische Einschätzung der Unvollkommenheit und
Endlichkeit des Menschen, die mit seiner Körperlichkeit einhergehen - ei

ne Einschätzung, die ihre Wurzeln in der biblischen Anthropologie und
der Rede vom vergänglichen bazar (Fleisch) hat.^® Diese Rede ist nicht als
Abwertung von Körperlichkeit zu verstehen, sondern bringt nur nüchtern
eine Realität zur Sprache, die im Glauben an das „Alles ist machbar" mo

demer Biotechnologie mitsamt dem Körper an sich meist ausgeblendet
wird.

Das feministische Anliegen, im bioethischen Diskurs diesen Körper wie
der mehr in den Mittelpunkt der Reflexion zu stellen, bildet daher einen

weiteren Anknüpfungspunkt für die Moraltheologie. Immer schon hat die

Kategorie Körper bzw. Leib in der christlichen Tradition eine enorme Rol
le gespielt, und immer hat es in dieser Tradition zwei Traditionsstränge
des Sprechens über den Körper gegeben - eine mit Abwertung und eine
mit Wertschätzung verbundene.^® Ähnlich ambivalent ist auch das Nach
denken feministischer Philosophinnen über den Körper. Das feministische
Körperkonzept gibt es nicht. In der ersten Generation von Feministinnen

war der weibliche Körper noch ein Hinderais auf dem Weg zur Gleichbe
rechtigung zwischen Mann und Frau. Folgerichtig wurden technische
Hilfsmittel, den Frauenkörper - inbesondere seine Reproduktionsmöglich
keiten - unter Kontrolle zu bringen, begrüßt.®^ Die Mehrheit der Vertrete
rinnen feministischer Bioethik heute vertritt dagegen ein anderes Körper
konzept und beweist damit eine direkte oder indirekte Nähe zu einem
Weiblichkeits- oder Differenzfeminismus. Dieser betont die spezifisch
weibliche Körpererfahrung, die im Gegensatz zur männlichen Körperer
fahrung einen anderen Zugang zu Natur und Leben insgesamt ermöglicht.
Den weiblichen Körper mittels Technik unter Kontrolle und in den Griff

zu bekommen, lehnen feministische Bioethikerinnen großteils ab oder sie
betrachten dieses Ziel zumindest mit Skepsis®^, ja sie verstehen Technik
als eine Art patriarchalische Waffe im Kampf um die Vormacht über den
weiblichen Körper. Konsequenterweise verstehen sie medizintechnische

Angebote nicht als Lösungsmodelle für die großen sozialen Probleme die

ser Zeit. Vielmehr kritisieren sie, dass die Fixierung auf vermeintliche Lö-

29 S. SCHROER/T. Staubli: Die Körpersymbolik der Bibel (1998), S. 5f.
30 Vgl. R. AMMICHT-QUINN: Körper, Religion, Sexualität (1999).
31 Vgl. G. LADNER: Frauen-Körper in Theologie und Philosophie (2002).
32 Vgl. beispielsweise die Untersuchung über Körperkonzepte amerikanischer Frauen
von R. E. DAVIS-FLOYD: Der technokratische Körper, in: B. Duden; D. Noeres (Hg.):
Auf den Spuren des Körpers in einer technogenen Welt, (2002), S. 319-358.
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sungen durch die Medizin von den eigentlichen Problemen ablenke - im

Falle der IVF ist es das gesellschaftspolitisch bedingte Problem, in einer
weiblichen Biografie Kinderwunsch und Karriere miteinander zu verei
nen. Dieses Problem wird individualisiert und der angeblichen Selbstbe
stimmung der einzelnen Frau überlassen - eine Scheinlösung, die Frauen
die ganze Last der Verantwortung aufbürdet.
Das von den Vertreterinnen feministischer Bioethik kritisierte Körper

verständnis der modernen Biomedizin, das den Körper (insbesondere den
weiblichen) als schlecht funktionierende Maschine versteht, deren Einzel
teile ersetzt werden können und müssen, führt außerdem mit seinem Per
fektionswahn zunehmend zu einem sozialen Druck auf diejenigen, deren
Körper nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht: Auf Behinderte bzw.
auf Frauen und Männer, die sich bewusst dafür entscheiden, ein behin
dertes Kind zur Welt zu bringen. Latentes oder offen ausgesprochen euge
nisches Gedankengut, eine Mischung aus angeblicher Mitleidsethik und
handfestem Sozialdarwinismus, schränkt die von Feministinnen erstritte-
ne weibliche Autonomie bereits erheblich ein. Eine Einführung der PID
wird diesen Trend zweifellos verstärken.^^ Auch an diesem Punkt ist bei
allen bleibenden Differenzen zwischen Feminismen und Moraltheologie
bezüglich des Schwangerschaftsabbruchs aufgrund eugenischer Indikati
on - wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen - ein gemeinsames
Anliegen anzuerkennen, nämlich in der Parteinahme für diejenigen, die in
der Gesellschaft keine Lobby haben und deren Körper unter dem Vorzei
chen angeblicher Perfektionierungsmaßnahmen und eugenischen Gedan
kenguts „verbessert" werden bzw. ganz verschwinden soll.

3. Die Frage nach der Autonomie

Eine der Schlüsselfragen der feministischen Diskussion über Bioethik ist
die Frage nach der Autonomie. Ihre Kritik an einem rein abstrakten und
individualistisch verkürzten Autonomieverständnis sowie der Gegenent
wurf der relationalen Autonomie samt dem zugrunde liegenden Person
konzept besteht aus theologischer Sicht zu Recht und ist immer wieder
neu zu betonen. Auch Vertreter theologischer Ethik haben längst vielfach
kritisiert, dass der bioethische Diskurs den Begriff Autonomie mit Autar
kie verwechselt, was besonders in der Euthanasiediskussion auffällt 34

33 Vgl. R. KOLLER: Präimplantationsdiagnostik (2000).
34 U. KÖRTNER: Unverfügbarkeit des Lebens? (2001), S. 137.
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Noch wird dieser Aspekt in der herkömmlichen bioethischen Debatte aber

nicht ernst genug genommen.

In der feministischen Diskussion selbst jedoch hat die Frage, ob Frauen
neue Technologien wie IVF und PID für sich in Anspruch nehmen sollen
oder nicht, zu großen Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auffas
sung von Autonomie geführt. Soll allen Frauen, die diese Techniken bean
spruchen, mangelnde Autonomie vorgeworfen werden? Nehmen sie un

wissentlich eine gesellschaftlich zugestandene „Scheinautonomie" für sich

in Anspruch, die in Wahrheit gar nicht besteht, weil unsere Gesellschaft
noch patriarchalisch geprägt und daher echte weibliche Autonomie noch

gar nicht möglich ist? Und was heißt Autonomie im feministischen Sinn
überhaupt? Ist Autonomie - so die Debatte um den Schwangerschaftsab
bruch - grundsätzlich ein Abwehrrecht der Frau, sich vor gesellschaftli
chen Übergriffen auf ihren Körper zu schützen? Was aber, wenn Frauen
im Fall der IVF, der PID und des Klonens diese gesellschaftlichen Über
griffe gar nicht als solche verstehen und sich keineswegs als arme Opfer
begreifen, sondern sie fordern und sich selbst sogar aktiv an Forschungs
arbeiten auf diesem Gebiet beteiligen? Diese Fragen bezüglich eines femi
nistischen Autonomiebegriffs können hier nur angerissen werden, sie sind
noch keineswegs befriedigend beantwortet.^^ Nur soviel: Ein einheitliches
weibliches Subjekt existiert nicht und hat nie existiert. Frauen werden ih
re Autonomie in der Praxis jeweils unterschiedlich interpretieren und le
ben. In welchem Kontext auch immer ihre Entscheidungen eingebettet
sein mögen und wie auch immer sie sich letztlich entscheiden - auf jeden
Fall sind Frauen (und Männer!) in bioethischen Entscheidungen zu einer
global verstandenen Verantwortung verpflichtet, welche die Verantwor
tung für die Armen dieser Welt - d. h. auch und besonders die Perspekti
ve der Verteilungsgerechtigkeit - explizit mitbeinhaltet.^^ Diese globale

35 Die kanadische Philosophin Susan SHERWIN wertet die Möglichkeit, sich im Fall
von Kinderlosigkeit der Reproduktionstechnologien zu bedienen, als individuellen Zu
wachs an Autonomie für die einzelne Frau. Insgesamt gesehen und aus dem gesell"
schaftlichen Kontext heraus betrachtet, verstärke IVF aber das patriarchalische Roll
Verständnis vom Arzt als Experten und Schöpfer neuen Lebens, während die Frau
eine passive „Container"-Rolle und auf die Rolle der Gebärerin reduziert werde D*^^
und vor allem medizinische Bedenken bezüglich der schweren Nebenwirkungen d
führen SHERWIN zu der Auffassung, dass IVF im Kontext gesellschaftlicher Korf t n
tionen gesehen der Autonomie von Frauen insgesamt nicht zuträglich ict
SHERWIN: No longer patient, (1992), S. 129-136. ' 8^* S.
36 Auch der IVF nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehende feministi
ethikerinnen wie die katholische Theologin Margaret FARLEY betonen d .
zialethische Perspektive jede Art von Rechtfertigung der IVF durch die f'
absoluten Rechts auf Fortpflanzung ausschließt. - Vgl. E. PELKNER-
bärmütter (2001), S. 210. " ^®ne und Qe-
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und sozialkritische Perspektive, die als das Hauptanliegen des feministi

schen Zugangs bezeichnet werden kann, lässt den bioethischen Diskurs in

einem anderen Licht erscheinen. Aus Sicht der Armen dieser Welt stellen

sich in der Bioethik andere Fragen als die gängigerweise diskutierten.

Zusammenfassung

WALSER, Angelika: Feministische Grund
anliegen im bioethischen Diskurs. ETHI-
CA 12 (2004) 3, 293-314

Der Artikel skizziert die Grundanliegen fe
ministischer Bioethik in Absetzung von
herkömmlicher Bioethik. Feministische
Bioethik fordert eine stärkere Einbezie
hung des soziokulturellen Kontexts bei
der ethischen Bewertung neuer Biotechno
logie. Ihre globale Perspektive stellt die
Frage der Verteilungsgerechtigkeit in den
Mittelpunkt und fordert unter anderem
die bisher vernachlässigte Berücksichti
gung der Aspekte Körper und Gender. Zur
Moraltheologie bzw. zur theologischen
Ethik ergeben sich aufgrund der differen-
ziert-skeptischen Betrachtungsweise bio
medizinischer Errungenschaften in der fe
ministischen Bioethik nicht nur Brücken
schläge wie beispielsweise die Überwin
dung eines rein individualistischen Auto
nomiebegriffs. Feministische Bioethik kri
tisiert auch die Fixierung der Moraltheo
logie auf den moralischen Status des Emb
ryos und versucht, auf Basis einer Care-
Ethik eine neue Konzeption von Men
schenwürde zu entwickeln. Diese Neuan
sätze in ein konstruktives Gespräch mit
moraltheologischen Kategorien zu bringen
und Gemeinsamkeiten, aber auch Diffe
renzen und Lücken auf beiden Seiten auf

zuzeigen, ist Anliegen des Artikels.
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Summary

WALSER, Angelika: Basic requests of
feminist bioetMcs. ETHICA 12 (2004) 3,
293-314

The article outlines the basic requests of
feminist bioethics in contrast with tradi-
tional bioethics. Feminist bioethics de-
mands to draw more attention to the so-
ciocultural context in order to judge new
biotechnology more adequately. Its global
perspective puts the question of distri
butive justice into the centre of bioethi-
cal debate and requires to take into ac-
count two aspects which have been ne-
glected so far: body and gender. As to
moral theology respectively theological
ethics, the sceptical way of looking at
biomedical achievements in feminist bio
ethics isn't just made for forging links as
e. g. the Overcoming of a purely individu-
alistic concept of autonomy. Feminist
bioethics also criticizes the fixation of
moral theology with the moral Status of
the embryo and tries to develop a new
concept of human dignity on the basis of
care-ethics. The author's interest is to

induce a constructive dialogue with mor
al theology and its categories, referring
not only to the common ground but also
to the differences and deficiencies on

both sides.
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BÜCHER UND SCHRIFTEN

ALLGEMEINES

Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik.

Bd. 8. - Berlin; New York: de Gruyter,
2003. - 552 S., ISSN 1430-9017, ISBN
3-11-017912-1, Tb, EUR 49.45

Medizin- und Bioethik haben Fragen
zum Gegenstand, die an Landesgrenzen
nicht Halt machen - das Jahrbuch wird
diesem Sachverhalt dadurch gerecht,
dass die Autoren der 15 Beiträge der
Ausgabe 2003 aus Afrika, Europa und
den USA stammen - ein Drittel der Tex
te ist englischsprachig. Diese Intemati-
onalisierung der Diskussion ist ange
sichts der Tragweite der Probleme gera
de im Bereich des Klonens - gleich, ob
therapeutisch oder reproduktiv - unver
meidlich, um für die moralischen He
rausforderungen durch die Möglichkei
ten modemer Technik und Medizin ver
bindliche und über Ländergrenzen hin
weg wirksame Regelungen finden zu
können.

Etwa die Hälfte des Seitenumfangs des
JWE 2003 wird durch die genannten 15
Beiträge eingenommen. Die andere
Hälfte füllen zunächst Berichte und
Kommentare - in dieser Ausgabe fast
ausschließlich zur Frage des Umgangs
mit humanen embryonalen Stammzel
len. Vervollständigt wird das Jahrbuch
durch eine Vielzahl von Dokumentati
onen - vor allem Stellungnahmen vonWissenschaftsgesellschaften und Ethik
räten bzw. vergleichbaren Institutionen.
Im Vergleich zu den zurückliegenden
Ausgaben des Jahrbuchs ist die inhaltli-
ehe Homogenität der Beiträge größer.
Zum einen beschäftigt sich die Mehr-
1hl der Autoren mit Fragen des Klo-

oder doch zumindest mit Fragen,
Sie 1 der Debatte rund um das Klonen

von Bedeutung sind: Menschenwürde,
der moralische Status von Embryonen,
der Unterschied zwischen Mensch und

Person. Zum anderen sind viele Beiträ

ge grundsätzlicher Natur: In den mei
sten Texten werden gmndlegende Prob
leme diskutiert und nicht so sehr De

tailfragen. Daneben finden sich aber
auch einige Aufsätze, die andere bzw.
konkretere Probleme untersuchen, so
Gerechtigkeitsfragen der Gesundheits
versorgung, moralische Fragen der Pla-
cebonutzung, Probleme des Enhance-
ments mit mikroelektronischen und na-

notechnologischen Implantaten sowie
die historische Entwicklung des morali
schen Partikularismus.

Eingedenk der Tatsache, dass zum Zeit
punkt des Verfassens dieser Rezension
die Nachricht durch die Medien wan

derte, dass die beiden südkoreanischen

Wissenschaftler Hwang Woo-Suk und
Moon Shin Yong menschliche Embry
onen geklont haben, ist Klonen endgül
tig aus dem esoterischen Dunstkreis von
Sekten wie jener der Raelianer getreten:
Klonen ist eine Realität, die in absehba
rer Zukunft jeden von uns betreffen
kann. Deshalb stellt sich die Frage, wie
politisch und juristisch damit umgegan
gen werden soll. Philosophen sind zwar
weder Politiker noch Juristen - zumin

dest nicht notwendigerweise. Doch ihre
Antworten auf entsprechende Fragen
könnten Gewicht haben, wie bspw. in
Deutschland der nationale Ethikrat de

monstriert.

Die grundsätzliche Natur mancher Bei
träge des JWE 2003 führt jedoch dazu,
dass deren Argumentation in eine Ab
straktheit führt, die es schwer erschei
nen lässt, sie in konkrete Regelungen zu
übersetzen. Dabei ist „grundsätzlich"
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doppelt zu verstehen: Zum einen wird
tief in die Werkzeugkiste philosophi
scher Argumentationstechnik gegriffen,
um die je eigene Position zu stützen
und jene anderer Autoren anzugreifen.
Zum anderen werden - im weitesten

Sinne verstanden - weltanschauliche
Annahmen getroffen, die in pluralen
Gesellschaften wohl kaum als selbstver

ständlich akzeptiert vorausgesetzt wer
den können (und dürfen), schon gar
nicht in einem länderübergreifenden
Kontext. Es dürfte daher schwierig wer
den, beide Grundsätzlichkeiten der wei
teren Öffentlichkeit und damit auch den
politischen Akteuren zu vermitteln,
plausibel zu machen und damit einen
Beitrag zu leisten, um konsensfähige
Regelungen zu finden. .
Diesen Mangel kann man jedoch nicht
den Autoren des Jahrbuchs ankreiden;
an ihm wird deutlich, wie weit sich die
Möglichkeiten modemer Technik und
Wissenschaft von unserer Alltagswelt
und vor allem von unseren dazugehö
renden moralischen Intuitionen ent-
femt haben. Für die fachliche Debatte
um medizin- und bioethische Fragen
liefert das JWE 2003 erneut wichtige
Beiträge; für einen ersten Zugang zu
dieser Diskussion eignet es sich jedoch
nicht.

Karsten Weber, Frankfurt/Oder

PHILOSOPHIE

KATHER, Regine: Was ist Leben? Phi
losophische Positionen und Perspekti
ven. - Darmstadt: WBG, 2003. - 246
S., ISBN 3-534-15619-6, Geb., Euro
29.90

Regine Kathers Buch „Was ist Leben?"
ist ein geistreiches und stoffhaltiges
Buch. Damit sind gleichzeitig die Pole
angesprochen, die sie zu verbinden
sucht: Geist und Materie, Form und
Sinn, Subjekt und Objekt, fokussierend
auf die Ansätze in Geistes- und Natur
wissenschaften, mit denen man sich

dem Lebensbegriff annähert. „Das Ziel
dieses Buches ist es daher, zunächst die
ganze Spannbreite der Bestimmungen
von Leben - biologische, kulturanthro
pologische und schließlich auch religi-
onsphüosophische - paradigmatisch
darzustellen. Indem die der jeweiligen
Bestimmung zugmnde liegenden Frage
stellungen, Methoden und Beobachtun
gen ebenso wie die Grenzen der einzel
nen Perspektiven sichtbar werden, zeigt
sich auch, ob und inwiefern sie sich er
gänzen. Bei der Bestimmung des
menschlichen Lebens wird in exempla
rischer Weise sichtbar, dass nicht nur

die Trennung von Materie und Geist
und von Natur und Kultur, sondern
auch die mit ihr verbundene Trennung
von Natur- und Geisteswissenschaften

unhaltbar ist." (S. 13)

Als solche, disziplinär oftmals einander
entgegengesetzte Pole arbeitet sie etwa
den organismischen im Vergleich zum
kybernetischen Zugang zum Leben her
aus. Der Letztere, der Lebewesen als
Maschinen fasst, ignoriere das Individu
um und die Vielfalt des Lebendigen. Ihr
Anliegen ist im Grunde ethischer Natur
(vgl. das abschließende Kap. VII), ihre
Argumentationen liegen aber, gerade
weil sie nach Grundlegungen sucht, im
Gebiet der philosophischen Anthropolo
gie und Wissenschaftsphilosophie der
Life Sciences (Kap. III-V). Besonders
hervorzuheben ist, dass sie nicht beim
Blick auf die Auseinandersetzung mit
dem Stofflichen des Lebens stehen

bleibt, sondern dem Geist ein eigenes
religionsphilosophisches Kapitel widmet
(Kap. VI). Darüber hinaus bietet sie ei
nen erhellenden historischen Überblick
zu Lebensbegriffen von Aristoteles, Plo-
tin, Descartes, Spinoza, Kant und Dar
win (Kap. II), der für die nachfolgenden
Kapitel immer wieder als Bezug dient.

Kather wählt als hermeneutischen Zu

gang zum Leben einen phänomenologi-
schen Ansatz, der zwischen Geist und

Atom zu vermitteln sucht. Sie beruft
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sich dabei auf den Menschen als

Gestaltganzheit und „animal symboli-
cum" im Sinne Emst Cassirers, um zur
atomistisch-physikalistisch-mechanisti-
schen Sichtweise der modernen Biolo

gie (unter der die Autorin bedauerli
cherweise, aber auch verständlicher
weise ausschließlich die genetisch ar
beitende Molekularbiologie betrachtet)
ein lohnendes Gegengewicht zu setzen.
Anfang und Ende des Lebens werden
besonders gewürdigt, und damit auch
das Individuum, dem eine subjektive
Lebendigkeit innewohnt. Diese zu beför
dern oder zumindest in der Moderae

angesichts der um sich greifenden Ob
jektivierungsbestrebungen zu erhalten
ist das ethische Anliegen der Autorin.
Ein Anliegen, das es nachdrücklich zu
unterstützen gilt.

Das Buch liefert m. E. wenig methodi
sche Kritikpunkte. An einigen Stellen
wäre es wünschenswert, biologische
Kategorien wie „die Pflanze" oder „das
Tier" als dezidiert kulturelle Zuschrei-

bungen mit den entsprechenden Grenz
ziehungen zu rekonstruieren, anstatt ih
nen als natur(wissenschafts)gegeben
aufzusitzen. Dies wird dann wichtig,
wenn etwa in Kap. V in der Stufenfolge
Pflanze, Tier, Mensch ein Lebensbegriff
entwickelt wird, der sich mit Hilfe von
Bewusstsein und Widerstandserfahrung
höher organisiert. Aber auch Pflanzen,
so wäre zu ergänzen, kann man etwa
anhand physiologischer Kennzeichen
(Chlorophyll) oder aufgrund ihrer Ge
stalt als solche einordnen. Aufgrund ih
rer Wuchsform wären die Korallen
Pflanzen, obwohl die heutige Biologie
sie als Tiere einordnet; die assimilieren
den Augentierchen (Euglena gracilis),
die heute als Pflanzen eingeordnet sind,
aber wären Tiere, weil sie sich mittels
Geißel frei bewegen können. Der tra
dierte Name deutet darauf hin, dass sie
schon einmal anders im System des Le
benden verortet wurden. Im Resümee
auf S. 216 betont die Autorin freilich.

dass ein wesentliches Merkmal der Kul
tur „ihre Vielgestaltigkeit" ist. Deshalb:
Auch die Naturwissenschaft ist Teil der
kulturellen Sphäre und in ihrer Gestal
tungskraft und Objektkonstitution nicht
kulturinvariant.

Ein besonderer Gewinn ist Kathers Aus
einandersetzung mit dem Verhältnis
von Lebensbegriff und Menschbegriff,
die u. a. auf die menschliche Nähe zum
Tier, die Formen nicht-menschlicher In
telligenz, den Menschen als Werkzeug
nutzer und Techniker, den Menschen
als Ganzes und Symbolerkenner ein
geht. Nach der Lektüre von Kap. V, das
auf die momentan wieder viel rezipier
ten Arbeiten Schelers, Cassirers und
Plessners fokussiert, fragt man sich,
warum die philosophische Anthropolo
gie seit über 80 Jahren so wenig neue
Autoren zu bieten hat, die mittlerweile
ja auch auf aktuelle biotechnische Ent
wicklungen dezidiert rekurrieren könn
ten und müssten. An dieser Stelle ent
puppt sich zweierlei: Zum einen wird
die moderne Biotechnik von der Philo
sophie noch zu sehr im Hinblick auf
bioethische Fragen untersucht, anstatt
dass man sich mit der Normativität der

wissenschaftlichen Theorie- und Mo
dellbildung in den Lebenswissenschaf
ten und dem Bild vom Menschen als Le

bewesen in einer Naturordnung, mit
dem diese Bildungen in Wechselwirkun
gen stehen, auseinandersetzen würde.
Dieses Problem wird von Regine Kather
kenntnisreich und auch sprachlich zwi
schen den Disziplinen stilsicher vermit
telnd herausgestellt. Zum anderen aber
wird deutlich, dass in den letzten Jahr
zehnten die Anthropologie diese Frage
entbehren konnte, weil offensichtlich
die von der Autorin zu Recht kritisier

ten systemtheoretischen Zugänge zum
Leben für lange Zeit ein Manko befrie
digten, das die Phänomenologie in den
1920er Jahren nicht befriedigen konn
te. Die Systemtheorie hat den Beo
bachterstandpunkt eingeführt und „das
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Ganze" in einen Interpretationsrahmen
eingebettet, der überindividuell ist.
Erst vor der Gefahr, dass das individu
elle Leben gemäß festgelegten Program
men und Codes interpretiert, diagnosti
ziert und therapiert werden könnte,
müssen sich systemtheoretische Zugän
ge auf ihren Gestaltungsspielraum hin
befragen lassen. Und das ist heute not
wendig, weil wir mittlerweile in einer
Welt der Biofakte leben und Natur sich

fast nur noch im Verlust zeigt. Regine
Kather macht es sich bei der Befragung
selten leicht, und sie ist mutig genug,
nach gegebenen Antworten gedanklich
nachzuhaken und weiterzufragen. Da
bei hat sie keine Scheu vor den wirklich

großen philosophischen Fragen, wie ja
auch der Titel zeigt. So hat man bei der
Lektüre das Gefühl, dass hier jemand
wirklich eine Antwort finden wollte.

Das macht das Buch zu einem Lesege
winn, zumal es brillant geschrieben ist
und viele Antworten auch gegeben wer
den. Die eine, vielleicht letztgültige,
nach dem was Leben ist, zu geben - das
wäre ein Übermaß an Erwartung und
auch der verzweifelte Versuch, der Of
fenheit des Lebens wieder etwas Gege
benes entgegenzusetzen. Wie gut, dass
Regine Kather ihrer Fragestellung hier
treu bleibt. Und sie bleibt auch nicht

vor der Skizzierung politischer Kontex-
tualisierungen (Bioethik) stehen. Eine
Phänomenologie, die zu Beginn des
neuen Jahrtausends argumentieren
möchte, täte dennoch gut daran, sich
mit ihren früheren Grenzen und Geg
nern auseinander zu setzen. Dass dies
die Autorin auch noch leisten könnte
und in Zukunft leisten wird, davon
kann man nach der vorgelegten Arbeit
ausgehen.

Nicole C. Karafyllis, Frankfurt/Main

SOZIALWISSENSCHAFTEN

JOERDEN, Jan C.: Menschenleben.
Ethische Grund- und Grenzfragen des

Medizinrechts. - Stuttgart: Franz Stei
ner, 2003 (Grundlagen der Rechtsphilo
sophie; 1). - 205 S., ISBN 3-515-
08340-5, Brosch., EUR 19.00

Nach Aristoteles' „Nikomachischer

Ethik" strebt alles menschliche Lehen in

natürlicher Suchbewegung nach Glück.
Ziel jeder philosophischen Ethik ist das
richtige oder „gute" Handeln. Im Zent
rum jedes ethischen Diskurses steht
deshalb das Menschenbild, geleitet von
der Neigung, richtig oder „gut" zu han
deln, wobei sich die Richtigkeit des
Handelns nicht aus sich selbst heraus
ergibt, sondern an Maximen orientiert,
die sich letztlich als individuelle und

kollektive Überlebensstrategien heraus
stellen.

Der von Jan C. Joerden vorgelegte Band
beinhaltet 15 Kapitel, in denen zentrale
Fragen der gegenwärtigen medizin-ethi-
schen Debatte diskutiert werden. Die

Reihenfolge der Kapitel soll dabei im
Wesentlichen dem Ablauf des menschli

chen Lebens folgen; am Ende jedes Ka
pitels werden Kemaussagen in einzel
nen Thesen ergebnisorientiert zusam-
mengefasst.
Joerden hat es dabei unternommen, in
komprimierter Weise - einem Studien
buch entsprechend - die Kapitel so zu
gestalten, dass sie unabhängig vonei
nander vom Leser erschlossen werden

können, was Anerkennung verdient,
auch wenn der Rezensent Zweifel hegt,
ob die vielfältigen Probleme in der Me
dizinethik überhaupt allgemein ver
ständlich dargestellt werden können.
Zu Beginn stellt Joerden die Frage, wes
sen Rechte durch das reproduktive Klo
nen beeinträchtigt werden könnten, und
kommt hier zu dem Ergebnis, dass zwar
vielfältigerweise Bedenken gegen das
Klonen zu Recht bestünden, allerdings
dies nicht dazu führen dürfe, die Tech
nik des Klonens generell abzulehnen.
Dabei plädiert Joerden für einen ange
messenen Umgang mit der Technik des
Klonens, bleibt aber die Antwort darauf
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schuldig, wer denn die Angemessenheit
des Umgangs bestimmen will; vielmehr
drohte durch eine Liberalisierung in
der rechtlichen Beurteilung des Klonens
ein ethischer Dammbruch, weil be
kanntlich der Forschungswetteifer kei
ne Grenzen kennt.

Sodann wirft Joerden im Folgekapitel
die Frage auf, ob ein Kind geklont wer
den dürfe, um ein anderes zu retten.
Als Fallbeispiel wird erörtert, ob die El
tern zustimmen dürfen, dass dem ge
klonten Kind eine Niere zu Gunsten des

anderen Kindes entnommen wird und

es in der Folge Situationen geben kann,
in denen das reproduktive Klonen als
ethisch akzeptabel erscheine. Dem ist
aber entgegenzuhalten, dass es keine
abgestufte Wertigkeit zwischen Men
schenleben gibt und geben darf, die da
zu führte, ein Kind zu zeugen (klonen),
um ein anderes zu retten; dies würde
eindeutig die Gefahr der bloßen Instru
mentalisierung verschärfen.

Welcher Zusammenhang zwischen dem
Begriff der Person und den Grenzen des
Lebensrechtsschutzes besteht, wird in
einem weiteren Abschnitt diskutiert.

Dabei gelangt Joerden zu dem Ergebnis,
dass im Hinblick auf den Aspekt der
vertikalen Gleichheit das Kriterium der

Himtätigkeit sowohl für den Anfang als
auch für das Ende der Zuschreibung ei
nes Lebensrechtes als das am ehesten
vertretbare Kriterium erscheine.

Im 4. Kapitel wird die Lehre Norbert
Hoersters zur Problematik der Abtrei

bung vorgestellt, wobei nach Joerden
der Gleichheitssatz eine überzeugende
Begründung für den Entzug des Lebens
rechtes fordere, was aber entgegen
Hoerster nicht mit dem Rekurs auf das
Ich-Bewusstsein des Individuums gege
ben sei, sondern allenfalls mit einer Be
zugnahme auf das Kriterium der Him
tätigkeit.
Sodann wird die Frage gestellt, was aus
der Stammzellenforschung für den Be
ginn des Lebensrechtsschutzes folgt.

wobei Joerden die Auffassung vertritt,
dass sich eine Reihe von Problemen des
Embryonenschutzgesetzes entschärfen
würden, verlegte man den Beginn des
Lebensschutzrechtes auf den Zeitpunkt
des Beginns der Himtätigkeit beim Fö
tus. Damit wäre - so Joerden - zumin
dest aus der Perspektive des Tötungs
verbotes gegen das therapeutische Klo
nen nichts einzuwenden. Dem ist aber
entgegenzuhalten, dass zu Recht das
auf Menschen bezogene Tötungsverbot
nach der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts den werdenden
Menschen vom Zeitpunkt der Empfäng
nis an erfasst, was auch Position der ka
tholischen Kirche ist.

Gefahren der Diskriminierang durch
modeme Genforschung werden in den
Kapiteln 6-8 zur Diskussion gestellt,
ehe dann im 9. Abschnitt die Frage ge
stellt wird, ob Schwerstgeschädigte Neu
geborene (aktivhandelnd) getötet wer
den dürfen. Joerden stellt hier insbe

sondere die von Peter Singer und Helga
Kuhse angeregte Diskussion auf den
Prüfstand und lehnt die von Kuhse und

Singer vorgeschlagene Begrenzung des
Lebensrechts auf Personen mit Selbst-

bewusstsein zu Recht ab.

Das Problemfeld „Trennung siamesi
scher Zwillinge" fordert nach Joerden
umgehend eine gesetzliche Reguliemng
in Deutschland. Unter welchen Voraus
setzungen an Menschen Experimente
vorgenommen werden dürfen, ob der
Staat die Verschreibung sog. harter
Drogen an Abhängige zulassen darf und
ob es im Bereich der medizinischen
Ethik Gmppenrechte geben kann, sind
Gegenstand weitere Erörtemngen, wo
bei nach Joerden sich die von der Kon
zeption von Individualrechten bekann
ten Gmndsätze nur dann auf ein Kon
zept von Gmppenrechten übertragen
lassen, wenn die betreffende Gmppe
durch einen Rechtsakt als juristische
Person konstituiert ist.

Schließlich wird die Bedeutung von Ta-
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bus bei Sterbehilfe, Organtransplantati
on und Klonen vorgestellt, ehe Joerden
im letzten Kapital das Himtodkriterium
(Gesamthimtod) als den entscheidenden
Zeitpunkt für das Ende des menschli
chen Lebens beschreibt.

Joerdens Verdienst ist es, dass er mit
dem vorgelegten Werk insbesondere die
breite Studentenschaft für die zur Zeit
brennendsten Probleme im Bereich Me
dizinethik zu sensibilisieren sucht.

Am Beginn des menschlichen Lebens
sollte aber nicht das Problemfeld »Klo
nen" stehen, weil bekanntermaßen die
Kopie dem Original folgt, weshalb es
wünschenswert und auch erforderlich
gewesen wäre, sich mit der Problematik
der Präimplantationsdiagnostik (PID)
detailliert auseinander zu setzen.

Kritik muss auch hervorrufen, wenn
Joerden den Lebensrechtsschutz des
Embryo am Beginn der Himtätigkeit
festmachen will.

Abgesehen davon, dass selbst der Autor
darauf verweisen muss, dass dieses Kri

terium zu unbestimmt ist, wenn er auf

S. 62 ausführt, dass „bei Berücksichti
gung einer entsprechenden Sicher
heitsmarge der Lebensrechtsschutz et
wa ab dem Ende des 2. Monats einset

zen könne", ist festzustellen, dass die
maßgebenden Rechtsgrundsätze an
Klarheit und Deutlichkeit nichts vermis

sen lassen.

Das BVerfG hat das grundsätzlich ge
schützte Lebensrecht Ungeborener (Art.
2 Absatz I Satz 1 GG) und ihre Men
schenwürde (Art. 1 Absatz I GG) dekre
tiert und den Vorrang des Lebensschut
zes des nasciturus insbesondere gegen
über der Schwangeren ausdrücklich
hervorgehoben. Diese verbindlichen
Rechtssätze können sich dabei auf den

unmissverständlichen Satz des Preußi

schen Allgemeinen Landesrechts von
1794 berufen, wonach „die allgemeinen
Rechte der Menschheit auch den noch

ungeborenen Kindern schon von der
Zeit ihrer Empfängnis gebühren".

Der unbedingte Lebensrechtsschutz des
Ungeborenen ist seit der Aufklärung
nach Tradition und von der Sache her

ein immanenter Bestandteil der unver

äußerlichen Menschenrechte. Im Übri
gen hat sich auch der Deutsche Juris
tentag bereits 1986 nahezu einstimmig
dafür ausgesprochen, dem Embryo un
abhängig von der Art der Zeugung ab
der Verschmelzung von Ei- und Samen
zelle den Schutz der Verfassung zuzu
gestehen (vgl. auch § 8 Abs. 1 Embry-
onenschutzgesetz: als Embryo gilt be
reits die befruchtete, entwicklungsfähi
ge menschliche Eizelle vom Zeitpunkt
der Verschmelzung an).
Das Buch ist all jenen zu empfehlen, die
sich erstmals mit den derzeit aktuellen

Problemfeldem in der Medizinethik be

schäftigen wollen. Grundlagenfor
schung war indes ohnehin nicht Anlie
gen des Verfassers.
Das Literaturverzeichnis aber ist für ein
Studienbuch in jedem Falle unzurei
chend ausgestaltet und verdiente eine
alsbaldige Erweiterung und Aktualisie
rung. Wolfgang Schlögl, Passau

NATURWISSENSCHAFTEN

DAMSCHEN, Gregor/Schönecker, Die
ter (Hg.): Der moralische Status
menschlicher Embryonen: pro und
contra Spezies-, Kontinuums-, Identi-
täts- und Potentialitätsargument. -
Berlin; New York: Walter de Gruyter,
2003 (De-Gruyter-Studienbuch). - VIII,
331 S., ISBN 3-11-017365-4, Kart.,
EUR 19.95

Es gibt Probleme ethischer Natur, die
sich auch nach Jahren der Diskussion
nicht abzunutzen scheinen, sondern
eher noch an Relevanz zunehmen. Der
moralische Status menschlicher Emb
ryonen ist ohne Zweifel ein solches The
ma. Und so ist der vorliegende Band
von Damschen und Schönecker - trotz
seiner argumentativen Redundanz — ein
weiterer und wichtiger Beitrag zur im-
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mer aktuellen Diskussion in der Bio
ethik.

Das Werk vereint Beiträge einer wissen
schaftlichen Tagung, die bereits im Feb
ruar 2002 in Halle (Saale) stattgefun
den hat, in deren Mittelpunkt die vier
inzwischen klassischen Argumente der
Embryonendebatte standen: Spezies-,
Kontinuums-, Identitäts- und Potenti-
alitätsargument; kurz SKIP-Argumenta-
tion genannt. Für jedes dieser vier Ar
gumente kamen je ein Vertreter pro
und ein Vertreter contra zu Wort. Diese
spannungsreiche Gegenüberstellung fin
det sich auch im vorliegenden Band
wieder. Ausgangspunkt ist jeweils die
syllogistische Formulierung des Argu
ments.

Das Speziesargument stellt die Auffas
sungen Eberhard Schockenhoffs den hin
länglich bekannten Argumenten Rein
hard Merkels gegenüber. Schockenhoff
zeigt, dass der präferenzutilitaristisch-
empirisch gefärbte Personbegriff ein
verkürzter ist. Menschsein und Person

sein, so der Autor, dürfen nicht vonein
ander getrennt gesehen werden, son
dern sind wie Leib und Seele miteinan

der verbunden. „Der Zeitpunkt der Ver
einigung von Ei- und Samenzelle er
weist sich als der geeignetste biologi
sche Ansatzpunkt für den Beginn der
vollen Schutzwürdigkeit des individuel
len Menschenlebens." (11) Es ist die
hier grundgelegte Fähigkeit zum sittli
chen Subjektsein, aus der die Men
schenwürde eines jeden Mitglieds der
Spezies Homo sapiens resultiert. D. h.:
Würde ergibt sich nicht erst in dem
Maße, in dem Selbstbewnsstsein, Zu
kunftsfähigkeit und Interessenspräfe-
renzen ausgemacht werden können.
„Die logischen Klassifikationsfehler, das
reduktive Seinsverständnis, die Ver
wechslung der Person mit ihren Eigen
schaften, die unzureichende Beachtung
der Identitätsproblematik und der hal
bierte Interessensbegriff verraten einen
latenten Dualismus, in dem das anthro

pologische Grunddefizit der präferenz-
utilitaristischen Ethik hervortritt. Die

ser Dualismus zeigt sich bereits in der
definitorischen Vorentscheidung, die al
lein kognitive und volitive Fähigkeiten
als moralisch relevante Eigenschaften
eines Lebewesens zulässt, während des
sen körperliche Entwicklungsphase als
rein biologische Faktizität betrachtet
wird." (30)

Für Merkel ist das S-Argument hinge
gen nicht tragfähig. Seines Erachtens
liegt bereits in der Prämisse des Syllo
gismus ein „naturalistischer Fehl-
schluss" vor, wenn, ausgehend vom
Gleichbehandlungsgrundsatz, geborene
Menschen und Embryonen als normativ
gleichwertig und schützenswert erach
tet werden sollen. Aus dem Faktum der

biologischen Zugehörigkeit lässt sich
keine Norm ableiten. Es wäre eher der

Gedanke der Solidarität, den Merkel ins
Feld führen würde. Dieser folgt aber
anderen Begründungsmustem und be
darf für seine normative Untermau

erung nicht des S-Arguments.

Das Kontinuumsargument wird von
Honnefelder und Kaufmann bearbeitet.

Der Bonner Professor für Philosophie
begründet den moralischen Status mit
dem Argument einer kontinuierlichen
Entwicklung von der befruchteten Ei
zelle zum erwachsenen Menschen. Was

aber zweifelsohne für den geboren
Menschen gilt, muss auch für den
frühen Embryo gelten, da sich in dessen
Entwicklung keine moralrelevanten Zä
suren ausmachen lassen. „Dabei wird
von der Voraussetzung ausgegangen,
dass das Kontinuumsargument und das
Identitätsargument im Prinzip dasselbe
aussagen und in einem unlösbaren Zu
sammenhang mit dem Potentialitätsar-
gument stehen." (61)

Kaufmann plädiert für eine abgestufte
moralische Entwicklung. „Da wir auch
in anderen rechtlichen und moralischen
Fragen die faktische Entwicklung der
menschlichen Natur berücksichtigen.
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wäre es unplausibel, die Abhängigkeit
des Embryos vom Leib der Mutter und
die allmähliche Herausbildung seiner
Fähigkeiten für völlig irrelevant zu hal
ten." (83) Der Autor klärt ausführlich
den Begriff der Menschenwürde und
untersucht anschließend den Terminus

„ohne moralrelevante Einschnitte". Ge

nau diese Aussage wird nämlich gegen-
läuhg interpretiert. Während einige die
ses Argument für die volle Schutzwür
digkeit des frühen Embryos ins Feld
führen, nutzen es u. a. Hoerster, Singer
und Harris, um erst die Geburt als mo
ralrelevanten Vorgang zu markieren, ab
dem einem Menschen volle Schutzrech

te zukommen. Kaufmann argumentiert
mit der Prognose eines Embryos, eine
Person werden zu können. Damit erge
ben sich aber grundlegende Unterschie
de zwischen einem Embryo in vivo und
einem Embryo in vitro, für den gar
nicht vorhergesagt werden kann, ob er
sich je zu einer Person entwickelt. „Wir
haben allen Grund zu einem vorsichti

gen Umgang mit diesen Wesen, da es
sich nun einmal um ein Frühstadium
menschlicher Entwicklung handelt. Ein
völliges Verbot jeder Forschung an ih
nen scheint mir aber nach dem hier

Vorgetragenen nicht zu rechtfertigen."
(97)

Enskat und Stoecker be- bzw. widerle

gen das Identitätsargument. Enskat
stellt eingangs die Frage, wie Würde ge
nerell begründet werden kann. Für ei
nen Embryo können Intentionen und
Handlungen schlechterdings nicht als
würderelevante Kriterien ausgemacht
werden. „Der moralische Status er
wachsener Menschen kann von Inten

tionen nicht abhängen, weil die Bestim
mung des Menschen mehr einschließt
als das Haben, Hegen und Befriedigen
von Intentionen." (101) Enskat argu
mentiert deontologisch. Identität kann
nicht einfach als numerische oder onto-

genetische verstanden werden, sondern
meint eine sortale. Welche Eigenschaft

liegt nun aber sowohl beim erwachse
nen Menschen als auch beim Embryo
vor, die als würdestiftend angesehen
werden kann? Es ist die Fähigkeit,
Adressat einer unbedingten Verpflich
tung und Träger des korrespondieren
den unbedingten Rechts zu sein. Und
dies betrifft in erster Linie das Verbot
der Tötung und das Recht auf Leben.
Nun ist aber diese Erkenntnis Akt der
Reflexion, die erst in einer relativ
späten Lebensphase erfolgen kann. Da
raus resultiert häufig der Fehler, dieses
Reflexionsvermögen selbst zu einem
Kriterium für die Schutzwürdigkeit ei
nes Individuums heranzuziehen. Ver

wechselt werden ein bestimmter Status
und dessen Komponenten.

Stoecker widerlegt in seinem Beitrag
das I-Argument. Bereits aus der Emb
ryonalentwicklung leitet er ab: „Eine
Zygote, Morula oder Blastozyste ist
nicht mit dem daraus erwachsenen Fö
tus, Neugeborenen und schließlich Er
wachsenen identisch, man kann folglich
auch keine Würde aus dieser Identität
ableiten." (129) Außerdem ist gar nicht
klar, ob die Menschenwürde essentiell
zum Menschen gehöre oder doch erst
erworben wird. Wieder steht die Frage
im Raum, welche Eigenschaft diese
Würde begründet. Hält man die Kon
klusion des I-Arguments für wahr und
teilt die Prämissen, ergibt sich das Pro
blem, dass hier bereits vorausgesetzt
wird, was das Argument zu beweisen
vorgibt. In welchen Eigenschaften kann
ein Embryo mit einem Erwachsenen
identisch sein? Stoecker weist darauf
hin, dass sich nicht die gesamte be
fruchtete Eizelle zum Embryo und da
mit zum erwachsenen Menschen ent
wickelt und dass aus einem Embryo
mehrere Menschen hervorgehen kön
nen. Die relevante Eigenschaft muss al
so eine andere sein. Ausgehend vom Be
griff der Seele wären dies die Lebendie-
keit, die Psyche und das Menschsein
Naturhch sind sie nicht allein mit dem



Bücher und Schriften 323

Identitätsargument gegeben, sondern
mit den anderen Kriterien der SKIP-Ar-

gumentation verwoben.

Die Auseinandersetzung mit dem Po-
tentialitätsargument führen Wieland
und Schöne-Seifert. Wieland sieht die

Moralfähigkeit des Menschen als Aus
gangspunkt seiner unbedingten Würde.
Es sind gerade nicht biologisch und em
pirisch feststellbare Fakten, die Würde
begründen, sondern allein die sich aus
dem Status ergebende normative Be
stimmung. Die Zugehörigkeit zur Spe
zies Mensch „...zu der, von niemandem
bezweifelt, auch der Embryo gehört,
wird lediglich als Indikator in Anspruch
genommen, auf den man angewiesen
ist, wenn man ein zur Moralfähigkeit
veranlagtes Wesen willkürfrei als sol
ches kennzeichnen will". (149) Letztlich
ist es die Disposition zur Moralfähig
keit, die dem erwachsenen, dieses Prin
zip anerkennenden aber auch dem
schlafenden oder irrenden Menschen
und schließlich auch dem Embryo Wür
de und Lebensrecht verleiht.

Schöne-Seifert verwiest auf die Brisanz
des Arguments, das bereits in den
1970er bis 90er Jahren im Zusammen
hang mit der Abtreibungsdebatte heftig
diskutiert wurde. Sie weist nach, dass
Wieland einen Sonderfall des P-Argu-
ments liefert, in dem es schlussendlich
gar nicht um Potentialität, sondern um
Aktualität geht. Denn die Disposition
zur Moralfähigkeit liegt nicht als Poten
tial, sondern stets aktuell auch im Em
bryo vor. „Zu den Bedingungen gegen
wärtiger moralphilosophischer Kontro
versen gehören die weithin verlorene
Hoffnung auf Letztbegründungen sowie
generell das Fehlen einer unstrittigen
Moralepistemologie." (173) Daraus er
gibt sich u. a. ein Plural an möglichen
Les- und Verstehensarten für das Poten-
tialitätsargument. Diese werden folgend
vorgestellt und zurückgewiesen. „Nicht
dis^tiert wurde ein sehr wohl ein
leuchtender indirekter Grund, Embryo

nen unter prima facie Schutz zu stellen.
Hier geht es um den Schutz imserer

Mitmenschlichkeits-Tugenden, die unbe
schadet der bisherigen Argumentation
sehr wohl gefährdet sein können, wenn
wir menschenähnliche Winzlinge, die
sich durch die bestaunenswerten Pro
zesse von Zeugung und Schwanger
schaft und Geburt ohne sichtbare harte
Zäsuren zu Kindern entwickeln können,
ohne entgegenstehende massive Gründe
abtöten." (184)

Im Anschluss an die dezidierte Ausein
andersetzung mit den Einzelaspekten
der SKIP-Argumentation melden sich
die Herausgeber des vorliegenden Ban
des selbst zu Wort und erarbeiten unter
der Überschrift „In dubio pro embryo-
ne" neue Argumente zum moralischen
Status des Embryos. Die Hauptfrage
wird nun so formuliert: „Haben
menschliche Embryonen ab der impräg
nierten Oozyte einen Würde-Status, der
impliziert, dass sie unter normalen Um
ständen nicht getötet werden dürfen?"
(193) Dabei muss in der Debatte zwi
schen einer philosophischen, juridi
schen und politischen Ebene einerseits,
einer direkten und einer indirekten
Strategie andererseits unterschieden
werden. Damschen und Schönecker ge
hen den indirekten Weg, der es nicht
auf bestimmte Eigenschaften oder Fä
higkeiten zur Begründung des morali
schen Status menschlicher Embryonen
absieht, sondern vielmehr mit dem ar
beitet, was allgemeiner Konsens ist. „...
eine solche Aussage wäre etwa die, dass
gesunde erwachsene Menschen nicht
getötet werden dürfen". (198) Die Auto
ren entwickeln eine eigene Argumenta
tion, die sich auf die numerische Identi
tät und Potentialität stützt und somit als
NlP-Argument bezeichnet wird. Hinzu
kommt auf einer Metaebene das Vor
sichtsargument. Zuvor werden aller
dings erneut die vier klassischen Argu
mente gesichtet, kritisiert und gewür
digt. Schlussendlich heißt es: „Das Vor-
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Sichtsargument schließlich setzt voraus
und behauptet allerdings auch, dass die
ses NIP-Argument so gut oder hinrei
chend stark ist, dass es Zweifel bei je
nen säen sollte, die dem Embryo (jeden
falls unter besonderen Bedingungen)
starke Schutzrechte absprechen, Zwei
fel, die dann dazu führen sollten, eine
vorsichtige Position einzunehmen. Es
mag zwar sein und ist sogar wahr
scheinlich, dass sie sich von unserem
NIP-Argument letztlich nicht überzeu
gen lassen. Doch alle, die meinen, dass
menschliche Embryonen keine Würde
besitzen, oder die sich dessen sogar
subjektiv sicher sind, müssen sich fra
gen, ob sie ihr eigenes Leben notfalls
darauf verwetten würden. Würden sie

es tun? Wenn nicht, dann sollten sie
auch nicht das Leben anderer aufs Spiel
setzen." (264)
Der Band wird abgerundet durch einen
Beitrag von Christoph Viebahn, der eine
Skizze der embryonalen Frühentwick
lung des Menschen bietet. Ein medizi
nisch-naturwissenschaftliches Glossar

von Jan Idkoviak schließt sich an.

Wenngleich das vorliegende Buch in
seinem ersten Teil weithin bekannte Ar

gumente aufgreift und erneut zusam
menstellt, ist doch sein zweiter Teil eine
wirkliche Erweiterung und Bereiche
rung der bioethischen Debatte. Das
NIP-Argument wird in Verbindung mit
dem Vorsichtsargument zu einer
durchaus bedenkenswerten Einheit,
selbst wenn sich Einzelaspekte dieser
Argumentation bestreiten und widerle
gen ließen.

Sebastian Schoknecht, Würzburg

RAGER, Günter/Holderegger, Adrian
(Hg.): Die Frühphase der Entwicklung
des Menschen. Embryologische und
ethische Aspekte. - Fribourg: Univer
sitätsverlag Freiburg/Schweiz, 2003
(Herausforderung und Besinnung; 19) -
173 S., ISBN 3-7278-1416-0, EUR
18.80

Der genannte Band enthält vier wissen
schaftliche Vorträge, die anlässlich ei
nes Symposions (8.11.2002) zu Ehren
des aus Irland stammenden, lange Zeit
in den USA tätigen und nunmehr in Fri
bourg als Gastprofessor wirkenden Hu
manembryologen Ronan O'RAHILLY
gehalten und für die Drucklegung über
arbeitet wurden. Die an den Anfang ge
stellte, von Günter RAGER verfasste
Laudatio informiert über den Lebens
weg und die international anerkannte
Forschungstätigkeit von R. O'RAHILLY,
die im Anhang auch durch dessen um
fangreiches Publikationsverzeichnis
ausgewiesen wird.
Drei der vier Beiträge suchen spezifi
sche Perspektiven zum gegenwärtigen
humanwissenschaftlichen Stand der

Kenntnis über den frühesten Entwick-

lungsprozess des menschlichen Emb
ryos zu erhellen. In diesen für Nicht-Ex
perten mitunter schwierig zu lesenden
Aufsätzen setzt sich zunächst Hans-

Werner Denker mit zentralen Fragen zu
den embryonalen Aspekten der Indivi-
duation auseinander, insbesondere mit

dem Differenzierungs- und Musterbil
dungspotential embryonaler Stammzel
len. So zeigen etwa die im Tierexperi
ment an Weißbüscheläffchen gewon
nenen Befunde, dass auch embryonale
Stammzellen Embryo-ähnliche Entwick
lungspotenzen aufweisen können, wes
halb „durchaus Zweifel an der angeb
lich gesicherten ,Nicht-Totipotenz'" (S.
24) von embryonalen Stammzellen an
gebracht sind. Die autonome Musterbil
dungsfähigkeit embryonaler Stammzel
len erfordert für Denker jedenfalls wei
tere Forschungen am Primatenmodell,
die - sollte sich der Verdacht erhärten
- unausweichliche ethische Konsequen
zen für die Forschung mit menschli
chen embryonalen Stammzellen zeitigen
müssten. Der Beitrag von Christoph
Viehbahn handelt über die Polarisie
rung und Achsenbildung während der
embryonalen Frühentwicklung, jener
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von Andreas Herrler über die Bedeu

tung der extraembryonalen Matrices als
Gartint der Individualität des preim-
plantativen Embryos. Das Wissen um
die Relevanz der extrazellulären Matri

ces im Hinblick auf die Befruchtung
• und wichtige physikalische und bioche
mische Aufgaben wird zugleich intensiv
in der Kontrazeptionsforschung heran
gezogen, um Antikörper gegen Zona pel-
lucida Proteine entwickeln zu können.

Der vierte Beitrag des theologischen
Ethikers Adrian Holderegger themati
siert wichtige Stadien der philoso
phisch-theologischen Lehrentwicklung
zur ,Geistbesselung' des Menschen. Ins
besondere wird hier auf die antike Auf
fassung von Aristoteles und auf die mit
telalterlich-scholastische Tradition (Tho
mas von Aquin, Albertus Magnus) ein
gegangen. Wiewohl diese Theorien auf
grund veränderter naturwissenschaftli
cher Fakten und Denkhorizonte heute
in ihrer Ganzheit keine Geltung mehr
beanspruchen können, behalten sie den
noch hinsichtlich der „philosophischen
Prinzipien der Potenzialität, der Konti
nuität und der Identität" (S. 150) ihre
Bedeutung. Der Beitrag bleibt jedoch hi
storisch orientiert, hinsichtlich einer
systematisch-ethischen Auseinanderset
zung mit gegenwärtigen Problemfeldem
im Zusammenhang der ersten Phasen
der Entwicklung des Menschen wird im
Vorwort auf einen gleichzeitig erschie
nenen Band (A. Holderegger/R. Pahud
de Mortanges [Hg.]: Embryonenfor
schung. Ethische und rechtliche Aspek
te, Freiburg i. Üe., 2003) verwiesen.

Gerhard Marschütz, Wien

MEDIZIN

BUSE, Gunhild: „... als hätte ich ein
Schatzkästlein verloren." Hysterekto-
mie aus der Perspektive einer feminis
tisch-theologischen Medizinethik. -
Münster: LIT, 2003 (Studien der Mo

raltheologie; 23). - 647 S., ISBN 3-
8258-6037-X, Brosch., EUR 39.90

Der Sachverhalt, dass die meisten Ope
rationen zur Entfernung der Gebärmut
ter medizinisch völlig unnötig sind, ist
seit Jahrzehnten in der Frauen(gesund-
heits)bewegung bekannt und findet zu
nehmend auch Eingang über diesen in
Deutschland nach wie vor kleinen Kreis
hinaus in das Denken und Handeln von
progressiven Medizinern. Was also
macht das Besondere des vorliegenden
dicken Bandes zu dieser Thematik aus
und vor allem: wie kann er beitragen,
diesen Tatbestand nachhaltig zu verän
dern?

Beide Fragen sind in einem Zusammen
hang zu sehen, der wie folgt beschrie
ben werden kann: Das Besondere dieser
Abhandlung (die fundierte Literaturre
cherche und -auswertung zu histori
schen, semantischen, soziologischen,
ethischen, theologischen, medizinischen
Aspekten der Hysterektomie) ist zu
gleich auch ihre Crux - das heißt, die
gewählte ausführliche Darstellung und
Zitierung aller dieser Blickwinkel auf
das Thema erschwert nicht nur die Les
barkeit des Buches erheblich, sondern
es ist zu befürchten, dass zwar am The
ma interessierte, jedoch mehr praktisch
orientierte Personen aufgeben werden.
Immerhin bedarf es mehr als 300 Sei
ten geduldigen Folgens eines verschlun
genen roten Fadens - über die grund
sätzlichen Arten und Gliederung von
Ethik, ihrer feministischen Versionen
einschließlich der Auseinandersetzung
zu wichtigen Vertretern der deutschen
und anglo-amerikanischen Debatte, der
Schöpfungstheologie und Antropholo-
gie, Androzentrismus und Sexismus in
der Medizin im Allgemeinen und der
Gynäkologie im Besonderen, Fragmen
ten einer Kulturgeschichte der Gebär
mutter bis hin zu ihrer Bedeutung und
Wertung heute, bevor die Autorin die
Entscheidungen zu einer Hysterektomie
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selbst auf den Prüfstand stellt. Die Auf

zählung all dieser im Einzelnen durch
aus interessanten Details ließe sich

noch weiter fortsetzen und in Abwand

lung der gewählten Überschrift auf den
Punkt bringen: das Buch ist ein Schatz
kästlein. Allerdings gilt dies so nur für
Leser, die bereit sind, sich auf das Su
chen und Finden aller möglicher Bezü
ge und Gesichtspunkte einzulassen -
und zwar im Text und in den Fußnoten.

Auch wenn die Autorin laut eigenen
Angaben ihre Dissertation gekürzt hat,
hat sie leider den Stil einer Dissertation

beibehalten - hier wäre Anleitung und
Unterstützung durch einen erfahrenen
Verlagslektor wünschenswert gewesen.
Eventuell wären dann mehrere thema

tisch unterschiedlich zugeschnittene
und damit prägnantere Abhandlungen
entstanden...

Letzteres wäre der vorliegenden Fleiß
arbeit der Autorin durchaus zu wün

schen, denn viele ihrer, weit über ethi
sche Aspekte der Gebärmutterentfer
nung hinausgehenden Analysen sind so
bisher noch nicht in Deutschland er

folgt und publiziert worden und daher
für ein breites Publikum interessant.

Dies betrifft bereits die im 1. Abschnitt

erfolgende Analyse der feministischen
Medizinethik. In Deutschland gibt es
bisher nur wenige Vertreterinnen, die
meisten kommen aus dem amerikani

schen Raum und sind daher wiederum

nur dem Fachpublikum bekannt. Auch
theologische (feministische) Ansätze
werden oftmals nur in Insiderkreisen
weiter diskutiert.

In den folgenden Kapiteln werden die
Konsequenzen dieses fehlenden weibli
chen Blickwinkels in Forschung und
medizinischer Behandlung vorgestellt
und diskutiert. Dabei werden im Einzel
nen folgende Fragen aufgeworfen: In
welchen Fällen ist die Entscheidung zur
Hysterektomie sinnvoll im Hinblick auf
die Gesundheit der betroffenen Frau,

wann ist sie unangemessen? Warum

werden in Deutschland mehr Hysterek-
tomien vorgenommen als in vergleich
baren anderen Ländern? Welche Ein

flussfaktoren seitens der Frauen und ih

rer Ärzte führen dazu, dass die Ent
scheidung für eine solche Operation
auch dann vorgenommen wird, wenn
weniger risikoreiche Behandlungen zur
Verfügung stehen? Welche Wertvorstel
lungen und Gesellschaftsstrukturen
spielen dabei eine Rolle? Welche gesell
schaftlichen Veränderungen sind für ei
nen mehr auf das Gesamtwohl der Pati
entinnen gerichteten Umgang mit dieser
Entscheidung notwendig? Zu allen die
sen Fragen werden sehr breit interna
tional vorliegende Studien einbezogen
und zugleich kritisch auf ihre Übertrag
barkeit in andere Länder hinterfragt.
Folgerichtig endet das Buch mit einem
Abschnitt zu Perspektiven für eine ver
antwortlichen Umgang mit der Hy
sterektomie, der vor allem eine breite
Palette von notwendigen weiteren For
schungsthemen aufmacht.

Viola Schubert-Lehnhardt, Halle

OEHMICHEN, Manfred/Kaatsch, H.-J./
Rosenau, Hartmut (Hg.): Praktische
Ethik in der Medizin. Practical Ethics

in Medicine. - Lübeck: Schmidt-Röm-
hild, 2003 (Research in Legal Medicine;
29). - 345 S., ISBN 3-7950-0326-1,
EUR 70.00

Dem Buch liegen Vorträge einer Tagung
vom Dezember 2002 zugrunde. Sie
wurden durch einige zusätzlich erbete
ne Aufsätze ergänzt. Der Themenbe
reich ist sehr breit gefächert, er umfasst
sieben Themenkomplexe: Grenzen der
Medizin-Ethik, Reproduktionsmedizin,
Stammzell-Therapie, Psychiatrie, Onko
logie, Anästhesiologie und Intensivme
dizin sowie Transplantation. 28 Auto
ren und eine Autorin teilen sich 21 Bei
träge in diesen Bereichen.
Die Herausgeber nennen als Anliegen
„vor allem die Informationsvermitt-
lung" zu ethischen Grundwerten, wie
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u. a. „Achtung des Menschenlebens",
„Achtung der Menschenwürde", und
„Achtung der Selbstbestimmung". (S. 5)
Sie fokussieren insbesondere „folgende
Antinomien": „Freiheit der Forschung
versus Würde des Menschen, Recht auf
Gesundheit versus Selektion, Recht auf
Autonomie versus Gefahren und Sorge
um Missbrauch". (Ebd.)
Auf eine vierte Antinomie: „Ethik ver
sus Monetik" verweisen nur wenige Au
toren. Kritik am „Spardruck", der einer
„Drehtürpsychiatrie" Vorschub leiste
und der gemeindepsychiatrischen Ver
sorgung schade (S. 204 f.), „angeordne
te Therapieeinschränkungen für Hämo-
phile oder die nicht mehr finanzierbare
hyperbare Sauerstofftherapie bei Tu
morpatienten nach Strahlentherapie mit
einer Osteomyelitis" (S. 245 ff.) und der
Kampf um notwendige Überwachungs
geräte in der Anästhesie (S. 278 f.) stel
len Ausnahmen dar, sich einer „Alloka-
tionsethik" zu stellen.

Die konträren Positionen zu den zitier
ten Antinomien - bestimmt durch die
jeweilige Priorität - werden benannt
und treten in allen Fachgebieten (Medi
zin, Theologie, Rechtswissenschaft und
Philosophie) zutage. Das zeigt die Not
wendigkeit des interdisziplinären Ge
sprächs. Entscheidungen, die in Gesetze
münden bzw. noch münden sollen, sind
in den letzten Jahren vielfältig debat
tiert worden. Verwunderlich bleibt,
dass die vom Deutschen Bundestag ein
gesetzte Enquete-Kommission Recht
und Ethik der modernen Medizin mit
ihren Ergebnissen unbeachtet blieb, ob
gleich im Januar 2001 der erste „Teil
bericht zu dem Thema Schutz des geisti
gen Eigentums in der Biotechnologie",
im November 2001 der zweite „Teilbe
richt Stammzellforschung" und im
April 2002 der Schlussbericht verab
schiedet wurde.

Die Vielfalt der Themen, die notwendi
ge Kürze von Vorträgen zwingt natür
lich zu Verknappungen, so dass die

sachliche Informationsvermittlung zu
den Hauptkomplexen über Bekanntes
kaum hinausgeht. Verdienstvoll ist das
gemeinsame Bemühen um eine ethische
Grundhaltung. Dabei sind die Auffas
sungen, was unter Ethik zu verstehen
ist, sehr verschieden. Die Spannbreite
reicht von der philosophischen Bestim
mung als „Theorie der Beurteilung sitt
lichen Verhaltens" ebenso wie „Theorie
der Ursachen sittlichen Verhaltens" (S.
37 und 177 f.) über die Wahrung ärztli
cher Grundprinzipien („autonomy",
„nonmaleficience", „beneficience", „jus-
tice", S. 17f. und 285), bis zur morali
schen Pflicht, nach bestem Wissen und
Gewissen zu handeln. Praktische Ethik
in der Medizin erweist sich hier vor al
lem als das interdisziplinäre Denken
und verantwortliche Handeln.
In der Reproduktionsmedizin werden
die unterschiedlichen Standpunkte zum
Status des Embryo benannt. Für die
Entscheidung, ob die Präimplantations
diagnostik (PID) eingeführt werden soll
oder nicht, ist aber auch eine Analyse
der Entwicklung der Pränataldiagnostik
(PD) wichtig. Auf die Frage, warum die
Anwendung der invasiven PD von 1970
6 Amniozentesen bis 1995 61.794 Am-
niozentesen bzw. Chorionzottenbiopsien
stieg, welche Rolle das Urteil des Bun
desgerichtshofes zur ärztlichen Haftung
von 1983 spielte, mit dem das Theml
„Kind als Schaden" eingeleitet wurde
und auf die Urteile des Zweiten Senats

ITi , vom28.5.1993 sowie vom Ersten Senat des
Bundesverfassungsgerichts mit Datum
vom 12.11.1997 zu diesem Problerg"hen die Autoren nicht ein. Es iQt o, u
Mtikwürdig, dass der Standpunta
Hebammen zu diesem Themenkomn^!
ausgespart bleibt. enKomplex
Der Abschnitt „Stammzell Thea •
sollte besser „Stamm^oll p
heißen. Die «zukünftigTBede^^^^^^^^
maner embryonaler Stnm hu-
die Infarlmherapte. (s 'S''"'" «"•

^  Wird aus
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Experimenten an Maus-ES-Zellen abge
leitet, ist also ein Forschungsvorhaben.
Wenn die Autoren in der Diskussion

um den Status des Embryo meinen, von
„Seiten der (!) Wissenschaftler wurde
dagegen ein abgestuftes Schutzrecht des
Individuums gefordert" (S. 169), so ist
das schon eine versteckte Abwertung
der Gegenposition. Diese wird dann
ausführlich auf den Seiten 175-192 be
gründet.
In der Psychiatrie werden die Ver
dienste der Entwicklung zu einer ge
meindenahen psychiatrisch-psychothe
rapeutischen Versorgung gewürdigt.
Trotz aller Fortschritte gibt es gerade
hier zur Frage der Autonomie beachtli
chen Streit. K. DÖRNERs Buch „Ende
der Veranstaltung„ ist nur eine der
zahlreichen Schriften, die kritisierten,
dass die „Enthospitalisierung" nicht
selten in eine Umhospitalisierung umge
schlagen ist. M. KRISORs Schrift „Auf
dem Weg zur gewaltfreien Psychiatrie"
sowie die Protokollbücher der acht
„Hemer Gemeindepsychiatrischen Ge
spräche" böten Stoff für eine Debatte
um die Antinomie „Recht auf Autono
mie versus Gefahren und Sorge um
Missbrauch". Die Auseinandersetzung
mit der Psychiatrie im Nationalsozialis
mus ist ein wesentliches Thema, das bis

in die Gegenwart unverzichtbar bleibt.
Einerseits streng fachlich, andererseits
sehr persönlich und kasuistisch sind die
beeindmckenden Beiträge zur Onkolo
gie „als Anregung zum Entwickeln eige
nen ethischen Handelns". (S. 255)
Die Anästhesiologie als „Fach auf vier
Säulen" (Anästhesie, Intensiv-Therapie,
Notfallmedizin und Schmerztherapie)
hätte allein schon Stoff genug für eine
Tagung gegeben. Auf die kritisch bewer
teten ökonomischen Einschränkungen,
die an die Stelle der „Arzt-Patient-Bezie-
hung" die „Lieferant-Kunde"-Situation
(S. 275) bringt, wurde schon verwiesen.
Zu dem beklagten Problem „Schadens
prozesse" (S. 286) wäre eine kritische

Sicht der Rechtslage in der Bundesre
publik im Vergleich mit skandinavi
schen Ländern oder der Regelung in
der DDR angebracht gewesen.
Das Thema Transplantation fordert die
Frage heraus, in welchem Maße sich
das seit 1997 gültige Gesetz bewährt
hat. Wie ist zu beurteilen, dass etwa
80% der Zustimmungen von Angehöri
gen gegeben werden? Wie ist die Erfül
lung der Mitteilungspflicht der Kran
kenhäuser zu bewerten? Leider spielen
diese Fragen keine Rolle. Viel disloitiert
werden Änderungswünsche zum § 8 (3)
des Gesetzes, betreffend die Lebend
spende. Der Autor stellt die Frage, ob
sie eine legitime Auffordemng zum
Altruismus sei und geht auch auf mate
riellen und moralischen Ausgleich für
Spender ein. Das Zugeständnis an kom
merzielle Interessen wird in den Ver

gleich zur Kommerzialisierung des
Sports gebracht. Wird sich auch in der
Organspende die „praktische Ethik" in
eine „praktische Monetik" wandeln?

Emst Luther, Halle/Saale



ETHICA 12 (2004) 3, 329 - 336

ETHICA-BIBLIOGRAPHIE

ALLGEMEINES, INFORMATIONSWISSENSCHAFT

BADER, Günter u. a. (Hg.): Im Labyrinth der Ethik: Glauben - Handeln - Pluralis
mus. Mit einem Geleitw. von Johannes Rau. - Orig.-Ausg. - Rheinbach: CMZ
2004. - 364 S., ISBN 3-87062-067-6

BALLESTREM, Karl: Politik, Moral und Religion — Gegensätze und Ergänzungen.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Karl Graf Ballestrem. - Hg. von Lothar R.
Waas. - Berlin: Duncker und Humblot, 2004 (Beiträge zur politischen Wissen
schaft; 132). - 482 S., III., ISBN 3-428-11092-7, Bibliogr. S. 477-480
BAUMANN, Urs (Hg.): Gott im Haus der Wissenschaften: ein interdisziplinäres Ge
spräch. - Frankfurt a. M.: Lembeck, 2004. - 304 S., ISBN 3-87476-452-4, Lite-
raturverz. S. 283-299

BLACKBURN, Simon: Gut sein: eine kurze Einführung in die Ethik. Aus dem Engl.
Von Andreas Hetzel. - Darmstadt: Primus-Verl., 2004. - 158 S., III., ISBN
3-89678-245-2, Literaturverz. S. 153-156

BOOTHE, Brigitte/Stoellger, Philipp (Hg.): Moral als Gift oder Gabe? Zur Ambiva
lenz von Moral und Religion. — Würzburg: Königshausen und Neumann, 2004 (In
terpretation interdisziplinär; 1). - 284 S., ISBN 3-8260-2558-X

FELSMANN, Klaus-Dieter (Hg.): Das Vertrauen in die Medien — Orientierung im
Wandel: erweiterte Dokumentation 2003 / Buckower Mediengespräche (7). — Mün
chen: kopaed, 2004 (Buckower Mediengespräche; 7). - 156 S., III., graph. Darst.,
ISBN 3-935686-77-3

FÖRG, Birgit: Moral und Ethik der PR: Grundlagen — theoretische und empirische
Analysen - Perspektiven. - Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss., 2004 (Organisati
onskommunikation). - 229 S., ISBN 3-531-14147-3. - Zugl.: Leipzig, Univ., Diss
KOHLHOF, Joachim: Vom Nutzen ethischer Werte: im Guten heimisch werden;
ethische Wertvorstellungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft
- Petersberg: Verl. Via Nova, 2004. - 180 S., ISBN 3-936486-48-4

LANGTHALER, Rudolf (Hg.): Was ist der Mensch? Ein interdisziplinäres Gespräch
zwischen Lebenswissenschaften, Philosophie und Theologie; ein Wiener Symposi
um. - Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2004. - 173 S., ISBN 3-631-51292-9

LÜBBE, Hermann: Modemisierungsgewinner: Religion, Geschichtssinn, direkte
Demokratie und Moral. - Paderborn; München: Fink, 2004. - 211 S ISBN
3-7705-3942-7

REGENBOGEN, Arnim: Wertethik und Werterziehung. Festschrift für Arnim Re
genbogen. Reinhold Morkrosch/Elk Franke (Hg.). - Göttingen: V-und-R-Unipress
2004. - 297 S., graph. Darst, ISBN 3-89971-138-6

RENNEBERG, Reinhard: Liebling, Du hast die Katze geklont! Biotechnologie im
Alltag. III. von Manfred Bofinger. Mit einem Essay zur Bioethik von Jens Reich
Weinheim: Wiley-VCH, 2004 (Erlebnis Wissenschaft). - XIII 260 S TU tqrm
3-527-31075-4, Literaturverz. S. 243-248 ' •» ., n
SINGER, Peter: Der Präsident des Guten und Bösen: die Ethik George W. Bushs



330 ETHICA-Bibliographie

Aus dem Engl. von Hermann Vetter. - Erlangen: H. Fischer, 2004. - 270 S., ISBN
3-89131-413-2

SZAIF, Jan/Lutz-Bachmann, Matthias (Hg.): Was ist das für den Menschen Gute?
Menschliche Natur und Güterlehre. - Berlin; New York: de Gruyter, 2004. - VIII,
328 S., ISBN 3-11-017206-2, Beitr. teilw. dt., teilw. engl.

PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE

ALBRECHT, Henrik: Moralität, Rationalität und die Emotionen. Hrsg. von Achim
Stephan und Henrik Walter. - Ulm: Humboldt-Studienzentrum, 2004 (Bausteine
zur Philosophie; 21). - 299 S., III., Noten, ISBN 3-928579-20-7

ANTENBRINK, Horst: Vom Unheil des Werdens: ein Traktat über die ontologisch-
physikalischen Grundlagen der Ethik. - Rimbach, Rosenweg 7: H. Antenbrink,
2004. - 98 S., ISBN 3-00-013757-2

AUGUSTIN, Bernhard: Ethische Elemente in der Anthropologie Edith Steins. Pon-
tificia Universitas Sanctae Crucis, Facultas Philosophiae. - Roma: Ed. Univ. della
Santa Croce, 2003 (Dissertationes / Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Facultas
Philosophiae : Series philosophica; 7). - 302 S., ISBN 88-8333-082-X. - Zugl.:
Rom, Pontificia Univ. Sanctae Crucis, Diss., 2001

BÖHLER, Dietrich/Brune, Jens P. (Hg.): Orientierung und Verantwortung: Begeg
nungen und Auseinandersetzungen mit Hans Jonas/im Auftr. des Hans-Jonas-Zent
rums e. V. - Würzburg: Königshausen und Neumann, 2004. - 537 S., III., ISBN
3-8260-2816-3

BÖHMER, Annegret: Psychologische Theorien in den Diskussionen um Ethikunter
richt: ein Blick über den Zaun: Religionspsychologie. - 2003. - 271 S., graph.
Darst. - Berlin, Freie Univ., Diss., 2003 (Nicht für den Austausch)

EPICTETUS: Handbüchlein der Moral: griechisch/deutsch. Übers, und hrsg. von
Kurt Steinmann. - Bibliogr. erg. Ausg. - Stuttgart: Reclam, 2004 (Universal-Biblio-
thek; 8788). - 108 S., ISBN 3-15-008788-0, Literaturverz. S. 91-92

GUCKES, Barbara (Hg.): Zur Ethik der älteren Stoa. - Göttingen: Vandenhoeck
und Ruprecht, 2004. - 207 S., ISBN 3-525-30143-X, Literaturverz. S. 202-207

REICHOLD, Anne: Die vergessene Leiblichkeit: zur Rolle des Körpers in ontologi-
schen und ethischen Persontheorien. - Paderborn: Mentis, 2004. - 245 S., ISBN
3-89785-293-4. - Zugl.: Kaiserslautem, Univ., Diss., 2002

RENTSCH, Thomas (Hg.): Anthropologie, Ethik, Politik: Grundfragen der prakti
schen Philosophie der Gegenwart. - Dresden: Thelem, 2004 (Dresdner Hefte für
Philosophie; 6). - 185 S., ISBN 3-933592-19-4

RICKEN, Friedo: Gemeinschaft, Tugend, Glück: Piaton und Aristoteles über das
gute Leben. - Stuttgart: Kohlhammer, 2004. - 150 S., ISBN 3-17-018288-9

RUCHLAK, Nicole: Das Gespräch mit dem Anderen: Perspektiven einer ethischen
Hermeneutik. - Würzburg: Königshausen und Neumann, 2004 (Epistemata: Reihp
Philosophie; 372). - 282 S., ISBN 3-8260-2674-8. - Zugl.: München Univ
Diss., 2003

SMITH, Adam: Theorie der ethischen Gefühle. Nach der Aufl. letzter Hand übers
und mit Einl., Anm. und Reg. hrsg. von Walther Eckstein. Mit einer Bibliogr
Günter Gawlick. - Sonderausg. - Hamburg: Meiner, 2004 (Philosophische Bibli^



ETHICA-Bibliographie 331

thek; 200a/200b). - LXXXIV, 618 S-, ISBN 3-7873-1671-X, Bibliogr. und Litera-
turverz. S. LXXII - LXXXIV

RELIGION

AKOLUTH, Margarete: Verantwortlich leben: wenn Christen sich entscheiden
müssen. - Regensburg: Neufeld-Verl., 2004 (Neufeld Christsein). - 223 S., ISBN
3-937896-10-4

FENSKE, Wolfgang: Die Argumentation des Paulus in ethischen Herausforderun
gen. - Göttingen: V-und-R-Unipress, 2004. - 341 S., ISBN 3-89971-164-5. -
Zugl.: München, Univ., Habil.-Schr., 1998

GRAF, Peter (Hg.): Der Islam im Westen - der Westen im Islam: Positionen zur re
ligiös-ethischen Erziehung von Muslimen/Universität. - Göttingen: V-und-R-Uni
press, 2004. - 266 S., ISBN 3-89971-150-5

HOFFMANN, Klaus: Die große ökumenische Wegweisung: die Bedeutung der Ver
söhnungsethik Karl Barths für die ökumenische Bewegung im konziliaren Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung heute. - Frankfurt a. M.
u. a.: Lang, 2004 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 23, Theologie; 786). -
368 S., ISBN 3-631-52406-4. - Wuppertal, Kirchl. Hochsch., Diss., 2003

KREß, Hartmut (Hg.): Religionsfreiheit als Leitbild: Staatskirchenrecht in Deutsch
land und Europa im Prozess der Reform. - Münster: Lit, 2004 (Ethik interdiszi
plinär; 5). - 350 S., ISBN 3-8258-7364-1

LAMOND, Frederic: Naturpantheismus, Religion ohne Dogmen: Theologie, Ethik
und Religionsvergleich. - Hamburg: Heiden-Verl., 2004. - 217 S., ISBN 3-
937674-05-5, Literaturverz. S. 211-217

MÜLLER, Stephan E./Sill, Bernhard (Hg.): Glaube, der leben hilft: moraltheologi
sche Perspektiven. - Münster: Lit, 2004 (Glaube und Ethos; 2). - 342 S.. ISBN
3-8258-7425-7

REHM, Johannes: Weltethos praktisch: Perspektiven für den interreligiösen Di
alog. - Mainz: Matthias-Grünewald-Verl., 2004. - 161 S., ISBN 3-7867-2482-2
Literaturverz. S. 151-161 '

RIBAS CEZAR, Cesar: Das natürliche Gesetz und das konkrete praktische Urteil
nach der Lehre des Johannes Duns Skotus. - Kevelaer: Butzon und Bercker, 2004
(Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für Franziskanische
Geistesgeschichte und Spiritualität Mönchengladbach; 15). - 191 S. ISBN 3-
7666- 0562-3. - Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2003

SCHÖPSDAU, Walter: Wie der Glaube zum Tun kommt: Wege ethischer Argumen
tation im evangelisch-katholischen Dialog und in der Zusammenarbeit der Kirchen
- Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2004 (Bensheimer Hefte; 102) - 176 S
ISBN 3-525-87195-3, Literaturverz. S. 168-172

SCHWILLUS, Harald: Religionsunterricht im Dialog: der katholische Religionsun
terricht auf dem Weg zur Vernetzung mit seinen affinen Fächern. - Frankfurt
a. M. u. a.: Lang, 2004 (Bamberger theologische Studien; 23). - 474 S T<?Rlvr
3-631-52028-X. - Zugl.: Bamberg, Univ., Habil.-Schr., 2003 '

SPIEß, Christian: Sozialethik des Eigentums: philosophische Grundlagen - kirchP-
che Sozialverkündigung - systematische Differenzierung. - Münster: Lit 2004
(Schriften des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen W*1



332 ETHICA-Bibliographie

helms-Universität Münster; 51). — 256 S., ISBN 3—8258—7467—2. — Zugl.: Mainz,
Univ., Diss., 2003

WILS, Jean-Pierre (Hg.): Die Moral der Religion: kritische Sichtungen und kons
truktive Vorschläge. - Paderborn u. a.: Schöningh, 2004. - 185 S., ISBN
3-506-71796-0

SOZIALWISSENSCHAFTEN

ACHILLES, Ilse: Sexualbegleitung und Sexualassistenz bei Menschen mit Behinde-
rungen/hrsg. von Joachim Walter. Mit Beitr. von 1. Achilles. - Heidelberg: Winter,
2004 (Edition S). - 228 S., ISBN 3-8253-8314-8
ARNOLD, Christian: Humanes Leben bis zuletzt: Patientenwille und gesetzliche
Regelung der Sterbehilfe in Deutschland; Dialoge über Ethik, Recht und Politik ei
nes menschenwürdigen Todes; Dokumentation der wissenschaftlichen Fachtagung
der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit der Hu
manistischen Akademie und der Humanistischen Union. Hrsg. im Auftr. der Hu
manistischen Akademie mit einem Vorw. von Horst Groschopp. - Berlin: Humanis
tische Akad., 2004 (Humanismus aktuell; 14). - 128 S., III., ISBN 3-937265-
02-3

BACH, Hansjörg: Immobilienwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ethik und
Wirtschaftskriminalität: Materialien zu „Immobilienwirtschaft und Ethik". - Nür
tingen: Hochsch.-Bund Nürtingen/Geislingen, 2003 (Nürtinger Hochschulschrif
ten; 19). - 89 S., III., graph. Darst., ISBN 3-9805724-6-3

EDER, Johannes: Die Villgrater Kulturwiese: von der Schwierigkeit des Anders
sein-Wollens im Dorf. - Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2004 (Beiträge zur Dissidenz;
16). - 127 S., ISBN 3-631-52644-X, Literaturverz. S. 125-127
FAUST, Thomas: Organisationskultur und Ethik: Perspektiven für öffentliche Ver
waltungen . - Berlin: Tenea, 2003. - XXlll, 295 S., graph. Darst., ISBN 3-
86504-032-2. - Zugl.: Hamburg, Hamburger Univ. für Wirtschaft und Politik,
Diss., 2002

FIECHTER-ALBER, Elmar: Welche Ethik in der Schule? Grundlagen ethischen
Lehrens und Lernens. - Mainz: Matthias-Grünewald-Verl., 2004 (Kommunikative
Theologie). - 219 S., ISBN 3-7867-2481-4, Literaturverz. S. 203-218

FISCHER, Cedric u. a. (Hg.): Solidarität in der Krise. - Zürich: TVZ, Theol. Verl.,
2004. - 151 S., Beitr. teilw. dt., teilw. engl., teilw. Franz., ISBN 3-290-17310-0

FRANKE, Siegfried: Polizeiethik: Handbuch für Diskurs und Praxis. - Stuttgart
u. a.: Boorberg, 2004. — 320 S., ISBN 3—415—03212—4
FRIEDRICH, Peter/Gross, Peter (Hg.): Arbeitszeitveränderung in wirtschaftlicher,
gesellschaftlicher und ethischer Sicht. - Berlin: BWV, Berliner Wiss.-Verl., 2004.
- 391 S., ISBN 3-8305-0744-5, Literaturverz. S. 367-383. - Vom Nomos-Verl.,
Baden-Baden übernommene Ausg. - Früher als: Schriften zur öffentlichen Verwal
tung und öffentlichen Wirtschaft; Bd. 118
FRTT7F Lothar: Die Tötung Unschuldiger: ein Dogma auf dem Prüfstand. - Ber
lin; New York: de Gruyter, 2004 (Ideen & Argumente). - IX, 263 S., ISBN
3-11-018148-7, Literaturverz. S. 245-254
GERHARDT Volker: Die angeborene Würde des Menschen: Aufsätze zur Biopoli
tik. - Berlin: Parerga, 2004. - 212 S., ISBN 3-937262-08-3, Literaturverz. S.
202-208



ETHICA-Bibliographie 333

GOLDSCHMIDT, Nils/Wohlgemuth, Michael (Hg.): Die Zukunft der Sozialen
Marktwirtschaft: sozialethische und ordnungsökonomische Grundlagen. - Tübin
gen: Mohr Siebeck, 2004 (Untersuchungen zur Ordnungstheorie und Ordnungspo
litik; 45). - XVI, 281 S., graph. Darst., ISBN 3-16-148296-4

HOERSTER, Norbert: Haben Tiere eine Würde? Grundfragen der Tierethik. -
Orig.-Ausg. - München: Beck, 2004 (Beck'sche Reihe; 1583). - 108 S., ISBN
3-406-51088-4

HOMANN, Karl: Wirtschaft und Ethik: Strategien contra Moral? - Münster: Lit,
2004 (Ethik und Wirtschaft im Dialog; 12). - II, 297 S., ISBN 3-8258-7464-8

KELLER, Markus: Glaube und Business: Konturen einer christlichen Ökonomik. -
Münster: Lit, 2004 (Marktwirtschaft und Ethik; 9). - VIII, 88 S., ISBN 3-
8258-7581-4

KLEIN, Eckart/Menke, Christoph (Hg.): Menschenrechte und Bioethik. - Berlin:
BWV, Berliner Wiss.-Verl., 2004 (Menschenrechtszentrum der Universität Pots
dam; 21). - 245 S., graph. Darst., ISBN 3-8305—0574-4, Literaturverz. S.
170-173

KRAUS, Karl: Sittlichkeit und Kriminalität: (1908). - Berlin: BWV, Berliner
Wiss.-Verl., 2004 (Juristische Zeitgeschichte : Abt. 6, Recht in der Kunst - Kunst
im Recht; 17). - IX, 327 S., III., ISBN 3-8305-0642-2

KÜHL, Kristina: Vom Schicksal bloßen Menschseins: die Situation von AsylbeWer
bern in Nürnberg im Spiegel eines christlichen Menschenbildes. - Nürnberg: Ma-
base, 2004. — III, 149 S., III., ISBN 3—9807867—8—1. — Zugl.: Nürnberg, Evang.
Fachhochsch., Diplomarbeit, 2002

LIEBOLD, Heide: Religions- und Ethiklehrkräfte in Ostdeutschland: eine empiri
sche Studie zum beruflichen Selbstverständnis. - Münster: Lit, 2004 (Schriften
aus dem Comenius-Institut; 9). - 285 S., ISBN 3-8258-7123-1. - Zugl.: Leipzig,
Univ., Diss., 2003

LUNAU, York: Die soziale Verantwortung der Wirtschaft: was Bürger von Unter
nehmen erwarten. - Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 2004 (St. Galler Beiträge zur
Wirtschaftsethik; 35). - 160 S., graph. Darst., ISBN 3-258-06769-4

MEGGLE, Georg (Hg.): Humanitäre Interventionsethik: was lehrt uns der Kosovo-
Krieg?. - Paderborn: Mentis, 2004. - 290 S., ISBN 3-89785-390-6

MIETH, Dietmar (Hg.): Reflexionsfelder integrativer Wirtschaftsethik. - Tübingen;
Basel: Francke, 2004 (Ethik in den Wissenschaften; 16). - 196 S., graph. Darst.,
ISBN 3-7720-2626-5

MÜLLER, Stephan E./Möde, Erwin (Hg.): Ist die Liebe noch zu retten? Brennpunkt
Partnerschaft, Sexualität und Ehe. - Münster: Lit, 2004 (Glaube und Ethos; 1). -
274 S., graph. Darst., ISBN 3-8258-6545-2

PUELL, Klaus F.: Anwendungsbedingungen der Integration ethischer Aspekte in
die wertorientierte Untemehmensführung: Expertengespräche mit dem Top-Ma
nagement; eine empirische Studie zur Degussa AG. - München; Mering: Hampp,
2004 (Value-based-Responsibility; Teil 2). - 454 S., ISBN 3-87988-804-3. - Zugl.:
Witten, Herdecke, Univ., Diss., 2003

PURPEL, David E.: Reflections on the moral & spiritual crisis in education. - New
York u. a.: Lang, 2004 (Counterpoints; 262). - XII, 298 S., ISBN 0-8204-6846-0
Literaturverz. S. 287-292 '

SATTER, Erich: Möglichkeiten und Grenzen einer pluralistischen Ethik: eine religi-



334 ETHICA-Bibliographie

ons- und ideologiekritische Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit sowie der
Versuch einer meta-ethischen Konzeption. - Orig.-Ausg. - Neustadt am Rübenber
ge: Lenz, 2003. - 292 S., ISBN 3-933037-27-1.- Zugl.: Graz, Univ., Diss., 2001
THIELEMANN, Ulrich: Freiheit unter den Bedingungen des Marktes oder doch ge
genüber der Marktlogik? Vom verfehlten Umgang mit Sachzwängen. - St. Gallen:
Institut für Wirtschaftsethik (IWE), 2004 (Berichte des Instituts für Wirtschafts
ethik; 101). - 32 S., ISBN 3-906848-09-4, Literaturverz. S. 30-32

Trauner, Karl-Reinhart: Wehrethik: Militärethik und ihre biblischen Grundlagen;
Schulungsbehelf. - Bearb.-Stand: März 2004. - Wiener Neustadt: Theresianische
Militärakademie, Fachhochsch.-Diplomstudiengang Militärische Führung, 2004. -
37 S., graph. Darst.,

ULRICH, Peter/Breuer, Markus (Hg.): Was bewegt die St. Galler Wirtschaftsethik?
14 Einschätzungen „von aussen". - St. Gallen: IWE, 2004 (Berichte des Instituts
für Wirtschaftsethik; 100). - 44 S., ISBN 3-906848-08-6

ULRICH, Peter/Breuer, Markus (Hg.): Wirtschaftsethik im philosophischen Dis
kurs: Begründung und „Anwendung" praktischen Orientierungswissens. - Würz
burg: Königshausen und Neumann, 2004. - 307 S., graph. Darst., ISBN 3-8260-
2685-3

WEYERS, Stefan: Moral und Delinquenz: moralische Entwicklung und Sozialisati
on straffälliger Jugendlicher. - Weinheim; München: Juventa-Verl., 2004 (Juventa-
Materialien). - 344 S., III., graph. Darst., ISBN 3-7799-1671-1. - Zugl.: Heidel
berg, Univ., Diss

WIELENS, Hans: Im Brennpunkt: Geld & Spiritualität. Ist die Krise der materiellen
Welt überwindbar? - Petersberg: Verl. Via Nova, 2004. - 268 S., III., graph.
Darst., ISBN 3-936486-49-2, Literaturverz. S. 263-267

WÖHLER-KHALFALLAH, Khadija Katja: Der islamische Fundamentalismus, der
Islam und die Demokratie: Algerien und Tunesien; das Scheitern postkolonialer
„Entwicklungsmodelle" und das Streben nach einem ethischen Leitfaden für Politik
und Gesellschaft. - Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss., 2004. - 483 S., ISBN
3-8100-4179-3. - Zugl.: Trier, Univ., Diss., 2003

NATURWISSENSCHAFTEN

LEMBENS, Anja: Wie entwickelt sich ein Verständnis für Biotechnologie und Gen
technik? Eine empirische Untersuchung an 10 Schulen im Rhein-Neckar-Dreieck. -
Münster: Lit, 2004 (Naturwissenschaften und Technik - Didaktik im Gespräch;
35). - 312 S., III., graph. Darst., ISBN 3-8258-7568-7. - Zugl.: Heidelberg,
Pädag. Hochsch., Diss., 2003

TECHNIK, MEDIZIN, ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN

BEER, Wolfgang u. a. (Hg.): „Technik ins Gerede bringen": der bioethische und
biopolitische Diskurs in Deutschland. - Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl.,
2004. - 222 S., III., ISBN 3-89974-125-0

BISCHOFF, Wolf-Peter: Nicht töten, aber in Würde sterben lassen: die Position
der Stiftung Liebenau zur Euthanasie. Hrsg. Ethikkommission der Stiftung Lie
benau. - Liebenau: Stiftung Liebenau, 2004. - 31 S.



ETHICA-Bibliographie 335

CZERNER, Frank: Das Euthanasie-Tabu - vom Sterbehilfe-Diskurs zur Novellie
rung des § 216 StGB. - Dortmund: Humanitas-Verl., 2004 (Berliner medizinethi
sche Schriften; 50/51). - 109 S., III., ISBN 3-928366-82-3, Literaturverz S
94-107 ' '

DAELE, Wolfgang van den: Wie perfekt muss der Mensch sein? Behinderung, mo
lekulare Medizin und Ethik; mit 11 Tabellen. Annette Leonhardt (Hg.). - München-
Basel: E. Reinhardt, 2004. - 214 S., graph. Darst., ISBN 3-497-01658-6

GRÖNEMEYER, Dietrich: Mensch bleiben: High-Tech und Herz - eine liebevolle
Medizin ist keine Utopie; Sachbuch, Lesung. Gelesen von Dietrich Grönemeyer.
Produzent und Regie: Oliver Versch. - Köln: Random House Audio, 2004 - 4 CDs
-H Booklet ([20] S.), ISBN 3-89830-710-7

HARTMANN, Fritz: Sterbens-Kunde als ärztliche Menschen-Kunde: was heißt: in
Würde sterben und sterben-lassen? - Bochum: Zentrum für Med. Ethik, 2004 (Me
dizinethische Materialien; 149). - 35 S., III., ISBN 3-931993-30-2

REITER-THEIL, Stella. Ethische Probleme der Beihilfe zum Suizid: die Situation in
der Schweiz im Lichte internationaler Perspektiven. - Bochum: Zentrum für Med
Ethik, 2004 (Medizinethische Materialien; 150). - 29 S., ISBN 3-931993-31-0
Literaturverz. S. 27-29 '

REITINGER, Elisabeth: Leitkategorie Menschenwürde: zum Sterben in stationären
Pflegeeinrichtungen; ein Diskussionspapier. - Freiburg i. Br.: Lambertus, 2004
(Palliative care und OrganisationsEthik; 9). - 64 S., ISBN 3-7841-1536-5
SASS, Hans-Martin: Angewandte Ethik in der Pharmaforschung. - Bochum- Zent
rum für Med. Ethik, 2004 (Medizinethische Materialien; 146). - 38 S TSRM
3-931993-27-2, Literaturverz. S. 36-38

SCHRÖDER, Peter: Gendiagnostische Gerechtigkeit: eine ethische Studie über die
Herausforderungen postnataler genetischer Prädiktion. - Münster: Lit, 2004 (Ethik
in der Praxis: Studien; 19). - IX, 437 S., ISBN 3-8258-7463-X. - Zugl.: Bochum
Univ., Diss., 2003 '

WMBL, Elmar: Grundriß der Medizinethik für Ärzte, Pflegeberufe und Laien. -
Münster: Lit, 2004 (Philosophie: Forschung und Wissenschaft; 14) - 301
graph. Darst., ISBN 3-8258-7521-0 ' ''

WEINGARTEN, Michael: Sterben (bio-ethisch). - Bielefeld: Transcript, 2004 tBih
liothek dialektischer Grundbegriffe; 13). - 50 S., ISBN 3-89942-186-8
WETTRECK, Rainer (Hg.): Lebenswert - zum aktuellen Stand der biomedizini
sehen Ethik [Evangelischer Kirchenkreis Münster]. - Münster: Lit, 2004 tEvano«n
sehe Kirche im Dialog; 2). - 133 S., ISBN 3-8258-7407-9

KÜNSTE, UNTERHALTUNG

BAYERTZ, Kurt u. a. (Hg.): I'm the law! Recht, Ethik und Ästhetik im We«!tPn«
Frankfurt a. M.: Haag und Herchen, 2004 (Amoldshainer Texte: 124) - ißn o"~
III., Beitr. teilw. dt., teilw. Engl., ISBN 3-89846-292-7 *'
BERTRAND-PFAFF, Dominik: Eine Poetik der Gabe: kerygmatische LpHp r
im Anschluss an Martin Deutingers Kunst- und Moraltheorie. - Freiburv T
Freiburg i. Br.; Wien: Academic Press Fribourg; Herder, 2004 IStudipr.
gischen Ethik; 103). - 251 S., ISBN 3-451-28312-3 v«^™aien zur theolo-
GRUPE, Ommo: Doping und seine Wirkstoffe: verbotene Arzneimit+oi • ^
[NADA]. Hrsg. von D. Ciasing. Mit einem Geleitw. von H.-H. Dickhuth -



336 ETHICA-Bibliographie

Spitta, 2004. - 276 S., Hl., graph. Darst., ISBN 3-934211-73-9, Literaturverz. S.
245-262

KRAUTZ, Jochen: Vom Sinn des Sichtbaren: John Bergers Ästhetik und Ethik als
Impuls für die Kunstpädagogik am Beispiel der Fotografie. - Hamburg: Kovac,
2004 (Schriftenreihe Schriften zur Kunstpädagogik und ästhetischen Erziehung;
1). - 400 S., III., ISBN 3-8300-1287-X. - Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 2003

MAIER, Bernhard: Sport - Ethik - Religion: eine kleine summa ethica athletica.
Mit einem Beitr.: Eröffnungsansprache zu einer Vemissage mit Fotos aus dem
Sport, fotografiert von Sophie Lesch, Baden, 23. November 2000. — Hollabnmn:
Verl. MBC, 2004 (Schriftenreihe der Christlichen Sportakademie Österreichs; 22).
- 129 S., III., ISBN 3-9500764-3-3, Literaturverz. S. 119-124

PAWLENKA, Claudia (Hg.): Sportethik: Regeln - Fairneß - Doping. - Paderborn:
Mentis, 2004 (Ethica; 7). - 328 S., III., ISBN 3-89785-306-X
SPETSMANN-KUNKEL, Martin: Die Moral der Daytime-Talkshow: eine soziologi
sche Analyse eines umstrittenen Femsehformates. - Münster: Lit, 2004 (Soziolo
gie; 44). - 220 S., ISBN 3-8258-7783-3. - Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss.,
2003

VOLPERS, Helmut (Hg.): Funktionsweise des Internets und sein Gefährdungspo
tenzial für Kinder und Jugendliche: ein Handbuch zur Medienkompetenzvermitt-
lung [Hrsg.: Niedersächsische Landesmedienanstalt für Privaten Rundfunk (NLM)].
- Berlin: Vistas, 2004 (Schriftenreihe der NLM; 17). - 240 S., III., graph. Darst.,
ISBN 3-89158-389-3, Literaturverz. S. 228-231

LITERATUR

BUSCH, Wilhelm: (Un-)Moralisches bei Wilhelm Busch. Hrsg., ausgew. und mit ei
nem Nachw. vers. von Ulrich Beer. - Warendorf: Schnell, 2004. - 119 S., III.,
ISBN 3-87716-757-8

LORENZ, Matthias N. (Hg.): Narrative des Entsetzens: künstlerische, mediale und
intellektuelle Deutungen des 11. September 2001. - Würzburg: Königshausen und
Neumann, 2004 (Film - Medium - Diskurs; 4). - 328 S., III., ISBN 3-8260-
2777-9, Literaturverz. S. 323-324

NUSSBAUM, Noa Barbara: Für uns kein Ausweg: jüdische Kinder und Jugendliche
in ihren Schrift- und Bildzeugnissen aus der Zeit der Shoa. - Heidelberg: Winter,
2004 (Probleme der Dichtung; 32). - 228 S., III., ISBN 3-8253-1566-5. - Zugl.:
Potsdam, Univ., Diss., 2001

VITZ-MANETTI, Susanne: Jenes alles Beste umschließende Etwas, das Gesinnung
heißt: ein Begriff im Werk Fontanes. - Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2004 (Maß und
Wert; 1). - 256 S., ISBN 3-631-52229-0. - Zugl.: Düsseldorf, Univ., Diss., 2002

GESCHICHTE, GEOGRAPHIE

WEISSER, Qaudia S.: Erinnerung, Verantwortung und Zukunft: eine Betrachtung
der NS-Zwangsarbeiter-Entschädigungsverhandlungen unter Berücksichtigung der
rechtlichen und außenpolitischen Faktoren. - Berlin: Logos-Verl., 2004. - 391 S.,
III., graph. Darst., ISBN 3-8325-0435-4. - Zugl.: Erfurt, Univ., Diss.
WIRTH, Ingo: Todesstrafen: eine geschichtliche Spurensuche. - Leipzig: Militzke,
2004 (Reihe S). - 192 S., ISBN 3-86189-610-9, Literaturverz. S. 190-192



ETHICA WISSENSCHAFT UND VERANTWORTUNG

Die ständige Mitarbeit bei ETHICA bein
haltet die Bereitschaft zu fachlicher Bera
tung und Anregung sowie zu Beiträgen für

folgende Rubriken der Zeitschrift:

- Leitartikel

- Diskussionsforum

- Aus Wissenschaft und Forschung
- Dokumentation

- Nachrichten

- Bücher und Schriften

- ETHICA-Bibliografie

Die Mitarbeit bei ETHICA steht allen offen,
die sich wissenschaftlich mit ethischen

Fragen befassen oder besondere ethische

Erfahrungswerte einbringen können,

Verlag, Auslieferung, Druck:

RESCH VERLAG

Maximilianstr. 8, Pf. 8

A-6010 Innsbruck

Tel. +43 (0)512-574772
Fax +43 (0)512-586463
E-mail: IGW(a)uibk.ac.at

http://www.uibk.ac.at/c/cb/cb26/

Anschrift der Redaktion:

ETHICA, Pf. 8, A-6010 Innsbruck

Bezugsbedingungen:
Preis im Abonnement jährlich EUR
36.50 [D], sFr 63.50 (zuzügl. Ver
sandspesen), Einzelheft EUR 10.50 [D],

sFr 18.00.

Kündigungsfrist:

6 Wochen vor Ablauf des laufenden Kal
enderjahres.

Zablungsmöglicbkeiten:

Bankkonto:

Hypo-Bank Innsbruck: 210 044 950
Postscheckkonten:

München: 1206 37-809

Zürich: 80-54696-2

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Inns
bruck.

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen
Beiträge und Abbildungen sind urheber
rechtlich geschützt. Jegliche Verwendung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechts
ist ohne Zustimmung des Verlages unzuläs
sig und strafbar. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Nach
drucke, Mikroverfilmungen oder vergleich
bare Verfahren und für die Einspeiche
rung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Die Ansichten der Autoren von ETHICA
decken sich nicht notwendigerweise mit
der Auffassung des Herausgebers. Der
Verlag übernimmt keinerlei Haftung für
unverlangt eingereichte Manuskripte.

Die Verfasser von Leitartikeln erhalten von
jedem veröffentlichten Originalbeitrag 20
kostenlose Sonderdrucke. Gewünschte
Mehrexemplare sind vor Drucklegung be
kanntzugeben und werden zum Selbstkos
tenpreis verrechnet.



ETHICA WISSENSCHAFT UND VERANTWORTUNG

Leitartikel des Jahrgangs 2003:

Hans Graeve: Ethik und Wirklichkeit

Marianne Heimbach-Steins; Bildung und Beteiligungsgerechtigkeit. Zu einem
sozialethischen Forschungsdesiderat

Bernhard Irrgang: Künstliche Menschen? Posthumanität als Kennzeichen ei
ner Anthropologie der hypermodernen Welt?

Heike Kämpf: Perspektiven einer postfeministischen Ethik jenseits einer ge
schlechterspezifischen Moral

Nicole C. Karafyllis: Zur Anthropologie der Biofakte. Die Plantamorphisie-
rung menschlichen Lebens als Bedingung für seine Technisierung

Hartmut Kreß: Wissenschaftsfreiheit - ein Grundrecht in der Krise. Argu
mente der Ethik zur Wissenschaftsfreiheit heute. Karl-Friedrich Sewing,
Hannover, zum 70. Geburtstag gewidmet

Christoph Lütge: Was leistet die kritisch-rationalistische Ethik?

Gerhard Marschütz: Theologische Elemente einer Tierethik. Erwägungen auf
dem Hintergrund radikaler tierethischer Ansätze

Hans J. Münk: Zwischen Zweifel, Ablehnung und Zustimmung. Die deutsch
sprachige (katholisch-)theologische Ethik und das Himtodkriterium (HTK)

Hans-Martin Schönherr-Mann: Wohnt der protestantische Geist noch im
„stahlharten Gehäuse"? Max Webers Tugenden der Sachlichkeit und der
Verantwortung als Ethos der Moderne

Karsten Weber/Sonja Hang: Konfrontation oder Kompromiss? Empirische
Befunde und ethische Überlegungen zu Urheberrechtskonflikten

Ralf Witzler: Nietzsches Gestalten der Zukunft. Von „freien Geistern" und
„guten Europäern"

Weitere Rubriken: Diskussionsforum, Aus Wissenschaft und Forschung, Dokumentati
on, Nachrichten, Bücher und Schriften, ETHICA-Bibliographie

RESCH VERLAG, Maximilianstr. 8, Postfach 8, A-6010 Innsbruck
Tel +43 (0)512-574772, Fax +43 (0)512-586463, IGW@uibk.ac.at

http;//www.uibk.ac.at/c/cb/cb26/

ISSN 1021-8122


